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Zusammenfassung

Im Rahmen eines transdisziplinären Digitalisierungsprojekts der Justiz („Struktur-
vorgaben für den Parteivortrag“) wird aktuell eine prototypische Anwendung des
sogenannten Basisdokuments erprobt. Die Erprobung findet in Form eines Realla-
bors statt. In dieserArbeitwurdeuntersucht,wie EvaluationsmethodenderMensch-
Maschine-Interaktion auf die Situation im Reallabor angewandt werden können.
Dafür wurde im ersten Schritt das Forschungsprojekt formal (zwischen-)evaluiert,
die Wahrnehmung des Basisdokuments in der juristischen Fachwelt analysiert und
die Methode Reallabor untersucht und eingeordnet. Im zweiten Schritt wurde der
Forschungsstand von Evaluationsmethoden derMensch-Maschine-Interaktion auf-
gearbeitet und deren Anwendung auf das Reallabor mit seinen spezifischen Rah-
menbedingungen analysiert. Daraus wird einerseits eine konkrete Empfehlung für
die Evaluation des Basisdokument-Reallabors erarbeitet und diskutiert, anderer-
seits soll die erarbeitete Analyse der Evaluationsmethoden auch für andere Realla-
bore eine Orientierungshilfe darstellen. Dazu dient der erstellte Kriterienkatalog,
die Sammlung von Evaluationsmethoden und eine Übersicht über die Eignung der
Methoden zur Anwendung im Reallabor.

Abstract

A prototype application of the so-called "Basisdokument" is currently being tested
as part of a transdisciplinary digitization project of the german judiciary. Testing
is taking place in the form of a regulatory sandbox. This work investigated how
evaluation methods of human-computer interaction can be applied to the situation
in the regulatory sandbox. In the first step, we conducted a (preliminary) evalu-
ation of the research project, analyzed the perception of the "‘Basisdokument"’ in
the legal community and examined the regulatory sandbox method. In the second
step, we reviewed the state of research on evaluation methods of human-computer
interaction and analyzed their application to the regulatory sandbox situation with
its specific conditions. On the one hand, a concrete recommendation for the evalu-



ation of the "Basisdokument" regulatory sandbox will be developed and discussed;
on the other hand, the analysis of the evaluation methods developed should also
provide guidance for other real-world laboratories. The catalog of criteria, the col-
lection of evaluation methods and an overview of the suitability of the methods for
use in the regulatory sandbox serve this purpose.



Aufgabenstellung

Aufgabenstellung

Im Rahmen des interdisziplinären Reallabors „Strukturvorgaben für den Parteivor-
trag im Zivilprozesses“ wird aktuell das sogenannte Basisdokument imGerichtsbe-
trieb erprobt. Als Ergebnis des Projekts soll eine empirisch fundierte Empfehlung
über die Einführung des Basisdokuments durch den Gesetzgeber entstehen. Das
Erkenntnisinteresse ist vorrangig auf die zukünftige Rechtssetzung gerichtet. Er-
gänzend zum regulatorischen Lernprozess sollen aber auch Erkenntnisse für die
technische Umsetzung gewonnen werden. Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der
Anwendung von Evaluationsmethoden der Mensch-Maschine Interaktion für das
Projekt im Rahmen des Reallabors. Dabei soll zum einen das Forschungsprojekt
als solches (zwischen-)evaluiert werden, als auch begründeter Vorschlag für eine
Evaluationsmethodik erarbeitet werden. Im Fokus steht dabei die besondere Re-
allaborsituation, die eine hohe ökologische Validität1 aufweist, die Planung einer
Evaluation aber schwierig macht.
Konkrete Schritte zum Erreichen dieses Ziels sind die Einarbeitung in das For-

schungsprojekt, die Durchführung einer formativen Evaluation des aktuellen Pro-
jektstandes, sowie eineAnalyse derWahrnehmungdes Basisdokuments unddessen
Erprobung in der juristischen Fachwelt. Außerdem soll die Methode „Reallabor“
untersucht und im internationalen Vergleich solcher Ansätze eingeordnet werden.
Zur Planung der Evaluation arbeite ich den Forschungsstand von Evaluationsme-
thodik im Fachbereich der Mensch-Maschine-Interaktion (Human Computer Interac-

tion, HCI bzw. MMI) auf, um dann eine Analyse der Anwendung dieser Methoden
auf die besondere Situation im Reallabor vorzunehmen. Ich erarbeite eine Empfeh-
lung für eine Methodenkombination und diskutiere meine Ergebnisse.

1Ökologische Validität bezieht sich auf die empirische Gültigkeit eines Studienergebnisses für das
Alltagsgeschehen, gemeint ist die Übertragbarkeit undAnwendbarkeit der gewonnenenAussagen
auf andere Personen und vor allem auch andere Situationen (Generalisierbarkeit).
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1. Einleitung

1. Einleitung

Abbildung 1: Parteivortrag im Zivilprozess: Vom Schriftsatzaustausch (links) zum
digitalen Basisdokument (rechts). Eigene Abbildung mit Logo des Projekts.

ImdeutschenZivilprozess tragenKlage- undBeklagtenpartei in Formvon Schrift-
sätzen vor. Das Vorbringen oder der Vortrag einer Prozesspartei (Parteivortrag)
stellt die Gesamtheit der Behauptungen dar, die eine Partei in einem Zivilprozess
vorbringt. Für das Zivilgericht bildet der Tatsachenvortrag der Parteien die Grund-
lage für das Verfahren. Es schickt also eine Seite die Klage an das Gericht, die Klage
wird zugestellt, die andere Seite reagiert mit einer Klageerwiderung, darauf kann
es eine Replik geben und so weiter ... Abschluss dieses Schriftsatzverkehrs bildet
häufig eine mündliche Verhandlung, in der der Streit verbindlich geklärt werden
soll. Da es in Deutschland kaum Vorgaben zu diesem Schriftsatzverkehr (z.B. zur
Länge oder Anzahl der Schriftsätze) gibt, kann dieser Vortrag sehr ineffizient und
unübersichtlich werden. Richter:innen stehen dann vor der Herausforderung, den
relevanten Vortrag aus den Schriftsätzen zu erarbeiten. Bei steigender Komplexität,
steigender Zahl der Schriftsätze oder Wiederholungen innerhalb dieser Schriftsät-
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1. Einleitung

ze besteht die Gefahr, dass relevanter Vortrag unbeachtet bleibt. Auch wenn das
nicht geschieht: Die Sachverhaltsaufbereitung auf diese Art ist zeitaufwändig, res-
sourcenintensiv und damit gegebenenfalls auch ineffizient. Eine stärkere Struktu-
rierung des Parteivorbringens könnte diesen Prozess effizienter gestalten. Andere
Länder haben dafür verschiedene Regelungen gefunden, z.B. können in Österreich
Schriftsätze zurückgewiesen werden, wenn sie verworrenen sind, unklare, sinn-
oder zwecklose Ausführungen oder Wiederholung enthalten; in Frankreich muss
der Streitstoff nach einzelnen Behauptungen geordnet sein und in den verfahrens-
abschließenden Schriftsätzen muss eine Zusammenfassung des bisherigen Partei-
vortrags enthalten sein; in England sind die Schriftsätze in Anzahl und Länge be-
schränkt, Tatsachenbehauptungen sind chronologisch abschnittsweise zu gliedern
(Mielke & Wolff, 2022a). In Deutschland werden verschiedene Ansätze für eine
bessere Strukturierung in der juristischen Fachwelt schon seit Anfang der 1990er
Jahre diskutiert (siehe z.B. Schwarz (1992); Gaier (2013); Zwickel (2016); Vorwerk
(2017); Köbler (2018); Effer-Uhe (2018); Greger (2019) oder eineÜbersicht beiMiel-
ke & Wolff (2022a)).
Die Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“ (2021) schlägt als Lö-

sungsansatz ein digitales „Basisdokument“ vor, in dem beide Parteien ihren Vor-
trag gesammelt und strukturiert vorbringen. Damit soll zum einen die Strukturie-
rung des Parteivortrags verbessert bzw. unterstützt werden, zum anderen sollen
die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Hintergrund der vorliegendenAr-
beit bildet ein transdisziplinäres Projekt zurDigitalisierung imZivilprozess, das auf
diesem Vorschlag basiert. Im Forschungsprojekt „Strukturvorgaben für den Partei-
vortrag“ der Justizministerien Bayern und Niedersachsen wird aktuell ein Prototyp
zur Strukturierung in Form eines Reallabors erprobt. Statt des Vortrags in Schrift-
satzform wird also in realen Verfahren an vier Gerichten der Basisdokumentproto-
typ eingesetzt. Somit sind an der Erprobung Richter:innen und Anwält:innen sowie
deren Angestellte beteiligt. Bis Dezember 2023 wurden von Richter:innen etwa 50
potenziell geeignete Verfahren gemeldet. Tatsächlich eingesetzt wird der Basisdo-
kumentprototyp aber nur bei wenigen Verfahren (niedriger einstelliger Bereich),
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1. Einleitung

weil eine oder beide Parteien die Nutzung ablehnen. Neben einem regulatorischen
Erkenntnisinteresse (Was können Gesetzgeber:innen für die zukünftige Rechtsset-
zung lernen?) sollen im Projekt auch Erkenntnisse für die technische Umsetzung
gewonnen werden. Um die angestrebte empirisch fundierte Empfehlung über die
Einführung des Basisdokuments durch Gesetzgeber:innen zu erreichen, muss die
Erprobung evaluiert werden. Eine solche Evaluation ist unter anderemwichtig, da-
mit die Ergebnisse tatsächlich in der Politik wahrgenommen und Empfehlungen
umgesetzt werden (Teirlinck et al., 2013, S. 368). Die besondere Situation im Realla-
bor gibt einige Rahmenbedingungen für die Evaluation vor und erschwert zum Teil
die Anwendung typischer Evaluationsmethoden. Der Fokus der vorliegenden Ar-
beit liegt auf der Frage, welche Evaluationsmethoden der HCI-Forschung sich auf
das transdisziplinäre Reallabor anwenden lassen.

Einzelne Ziele meiner Arbeit sind: (a) einen vollständigen Überblick über das
Forschungsprojekt „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ zu geben und eine
Projektanalyse zu liefern, die Probleme in der Planung und Umsetzung des Re-
allabors aufzeigt, (b) die Forschungsmethode Reallabor zu erklären und in ihren
internationalen Kontext und ihren Kontext als politisches Instrument einzuordnen,
(c) eine Übersicht über die gängigen HCI-Forschungsmethoden zu geben, mit Fo-
kus auf Evaluationsmethoden, die im Feld angewandt werden (können), (d) eine
Analyse der Anwendung dieser Evaluationsmethoden auf die besondere Situation
im Reallabor vorzunehmen und (e) eine Empfehlung für die Methodik der Eva-
luation im vorliegenden Projekt zu geben. So bietet (g) die erarbeitete Analyse der
Evaluationsmethoden auch für andere Reallabore eine Orientierungshilfe.
MeineArbeit soll zur Reflexion des Projekts beitragen und einen Leitfaden für die

Analyse und Bewertung der Eignung von Evaluationsmethoden darstellen – auch
über den Kontext des Reallabors Strukturvorgaben hinaus für andere transdiszi-
plinäre Projekte. Die erarbeitete Sammlung von Bewertungskriterien und Evaluati-
onsmethoden kann in anderen Projekten genutzt werden bzw. als Ausgangspunkt
für eine Bewertung dienen. Auch das kondensierte Wissen zur Methode Reallabor
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1. Einleitung

und den Forschungsmethoden der HCI kann für andere Projekte nützlich sein, be-
sonders womöglich für andere Reallabore, an denen keine Forschenden der HCI
beteiligt sind, die aber ebenfalls innovative Technologien erproben und evaluieren.

Im Weiteren ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 wird die Entstehung
und der Verlauf des Forschungsprojekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“
an der Universität Regensburg geschildert. Da die Erprobung in Form eines Re-
allabors durchgeführt wird, gibt Kapitel 3 einen Überblick über die internationale
Entwicklung, sowie die Entstehung von Reallaboren in Deutschland, Vorgaben zur
Evaluation in Reallaboren und die Rahmenbedingungen des vorliegenden Realla-
bors „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ (im Folgenden alsReallabor Struktur-
vorgaben bezeichnet). In Kapitel 4 ist dargestellt, wie die juristische Fachwelt auf die
Idee des Basisdokuments und die Erprobung im Reallabor reagiert und wie der im
Reallabor eingesetzte Prototyp wahrgenommen wird. Kapitel 5 gibt einen detail-
lierten Überblick über den aktuellen Projektstand, die Ziele des Projekts, aktuelle
Probleme im Reallabor und Erwartungen an die Evaluation. In Kapitel 6 werden
die grundlegenden Forschungsmethoden der HCI nach Lazar et al. (2017) vorge-
stellt, in Kapitel 7 die Rolle der Feldforschung in derHCI genauer beleuchtet und im
Feld eingesetzte Evaluationsmethoden geschildert. Die Planungen der Projektgrup-
pe zur Evaluation sind in Kapitel 8 festgehalten. Die Analyse der Anwendung bzw.
des Einsatzes der HCI-Methoden im Reallabor Strukturvorgaben wird dann in Ka-
pitel 9 beschrieben: zum einen der Kriterienkatalog, der die Rahmenbedingungen
des Reallabors Strukturvorgaben und die Ziele der Evaluation enthält, zum ande-
ren die Ergebnisse der Analyse und deren Diskussion mit einer Empfehlung der
einzusetzenden Methodenkombination. In Kapitel 10 folgen Diskussion und Fazit,
Kapitel 11 schließt die Arbeit mit einem Ausblick ab.
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2. Projektverlauf und Forschungsauftrag „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“

2. Projektverlauf und Forschungsauftrag „Strukturvorgaben

für den Parteivortrag“

Im FolgendenwerdenHintergrund, Kontext undVerlauf des Projekts „Strukturvor-
gaben für den Parteivortrag“ beschrieben. Dabei gehe ich zuerst auf die Problema-
tik der fehlenden Strukturierung des Parteivortrags im Zivilprozess ein und stelle
das digitale Basisdokument als Lösungsvorschlag vor. Die Beteiligung des Lehr-
stuhlsMedieninformatik seit 2021 zur Erarbeitung einer prototypischenUmsetzung
des Basisdokuments wird ebenfalls dargestellt. Als neueste Entwicklung im Projekt
stelle ich zuletzt die Planung und Rahmenbedingungen der Erprobung des Basis-
dokumentprototyps im Reallabor Strukturvorgaben vor. Abschließend findet sich
die Abgrenzung einiger zentraler Begrifflichkeiten der vorliegenden Arbeit.

Grundlage für das nachfolgend beschriebene Pilotprojekt bildet das Diskussions-
papier der Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“ (2021), das den
Vorschlag für ein digitales Basisdokument als Strukturierungsmöglichkeit enthält
(Mielke & Wolff, 2022b).
Ziel der Strukturierung ist die gemeinsame Erarbeitung des entscheidungserheb-

lichen Sachverhalts durch die Parteien und das Gericht nach bestimmten Vorgaben,
um so „denZivilprozess insgesamt effektiver, schneller und qualitativ besser führen
[zu] können“ (Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“, 2021, S. 33).
Ziel der Arbeitsgruppe war eine umfassende Untersuchung dazu, „wie neue tech-
nischeMöglichkeiten imZivilprozess sinnvoll nutzbar gemachtwerden können, um
Gerichtsverfahren bürgerfreundlicher, effizienter und ressourcenschonender zu ge-
stalten“ (Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“, 2021, S. 2). Aktuell
wird der Sachverhalt von den Parteien in Schriftsätzen vorgebracht und muss von
Richter:innen aus diesen Schriftsätzen erarbeitet bzw. herausgefiltert werden. Die-
ser Vortrag in Schriftsätzen ist im internationalen Vergleich in Deutschland wenig
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2. Projektverlauf und Forschungsauftrag „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“

reguliert (Mielke &Wolff, 2022a, S. 4 ff.) und führt nach Ansicht der Arbeitsgruppe
zu Problemen: Gerade bei steigender Komplexität des Geschehens, steigender Zahl
der Schriftsätze undWiederholungen innerhalb der Schriftsätze besteht die Gefahr,
dass relevanter Vortrag unbeachtet bliebe (also „übersehen“wird); in jedem Fall sei
die Sachverhaltsaufbereitung auf diese Art zeitaufwendig und ressourcenintensiv
(Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“, 2021, S. 31 ff.).

Laienhaft gesprochen, lässt sich der Vorgang im Zivilprozess wie folgt beschrei-
ben: Die Klagepartei (bzw. derenAnwält:innen) verfasst die Klage und stellt sie (di-
gital oder per Post) an das Gericht zu, das Gericht übermittelt der Beklagtenpartei
(bzw. deren Anwält:innen) die Klage, die Beklagtenpartei reagiert darauf mit einer
Klageerwiderung, die Klagepartei kann darauf mit einer Replik reagieren und so
weiter... Die Schriftsätze sind in ihrer Anzahl, Länge und Form grundsätzlich nicht
beschränkt (Mielke &Wolff, 2022a, S. 3). Zur Verhandlung erarbeiten Richter:innen
den relevanten Sachverhalt aus diesen Schriftsätzen.
Diese Problematik der Sachverhaltsaufbereitung wird in der juristischen Fach-

welt schon länger diskutiert und vor allem in den letzten Jahren wurden verschie-
dene Vorschläge zur Strukturierung im Zivilprozess gemacht (siehe z.B. Schwarz
(1992); Gaier (2013); Zwickel (2016); Vorwerk (2017); Köbler (2018); Effer-Uhe
(2018); Greger (2019)). Eine inhaltliche Übersicht dieser Vorschläge ist bei Mielke
& Wolff (2022a, S. 6 ff.) zu finden.
Um die Diskussion durch Einsichten einer praktischen Erprobung zu ergänzen,

bildete sich an der Universität Regensburg Anfang 2021 in einem Pilotprojekt ei-
ne interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Rechtswissenschaftler:innen und Medien-
informatiker:innen. Ziel dieses Pilotprojekts ist die Erprobung und Fortentwick-
lung des im Diskussionspapier entwickelten Basisdokuments als Instrument zur
Strukturierung von Parteivortrag im Zivilprozess.2 Sowohl für Richter:innen als für
Anwält:innen soll das Basisdokument letztlich Arbeitserleichterung bedeuten. Für
Richter:innen geht es dabei hauptsächlich um einen besseren Überblick durch die

2Einen Überblick über die Arbeit der Projektgruppe seit Projektbeginn kannman auf der Homepage
gewinnen: https://www.uni-regensburg.de/forschung/reallabor-parteivortrag
-im-zivilprozess/das-forschungsprojekt/index.html, abgerufen am 22.12.2023
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Strukturierung. Aktuell ist ihre Arbeit stark davon geprägt, „aus den Schriftsätzen
der Parteien die relevanten Tatsachen herauszufiltern und das Streitige vom Un-
streitigen zu trennen“ (Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“, 2021,
S. 31). In der Praxis bedeutet das für viele Richter:innen, dass sie den Kläger- und
Beklagtenvortrag in einer Relationstabelle nebeneinander darstellen und dadurch
einen Überblick über den Prozessstoff erarbeiten. Das Basisdokument soll die Er-
stellung einer Relationstabelle überflüssig machen, indem direkt im Dokument die
Beiträge in Bezug zueinander gesetzt werden. Auch für Anwält:innen soll das Basis-
dokument Vorteile gegenüber herkömmlichen Schriftsätzen bringen: Der Prozess-
stoff ist übersichtlich dargestellt und es ist klar ersichtlich, auf welche Aussagen
der Gegenseite schon reagiert wurde. Neue Beiträge enthalten dann (im Gegensatz
zu neuen Schriftsätzen) immer neuen Vortrag, sodass insgesamt weniger Wieder-
holungen auftauchen und der Parteivortrag potenziell verschlankt ist. Im Optimal-
fall führt das auch zu insgesamt kürzeren Verfahrenszeiten. Ganz praktisch kann
das gemeinsameBasisdokument auch in dermündlichenVerhandlung als Entschei-
dungsgrundlage genutzt werden.

Im Sommer 2021 wurden im Praxisseminar im Masterstudiengang Medienin-
formatik von Studierendenmithilfe nutzerzentrierter Entwicklungsmethodik (User

Centered Design, siehe Kapitel 6.1) und Schwerpunkt auf der zielgruppenspezifi-
schen Erhebung der Anforderungen vonAnwält:innen und Richter:innen erste pro-
totypische Vorschläge erstellt, die die mögliche Arbeitsweise innerhalb einer Basis-
dokument-Anwendung visualisieren (Mielke&Wolff, 2022b;Hahn et al., 2021; Frei-
sleben et al., 2021). Ein erster Prototyp, andessenErstellung ich als Teilnehmerin des
Praxisseminars beteiligt war, ist in Abbildung 2 zu sehen. Die entstandenen Prototy-
pen wurden auf einem Staatsempfang des bayerischen Justizministers im Oktober
2021 anhand eines Projektvideos3 vorgestellt.

Anhand dieses Videos wurde eine qualitative Studie zur Technikakzeptanz der
Basisdokument-Anwendungbei Rechtsanwält:innendurchgeführt (Böhmet al., 2023).

3Link zum Video auf der Projekthomepage: https://www.uni-regensburg.de/forschung/
reallabor-parteivortrag-im-zivilprozess/das-vorprojekt/index.html, abge-
rufen am 20.06.2023
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2. Projektverlauf und Forschungsauftrag „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“

Abbildung 2: Erster Designvorschlag für das digitale Basisdokument aus der rich-
terlichen Perspektive. Prototyp von Hahn et al. (2021). Abbildung aus dem Projekt-
bericht.

Als kritischster Faktor seien hierbei die „(wahrgenommene) Einschränkung der an-
waltlichen Freiheit bzw. des Einsatzes taktischer Mittel“ zu bewerten (S. 8). Der
Prototypwurde jedoch als „bedienbar“ und „nützlich“wahrgenommen,möglichen
Mehrwert könnten kürzere Schriftsätze, gesteigerte Effizienz und Redundanzver-
meidung bieten (S. 8). Aus den Ergebnissen dieser Studie wurden 26 Kategorien
ermittelt, die in die Evaluation des Reallabors einfließen sollen, sodass die erho-
benen qualitativen Daten womöglich durch quantitative Erhebungen ergänzt wer-
den können (S. 9). Diese Kategorien beziehen sich auf den Nutzungskontext (11
Nennungen), Feedback zum Prototypen (5 Nennungen), Akzeptanz des Basisdo-
kuments (6 Nennungen) und Konzept (4 Nennungen) (S. 5).
Eine weitere Gruppe Medieninformatik-Masterstudierender setzte im Praxisse-

minar im Sommer 2022 in einem iterativen Prozess einen funktionsfähigen Proto-
typ der Basisdokument-Anwendung als Web-Anwendung um (Bink et al., 2022).
Ein Screenshot der Anwendung ist in Abbildung 3 zu sehen.
Dieser Prototypwird seit 2023 vonMitarbeitenden amLehrstuhlMedieninforma-

tik kontinuierlich weiterentwickelt und ist unter https://app.parteivortrag

.de/ zu erreichen. Ein aktueller Screenshot der Anwendungmit beispielhaften Bei-
trägen ist in Abbildung 4 zu sehen. Die Anwendung dient im Rahmen des Realla-
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Abbildung 3: Funktionaler Prototyp des digitalen Basisdokuments von Bink et al.
(2022). Screenshot aus dem Projekt-Wiki.

bors „Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess“ der praktischen Er-
probung des Konzepts eines digitalen Basisdokuments.
In Form eines Reallabors soll der Basisdokumentprototyp unter realen Bedingun-

gen in der gerichtlichen Praxis an vier Gerichten in Bayern und Niedersachsen von
Anwält:innen und Richter:innen erprobt werden. Die Rahmenbedingungen dafür
sind in einem Forschungsvertrag zwischen den Justizministerien der beiden Länder
und der Universität Regensburg festgehalten. Forschungsziel ist die wissenschaftli-
che Evaluation der Frage, „ob Softwarelösungen denkbar sind, mit denen der her-
kömmliche Austausch von Schriftsätzen im Zivilprozess durch ein strukturiertes
Format ersetzt werden kann“ (Forschungsvertrag, 2022, S. 2). Anhand des Basisdo-
kumentprototyps soll in ausgewählten Zivilverfahren erprobt werden, ob sich die
Arbeit damit als vorteilhaft erweist. Die Erprobung ist ergebnisoffen geplant, am
Ende des Projekts soll „eine empirisch fundierte Empfehlung über die Einführung
des Basisdokuments durch den Gesetzgeber stehen. [...] Das Erkenntnisinteresse
ist vorrangig auf die zukünftige Rechtssetzung gerichtet. Ergänzend zum regulato-
rischen Lernprozess sollen aber auch Erkenntnisse für die technische Umsetzung
gewonnen werden“ (Forschungsvertrag, 2022, S. 13). Den methodischen Rahmen
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Abbildung 4: Basisdokumentprototyp im Reallabor Strukturvorgaben, Stand De-
zember 2023. Screenshot der Anwendung mit beispielhaften Inhalten.

soll der Ansatz des User Centered Design bilden (Forschungsvertrag, 2022, S. 2).
Der aufgestellte Zeitplan sahursprünglich eineVorbereitungsphase bis Ende 2022,

danach eine Erprobungsphase bis Ende 2023 (im Juli 2023wurde eine Verlängerung
der Erprobungsphase um sechs Monate bis Juni 2024 beschlossen) und schließlich
eine Auswertungsphase bis Mitte 2024 vor. Die Vorbereitungsphase umfasst die ite-
rative Weiterentwicklung des Basisdokumentprototyps (in Kompatibilität mit dem
gegebenen Rechtsrahmen), Klärung des Einsatzbereichs und der Umsetzung im
Verfahren, sowie die Gewinnung von erprobungswilligen Richter:innen und An-
wält:innen. Die Erprobungsphase sieht die Erprobung des Basisdokumentproto-
typs an Landgerichten in erster Instanz vor und erlaubt die weitere Anpassung des
Prototyps, um Feedback von Nutzer:innen integrieren zu können. In der Auswer-
tungsphase erfolgt die Auswertung der Ergebnisse der Erprobungsphase und die
Erstellung eines Abschlussberichts. Dieser Abschlussbericht „soll politische Hand-
lungsempfehlungen enthalten und als Anstoß für eine breite Diskussion der Ergeb-
nisse dienen“ (Forschungsvertrag, 2022, S. 16).
Die Rahmenbedingungen der Erprobung in Form eines Reallabors werden in Ka-

pitel 3.4 detailliert beschrieben.
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Zum besseren Verständnis möchte ich an dieser Stelle noch einige zentrale Be-
grifflichkeiten der vorliegendenArbeit voneinander abgrenzen. Grundlage des Pro-
jekts bildet das Diskussionspapier der Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivil-
prozesses“ (2021), das den Vorschlag für ein digitales Basisdokument als Struktu-
rierungsmöglichkeit enthält. Auf diesemDiskussionspapier baut die Arbeit im Pro-
jekt „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ auf, das im Forschungsauftrag der
beiden beteiligten Justizministerien festgeschrieben ist. Innerhalb dieses Projekts
„Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ möchte ich die Idee bzw. das Konzept
des Basisdokuments von demBasisdokumentprototyp unterscheiden. Das Konzept
meint das Basisdokument, wie es im Diskussionspapier der Arbeitsgruppe „Mo-
dernisierung des Zivilprozesses“ (2021) vorgeschlagen ist – der Prototyp ist eine
konkrete Umsetzung dieses Vorschlags, er bildet dabei nur eine Möglichkeit der
Umsetzung ab (auch andere sind denkbar). Dieser konkrete Basisdokumentproto-
typ ist es auch, der im Reallabor „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ (im Fol-
genden auch verkürzt als „Reallabor Strukturvorgaben“ bezeichnet) praktisch er-
probt wird. Das Reallabor Strukturvorgaben stellt dabei nur einen Teil des Projekts
„Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ dar, die Beschreibung des Projektverlaufs
macht das deutlich: Die Vorarbeiten zum Reallabor sind für das Projekt essenziell.
Betrachtet man die Erprobung des Basisdokumentprototyps im Reallabor Struktur-
vorgaben, muss eine weitere Unterscheidung vorgenommenwerden: die Arbeit mit
den Basisdokument-Dateien und die Arbeit mit dem Basisdokumentprototyp. Die
Basisdokument-Dateien werden über den elektronischen Rechtsverkehr versandt,
sodass auch Personen mit diesen Dateien arbeiten, die keine Berührungspunkte
mit dem Basisdokumentprototyp haben (z.B. Angestellte in den Geschäftsstellen
der Zivilkammern). Im Rahmen der Erprobung wird der Basisdokumentprototyp
evaluiert – einige Einsichten können womöglich auch zum Konzept des Basisdoku-
ments gewonnen werden, die Rückmeldungen der Nutzer:innen werden sich aber
auf die Arbeit mit dem Prototyp stützen.
Nachdieser Zusammenfassungdes Projektverlaufs undbegrifflichenEinordnung

wird im nächsten Kapitel die Forschungsmethode Reallabor beschrieben.
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3. Die Methode Reallabor

Im Folgenden soll die Methode Reallabor vorgestellt werden: ihre internationale
Entwicklung, ihre EntstehungundAusprägung als politisches Instrument inDeutsch-
land und die deutsche Reallaborlandschaft. In einem Exkurs wird die Digitalisie-
rung in der deutschen und bayrischen Justiz kommentiert. Schließlich werden die
spezifischenRahmenbedingungendesReallabors Strukturvorgaben genauer geschil-
dert und kommentiert, was die Erprobung in Form eines Reallabors für das Projekt
bedeutet.
Der Begriff „Reallabor“ sowie verwandte Konzepte wie Living Labs, Innovations-

labore, Sandboxes, Experimentierräume, Realexperimente, Pilot- und Demonstrati-
onsprojekte sind kaum einheitlich zu definieren (Projektgruppe „Reallabore“, 2018,
S. 4). Gemeinsam haben diese Konzepte, dass sie Räume schaffen, in denen gezielt
(und zum Teil kontrolliert) Experimente in realweltlichen Settings durchgeführt
werden (Schäpke et al., 2017, S. 14). Reallabore „stellen Entwicklungsumfelder dar,
in denen neue Technologien, Produkte oder Services unter realen Einsatzbedingun-
gen gleichzeitig getestet und entwickelt werden können“ (Anduschus et al., 2023, S.
11). Zentraler Forschungsmodus von Reallaboren ist die transdisziplinäre Koopera-
tion: in ihnen arbeiten Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen mit Praxis-
akteur:innen zusammen, „gestalten Forschungsprojekt und Ergebnisse gemeinsam
durch [Zusammenarbeit] sowie die Differenzierung und Integration unterschiedli-
cher Wissensbestände, Methoden und Konzepte“ (Schäpke et al., 2017, S. 5).

Die Einrichtung von Reallaboren als Experimentierräumen wurde in Deutsch-
land 2018 im Koalitionsvertrag festgeschrieben4. Reallabore sind also nicht nur als
Forschungsansatz zu verstehen, sondern auch als politisches Instrument. Kernele-
4Koalitionsvertrag 2018 – Z. 1481 ff.: „Wir wollen Open-Innovation-Ansätze, soziale Innovationen
sowie inter- und transdisziplinäre Ansätze fördern und Experimentierräume einrichten, um inno-
vative technische Systeme und neue Geschäftsmodelle zu erproben.“ https://www.bpb.de/
system/files/dokument_pdf/Koalitionsvertrag_2018.pdf, abgerufen am 03.05.2023
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mente von Reallaboren sind der begrenzte Erprobungs(zeit)raum, die Nutzung
rechtlicher Gestaltungsspielräume und aktives regulatorisches Lernen.
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die internationale Einrichtung von

Reallaboren gegebenwerden, gefolgt von einer Schilderungder EntstehungundDe-
finition der Methode „Reallabor“ in Deutschland. Anhand einiger Beispiele möch-
te ich einen Einblick in die Reallaborlandschaft in Deutschland geben und in ei-
nemkurzen Exkurs auch dieDigitalisierung in der bayrischen Justiz kommentieren.
Schließlichwerden ergänzend zu bisherigen Beschreibungen die Rahmenbedingun-
gen des Reallabors „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ detailliert dargestellt
und zuletzt die ersten Überlegungen der Projektgruppe zur Evaluation der Erpro-
bung geschildert.

3.1. Reallabore international

Bei der Schaffung von Reallaboren als Testräume für Innovation und Regulation ist
Deutschland kein Einzelfall.
Eines der erstenReallabore entstandunter demNamen „PlaceLab“ 1999 amMassa-

chusetts Institute of Technology (MIT): eine vollständig mit Sensorik ausgestattete
Wohnung, um das Alltagsverhalten der Menschen daheim zu untersuchen (Andu-
schus et al., 2023, S. 12). Nokia hat 2001 das erste europäische Reallabor ins Leben
gerufen („NokiaSpaceLab“), gefolgt von weiteren städtischen Projekten, bei denen
Haushalte mit neuesten Technologien ausgestattet, neue Verkehrskonzepte getestet
oder neue Kommunikationstechnologien erforscht wurden (Anduschus et al., 2023,
S. 13). Das 2006 gegründete The European Network of Living Labs5 (ENoLL) vernetzt
in Europa und weltweit Reallabore. Dies soll den Wissensaustausch, gemeinsame
Aktionen und Projektpartnerschaften erleichtern.
In den USA und Europa haben sich Reallabore seither weiter verbreitet und auch

in Asien gibt es einige Projekte. In den USA werden Reallabore vor allem als In-
novationsmethode verstanden, um reale Daten über Nutzer:innen, Maschinen und
Umgebung zu sammeln und aufzubereiten. Sie sind häufig nur ein Teil der Inno-

5European Network of Living Labs: https://enoll.org/, abgerufen am 09.10.2023
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vationsinfrastruktur (Anduschus et al., 2023, S. 14f.), z.B. im Rahmen von Innova-

tion Labs wie der Google-Ausgründung X Company6 oder den Harvard Innovation

Labs7. Auch in Europa gibt es solche Innovation Labs (z.B. von SAP in Kooperati-
on mit der Universität Duisburg-Essen8, Siemens9 oder Porsche10). Es beschäftigt
sich jedoch auch der Staat intensiv mit dem Format Reallabor (Anduschus et al.,
2023, S. 17). In Asien finden sich vereinzelte staatliche Initiativen (z.B. der Seoul In-
novation Park11) und einige Kooperationsprojekte (z.B. das Trans-Urban-EU-China-
Programm12 oder ProGiReg13), die Reallabore umsetzen und als Forschungsmetho-
de nutzen. Das Konzept hat sich in Europa etwas weiterentwickelt und der Fokus
wird verstärkt auf Partizipation und Inklusion gelegt (Anduschus et al., 2023, S. 17),
auch der regulatorische Aspekt mit seinen Experimentiertklauseln steht stärker im
Vordergrund.
Eine Recherche von Wittig & Schimanek (2020) zu internationalen regulatori-

schen Ansätzen ergab 52 Reallabor-Ansätze in 25 Ländern, die auch mit Experi-
mentierklauseln oder ähnlichen Instrumenten arbeiten. Diese Ansätze lassen sich in
drei Kategorien unterteilen: die verfassungsrechtliche Ermächtigung zur Schaffung
experimenteller Gesetze (in Frankreich), Gesetze für Reallabore oder Experimente
unterhalb des Verfassungsrangs (z.B. in Japan oder Nordirland) und administrati-
ve Maßnahmen, die die Durchführung von Experimenten im Rahmen besonderer
Genehmigungen oder der Befreiung von Genehmigungspflichten ermöglicht (z.B.
für den Bereich des autonomen Fahrens in den USA, Dänemark, Schweden, Nieder-
lande, Polen, Russland, Kanada, Italien, Schweiz, Singapur, Norwegen) (Wittig &
Schimanek, 2020, S. 4f.).

6X Company: https://x.company/, abgerufen am 09.10.2023
7Harvard Innovation Labs: https://innovationlabs.harvard.edu/, abgerufen am
09.10.2023

8SAP Innovation Lab: https://www.iis.wiwi.uni-due.de/praxis/sap-innovation
-lab/, abgerufen am 09.10.2023

9Siemes Innovation Ecosystem: https://ecosystem.siemens.com/, abgerufen am 09.10.2023
10Porsche Innovation Lab: https://www.porsche-consulting.com/de/de/ueber-uns/

innovation-lab, abgerufen am 09.10.2023
11Seoul Innovation Park: https://en.innovationpark.kr/, abgerufen am 09.10.2023
12TRANS-URBAN-EU-CHINA: http://transurbaneuchina.eu, abgerufen am 09.10.2023
13ProGiReg: https://progireg.eu/, abgerufen am 09.10.2023
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3.2. Reallabore in Deutschland

Da ich im Rahmen dieser Arbeit ein konkretes Reallabor in Deutschland betrachte,
möchte ich im Folgenden genauer auf die Entstehung der Reallabore in Deutsch-
land und ihre (politisch vorgegebene)Definition eingehen. Anhand einiger Beispie-
le möchte ich außerdem einen Einblick in die Reallaborlandschaft in Deutschland
geben.

3.2.1. Entstehung und Definition

In einem Bericht zum Thema „Wissenschaft für Nachhaltigkeit“ empfahl eine Ex-
pert:innengruppe den Aufbau von Reallaboren in Baden-Württemberg als Orte der
transdisziplinären Forschung (Expertengruppe „Wissenschaft für Nachhaltigkeit“,
2013, S. 31). Damals gab es in Deutschland bereits seit Jahren verschiedene Projekte,
die einige Kriterien eines Reallabors erfüllen – jedoch ohne institutionellen Rahmen,
z.B. das Freiburger Pionierprojekt Vauban14 für nachhaltige Stadtentwicklung, die
InnovationCity Bottrop15 als Modellstadt für klimagerechten Stadtumbau oder das
Bioenergiedorf Jühnde16.

Im Koalitionsvertrag von 2018 wurde die Einrichtung von Reallaboren dann fest-
geschrieben, sodass der bislang fehlende institutionelle Rahmen geschaffen werden
konnte. Dieser Entscheidung folgte eine Bedarfsanalyse, auf deren Basis die Pro-
jektgruppe „Reallabore“ (2018) ein Strategiepapier präsentierte. Die Projektgruppe
liefert hier auch eine erste Definition:

„Reallabore als zeitlich und räumlich begrenzte Testräume für vorwie-
gend digitale Innovation und Regulierung sind ein Instrument, um kon-
krete Erfahrungen im Zusammenspiel von Innovation und Regulierung
zu sammeln und so zu einer ,smarten’ Regulierung zu gelangen.“ (Pro-
jektgruppe „Reallabore“, 2018, S. 1)

14Quartiersarbeit Vauban: https://quartiersarbeit-vauban.de/, abgerufen am 10.10.2023
15InnovationCity Botrop: https://www.innovationcity-bottrop.de, abgerufen am

10.10.2023
16Bioenergiedorf Jühnde: http://www.bioenergiedorf.info, abgerufen am 10.10.2023
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Im „Handbuch für Reallabore“ legte das BMWi17 neben Empfehlungen und Bei-
spielen aus der Praxis 2019 auch eine ausführlichere Definition vor:

„Reallabore (englisch: ,regulatory sandboxes’) bietendie besondereChan-
ce, nicht nur über Innovationen zu lernen, sondern auch über deren
rechtlichen Rahmen. Als ,Testräume für Innovation und Regulierung’
sind Reallabore durch drei Elemente gekennzeichnet.

1. Reallabore sind zeitlich und räumlich begrenzte Testräume, in de-
nen innovative Technologien oder Geschäftsmodelle unter realen
Bedingungen erprobt werden. Häufig sind innovative Technologi-
en oderGeschäftsmodelle nur bedingtmit dembestehendenRechts-
und Regulierungsrahmen vereinbar. Schließlich waren sie bei der
Schaffungder entsprechendenGesetze häufig schlichtwegnochnicht
absehbar. Daher:

2. Reallabore nutzen rechtliche Spielräume. Experimentierklauseln oder
andere Flexibilisierungsinstrumente machen es möglich, Reallabo-
re auch dann durchzuführen, wenn die zu erprobenden Technolo-
gien oderGeschäftsmodelle im allgemein gültigen rechtlichenRah-
men noch nicht vorgesehen sind.

3. Reallabore sindmit einem ,regulatorischenErkenntnisinteresse’ ver-
bunden. Das heißt: Nicht nur die Innovation steht im Fokus, son-
dern auch die Frage, was der Gesetzgeber für die zukünftige Recht-
setzung lernen kann.Nurwennmit Reallaboren ein regulatorischer
Lernprozess verknüpft ist, können sie auch zu besseren Gesetzen
führen.“ (BMWi, 2019, S. 7)

Bezüglich der Ergebnisse weist das Handbuch auch darauf hin, Ziele für das Pro-
jekt zu formulieren und messbar machen (BMWi, 2019, S. 21). Für die Evaluation
des Reallabors gibt das Handbuch folgende Empfehlungen:

„Die Evaluation, also die systematische Erfassung und Bewertung der
17Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, seit Dezember 2021 Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz (BMWK)
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relevanten Daten, Informationen, Ergebnisse und Wirkungen des Re-
allabors, ist wesentliche Grundlage für die Aufsicht und Steuerung. Sie
soll angemessen, transparent und objektiv darüber informieren, in wel-
chemMaße die Ziele des Reallabors erreicht wurden, und sie soll das Er-
kenntnisinteresse der beteiligten Partner erfüllen. In einigen Fällen for-
dert auch die entsprechende Experimentierklausel eine wissenschaftli-
che Evaluation.“ (BMWi, 2019, S. 53)

Auch für die Nutzung der Ergebnisse soll ein Konzept erstellt und sichergestellt
werden, dass der Gesetzgeber vom Reallabor lernen kann (BMWi, 2019, S. 57).
Für die konkrete rechtliche Ausgestaltung der Reallabore als Innovationsräume

legte das BMWi ein Konzept für ein Reallabore-Gesetz vor (BMWi, 2021). Dieses
Konzept schlägt vor, dass ein Gesetz (a) „übergreifende Standards für Reallabo-
re und Experimentierklauseln gesetzlich veranker[t]“ und (b) „neue Reallabore in
wichtigen digitalen Innovationsbereichen ermöglich[t]“ (BMWi, 2021, S. 2). Auch
für die Erstellung von Experimentierklauseln wird im Konzept ein Schema vorge-
legt. Wesentlicher Bestandteil der Klauseln sollen dann auch Regelungen zur Eva-
luation der Erprobung und zum Transfer der Technologie in den Regelbetrieb sein
(BMWi, 2021, S. 5).

3.2.2. Reallaborlandschaft in Deutschland: Ein Überblick

In Baden-Württembergwerden Reallabore seit 2015 vomWissenschaftsministerium
unterstützt. Bis 2020 wurden 14 Reallabore mit dem Fokus „Wissenschaft für Nach-
haltigkeit“ und eine umfangreiche Begleitforschung in zwei Förderlinien („Realla-
bore - BaWü-Labs“ und „Reallabor Stadt“) geschaffen.GemeinsammitAkteur:innen
aus Gesellschaft, Politik undWirtschaft arbeitenWissenschaftler:innen in einem er-
gebnisoffenen Prozess an zukunftsfähigen und nachhaltigen Lösungen. 18

Auch deutschlandweit sind Reallabore zuerst und verstärkt im Bereich Nachhal-
tigkeit und Energieforschung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

18Reallaborförderung BaWü: https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/
forschungspolitik/wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore, abgerufen
am 10.10.2023
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schutz (BMWK) geschaffen worden (Förderkonzept „Reallabore der Energiewen-
de“19). Dort werden aktuell zwölf Reallabore in den Bereichen „Energieoptimier-
te Quartiere“ und „Sektorkopplung und Wasserstofftechnologien“ gefördert, der
zweite Bereichwird außerdemseit 2021 vomTransferforschungsprojektTrans4Real20

begleitet. Deutschlandweit sindReallabore und (interessierte) Projektpartner:innen
im Netzwerk „Reallabore der Nachhaltigkeit“21 vernetzt.

SolcheNetzwerke helfen, einen Eindruck der Reallaborlandschaft in Deutschland
zu bekommen. Eine komplette Übersicht zu erarbeiten, hat sich für mich aber als
schwierig herausgestellt: Es gibt sehr viele Projekte, die einigeKriterien einesRealla-
bors erfüllen, ohne jedoch als Reallabor betitelt zu werden. Der institutionelle Rah-
men wurde bundesweit erst 2018 geschaffen und die Verbreitung der Begrifflich-
keiten sowie die Einrichtung von entsprechenden Förderlinien folgen seitdem. Eine
Liste aller Reallabore in Deutschland konnte ich nicht finden. Einen themenüber-
greifenden Einblick erlaubt jedoch der Wettbewerb „Innovationspreis Reallabore:
Testräume für Innovation und Regulierung“ des BMWK22, der 2022 zum zweiten
Mal stattfand. Am Wettbewerb konnten Ideen für Reallabore, laufende und abge-
schlossene Reallabore teilnehmen. Aus über 100 Einreichungenwurden zehn Sieger
gewählt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden, um einen Einblick in die Diver-
sität der deutschen Reallaborlandschaft zu geben.
Mit dem LastMileCityLab23 am Innovationszentrum Efeu-Campus wird Bruch-

sal zum Reallabor für zukunftsweisende, urbane Gütermobilität. Im ersten Schritt
werden autonom fahrende Roboter zur Paketauslieferung erprobt, im zweiten wird
das Quartier für weitere Lösungen geöffnet (z.B. „mobile postoffices“, autonome
Schwerlastdrohnen und autonome LKW). Ausnahmegenehmigungen sind für au-
tonomes Fahren und Fliegen notwendig. 24

19Förderkonzept Reallabore der Energiewende: https://www.energieforschung.de/
foerderkonzept-reallabore, abgerufen am 10.10.2023

20Trans4Real: https://www.ffe.de/projekte/trans4real-transferforschung-fuer
-die-reallabore-der-energiewende-zu-sektorkopplung-und-wasserstoff/,
abgerufen am 10.10.2023

21Reallabornetzwerk: https://www.reallabor-netzwerk.de, abgerufen am 10.10.2023
22Wettbewerb Innovationspreis Reallabore: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/

Wettbewerb/innovationspreis-reallabore.html, abgerufen am 11.10.2023
23LastMileCityLab: https://efeucampus-bruchsal.de/, abgerufen am 11.10.2023
24Innovationspreis für das LastMileCityLab: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/
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TeamX25 (Trusted Ecosystem of Applied Medical Data eXchange) soll die Ba-
sis für eine zukunftsweisende Gesundheits- und Pflegeversorgung legen. Ziel ist
die Schaffung eines Datenökosystems. Darauf aufbauend werden Ansätze erprobt,
um die Kompetenz der Bürger:innen im Umgang mit ihren Daten zu erhöhen. Au-
ßerdem werden Lösungen im Bereich der Pflege- und Frauengesundheit in realer
Umgebung getestet. Mit Blick auf die besonders schutzwürdigenGesundheitsdaten
sollen Weiterentwicklungsbedarfe im regulatorischen Rahmenwerk herausgearbei-
tet werden. 26

Multikopter27 sind senkrechtstartende Luftfahrzeuge mit elektrisch angetriebe-
nen Rotoren. Im Projekt soll der Einsatz von Multikoptern im Rettungsdienst bzw.
in Form von Zubringern für Notärzt:innen erprobt werden. Für luftrechtliche und
rettungsdienstliche Gesetze und Verordnungen bietet das Reallabor hohes Erkennt-
nispotenzial. 28

Landnetz29 schafft ein digitales Experimentierfeld mit dem Fokus auf erforderli-
cheKommunikations- undCloudinfrastrukturen zur Erforschung undPrüfung von
Technologien zur flächendeckenden drahtlosen Datenübertragung mithilfe von 5G
im ländlichen Raum, Vernetzung von landwirtschaftlichen Betrieben und die Nut-
zung von Datenhubs in einer ausgewählten Modellregion. Der Netzbetrieb ist ak-
tuell dank Versuchsfunklizenzen möglich, die aufgrund des Forschungscharakters
des Projekts genutzt werden können. 30

DasDigitale Testfeld auf der Bundeswasserstraße Schlei dient dem Aufbau ei-
nes europäischen Test- undValidierungszentrums für autonomemaritime Systeme.
Für die Erprobung steht das weltweit erste autonome und emissionsfreie Boot „Ze-
roOne“ des Unternehmens Unleash Future Boats mit Brennstoffzellen-Technologie

Wettbewerb/Fragmente/innovationspreis-reallabore-lastmilecitylab.html,
abgerufen am 12.10.2023

25TeamX: https://project-team-x.eu/, abgerufen am 11.10.2023
26Innovationspreis für TeamX: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wettbewerb/

Finalisten/innovationspreis-reallabore-teamx.html, abgerufen am 12.10.2023
27Multikopter: https://luftrettung.adac.de/multikopter/, abgerufen am 11.10.2023
28Innovationspreis für Multikopter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wettbewerb/

Finalisten/innovationspreis-reallabore-multikopter.html, abgerufen am
12.10.2023

29Landnetz: https://landnetz.eu/projekt/, abgerufen am 11.10.2023
30Innovationspreis für Landnetz: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wettbewerb/

Finalisten/innovationspreis-reallabore-landnetz.html, abgerufen am 12.10.2023
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zur Verfügung. Mit Blick auf den rechtlichen Rahmen erlaubt das Reallabore Er-
kenntnisse hinsichtlich Betriebskonzepten, Systemgrenzen und Sicherheitsbestim-
mungen. 31

Tempus32 rüstet imMünchner Stadtgebiet und dem anliegenden Umland ein de-
finiertes Testgebietmit kommunizierender Straßeninfrastruktur aus. Eswerden ver-
schiedenste Anwendungsfälle rund um automatisierte Fahrfunktionen und innova-
tiveMobilitätsleistungen für den Individual- und den öffentlichen Personennahver-
kehr erprobt, simuliert und evaluiert. 33

USpace34 ist ein fest definiertes geografisches Gebiet im Hamburger Hafen, in
dem unbemannte und bemannte Luftfahrt gemeinsam stattfinden kann. Auf Basis
einer neuen Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission wurde im
Reallabor weltweit erstmals ein U-Space mit vollständigem Rollen- und Prozess-
modell, technischen Funktionalitäten und Testflügen von Drohnen in der Praxis er-
probt. 35

WohnZukunft sollte Möglichkeiten aufzeigen, wie mit geringem technischem
und finanziellem Aufwand bis zu 30 Prozent des Energieverbrauchs in Mietwoh-
nungen eingespart werden kann. Erprobt wurden dazu Lösungen smarter Mess-
technikenundKommunikationseinheiten.DasReallabor versteht sich als Best-Practice-
Modell für „Smart-Meter-Gateways“, das die Wirksamkeit dieser Technologie im
Zeitraum 2016 bis 2020 schon belegen konnte, noch bevor der Gesetzgeber diese als
Standard festgelegt hat (ab 2026 Pflicht in Mietwohnungen). 36

Im Reallabor Hamburg wurde die Mobilität von morgen in einer Metropole er-
probt und darauf aufbauend ein Leitfaden für die digitale Mobilität der Zukunft

31Innovationspreis für das digitale Testfeld Schlei: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/
Wettbewerb/Finalisten/innovationspreis-reallabore-bundesswasserstraÃ§e
-schlei.html, abgerufen am 12.10.2023

32Tempus: https://tempus-muenchen.de/, abgerufen am 11.10.2023
33Innovationspreis für Tempus: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wettbewerb/

Finalisten/innovationspreis-reallabore-tempus.html, abgerufen am 12.10.2023
34USpace: https://droniq.de/projekte/u-space-reallabor-hamburg/, abgerufen am

12.10.2023
35Innovationspreis für USpace: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wettbewerb/

Finalisten/innovationspreis-reallabore-uspace.html, abgerufen am 12.10.2023
36Innovationspreis für Wohnzukunft: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wettbewerb/

Finalisten/innovationspreis-reallabore-wohnzukunft.html, abgerufen am
12.10.2023
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erarbeitet. Die gesellschaftliche Debatte zu digitalen Mobilitätsservices stand dabei
im Zentrum, um wichtige Erkenntnisse darüber zu liefern, welche Ansätze sich in
der Praxis bewähren. 37 38

ImKlimaquartier NeueWeststadt39 in EsslingenwirdDeutschlands erstes nahe-
zu klimaneutrales Wasserstoffquartier mit Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen
sowie einer Hochschule errichtet. Das Projekt zeigt, wiemodernesWohnen undAr-
beiten und nachhaltigeMobilität im städtischen Kontext einen signifikanten Beitrag
zum Klimaschutz leisten kann. 40

Diese zehn Projekte unterscheiden sich stark in Laufzeit (beim LastMileCityLab
z.B. von 2021 bis 2027, USpace nur für 18 Monate) und Höhe der Fördermittel. Ver-
schiedene Einrichtungen sind Mittelgeber (neben dem BMWK z.B. das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), der Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) oder das Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr (BMDV)). Es sind auch nicht alle Projekte deutlich als „Reallabor“ betitelt,
ebenso werden durch die meisten Förderlinien nicht nur Reallaborprojekte geför-
dert. Insgesamt scheint es, dass mit dem Label „Reallabor“ ein politisches Instru-
ment geschaffen wurde, um Innovation und Regulationsevaluation zu fördern, die
Projekte aber weiterhin sehr divers sind. Anduschus et al. (2023) fassen das treffend
zusammen: „Während in der Theorie eingängige Definitionen des Begriffs existie-
ren, zeigt sich in der Praxis jedoch eine erhebliche Bandbreite an Ausgestaltungen
solcher Einrichtungen“ (S. 4).

3.3. [Exkurs] Digitalisierung in der (bayrischen) Justiz

Ich möchte in diesem kurzen Exkurs die Digitaloffensive der Justiz in Bayern vor-
stellen, um das Reallabor „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“weiter in seinen

37RealLabHH: https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/AVF
-projekte/reallabhh.html, abgerufen am 12.10.2023

38Innovationspreis für das Reallabor Hamburg: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/
Wettbewerb/Finalisten/innovationspreis-reallabore-reallaborhamburg
.html, abgerufen am 12.10.2023

39Klimaquartier neue Weststadt: https://neue-weststadt.de/, abgerufen am 12.10.2023
40Innovationspreis für das Klimaquartier Neue Weststadt: https://www.bmwk.de/Redaktion/

DE/Wettbewerb/Finalisten/innovationspreis-reallabore-sonderpreis.html,
abgerufen am 12.10.2023
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Kontext zu setzen.
Digitalisierung inDeutschland, vor allem auch in Behörden, ist seit einigen Jahren

einwichtiges und viel diskutiertes Thema. 41 In Bayern hat Justizminister Eisenreich
zum April 2023 eine neue Abteilung „Digitalisierung und Innovation“ im bayeri-
schen Justizministerium geschaffen. Die Chancen der Digitalisierung sollen auch in
der bayrischen Justiz genutzt werden. Bestandteile der Offensive sind der elektroni-
sche Rechtsverkehr (an allen bayrischen Gerichten eingeführt), Videoverhandlun-
gen (seit 2021 bei teilnehmendenGerichtenmöglich), Einführungder E-Akte (muss
bis 2026 deutschlandweit erfolgen), das „Legal Tech Colab“ (Inkubator und Acce-
lerator für Start-ups im Legal-Tech-Bereich), wählbares Berufsfeld „IT-Recht und
Legal Tech“ für Referendar:innen (ab Juli 2023), dasDeep-Tech-Tool „DarkWebMo-
nitor“ und Forschungs- und Pilotprojekte zur automatisiertenAnonymisierung von
Gerichtsurteilen. 42

Inzwischen reiht sich neben anderen Projekten zur Anonymisierung43 oder Mas-
senverfahren auch das Reallabor „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“ in die
Kategorie Forschungs- und Pilotprojekte ein. 44

Auf dem Digitalgipfel der Länder im November 2023 wurde außerdem beschlos-
sen, dass der digitale Transformationsprozess in der Justiz auch die weitere Moder-
nisierung der Prozessordnungen umfassen soll. 45 Neben den Vorhaben der Länder
können auch Projekte des Bundesjustizministeriums durch die Digitalisierungsi-
nitiative finanziert werden. 46 Hier scheint das Projekt „Strukturvorgaben für den

41Die Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“ der Bundesregierung z.B. fußt auf der Digita-
len Agenda 2014–2017 und gibt Leitlinien zur Umsetzung von digitalpolitischenMaßnahmen. Ein
Digitalrat gibt der Regierung seit 2018 Impulse zur Digitalisierung.

42Pressemitteilung zur bayrischen Digitaloffensive vom 05.04.2023: https://www.justiz
.bayern.de/presse-und-medien/pressemitteilungen/archiv/2023/66.php, abge-
rufen am 23.10.2023

43Projekt der FAU „Automatische Anonymisierung und Pseudonymisierung von Gerichtsurteilen“:
https://cris.fau.de/projects/264601690/, abgerufen am 26.10.2023

44siehe LinkedIn-Post zu Eisenreichs Rede beim Kongress LEGAL REVOLUTION von
Christian Wolff: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:
7059453426048409600?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A(V2%
2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7059453426048409600), abgerufen am 26.10.2023

45Pressemitteilung zum Digitalgipfel vom BMJ: https://www.bmj.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2023/1110_Digitalgipfel.html, abgerufen am 29.11.2023

46Meldung zum Digitalgipfel von beck-aktuell: https://rsw.beck.de/aktuell/
daily/meldung/detail/dritter-bund-laender-digitalgipfel-beschliesst
-modernisierung-der-prozessordnungen, abgerufen am 29.11.2023
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Parteivortrag“ anschlussfähig.

3.4. Reallabor „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“

Ergänzend zur Beschreibung des Projektverlaufs (Kapitel 2) sollen im Folgenden
die Rahmenbedingungen der Erprobung des Prototyps im Reallabor „Strukturvor-
gaben für den Parteivortrag“ (im Folgenden auch abgekürzt zu „Reallabor Struk-
turvorgaben“) detaillierter beschriebenwerden. Diese Informationen habe ich nicht
einer einzelnen Quelle entnommen, sondern im Laufe meiner Mitarbeit im Projekt
in Gesprächenmit Projektmitgliedern, bei Informationsveranstaltungen amGericht
Regensburg und einem Besuch der Geschäftsstelle der 3. Zivilkammer Regensburg
gesammelt.
Im Reallabor Strukturvorgaben soll der Einsatz des Basisdokumentprototyps un-

ter realen Bedingungen in der gerichtlichen Praxis von Anwält:innen und Rich-
ter:innen in (nach Einschätzung der Richter:innen) geeigneten Zivilverfahren er-
probt werden. Die Erprobung läuft seit März 2023, nach einer Verlängerung ist ak-
tuell eine Laufzeit von 18 Monaten vorgesehen. Auch während der Erprobung er-
folgen noch Anpassungen des Prototyps.
Die Erprobungfindet andenLandgerichtenHannover, Landshut,Osnabrückund

Regensburg in erster Instanz statt. Der Prototyp ist nicht in die vorhandene IT-Infra-
struktur integriert, es gibt keine direkteAnbindung an genutzteAnwendungen (be-
sonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA), sowie das elektronische Integra-
tionsportal (eIP) in Bayern und e2 in Niedersachsen).

Der Basisdokumentprototyp ist alsWeb-Anwendungumgesetzt undwird imBrow-
ser genutzt, es werden aber keine Daten auf Servern gespeichert – es besteht keiner-
lei Anbindung an ein Backend. Die Anwendung erlaubt das Erstellen und Editieren
eines Basisdokuments. Die Inhalte des Basisdokuments werden als PDF-Datei und
als .txt-Datei heruntergeladen, als weitere .txt-Datei wird eine persönliche Bearbei-
tungsdatei gespeichert, die Metadaten wie Markierungen, Sortierungen oder Lese-
zeichen enthält. Um an einem Basisdokument zu arbeiten, lädt man im Prototyp die
aktuelle Version der Basisdokument.txt-Datei und die persönliche Bearbeitungs.txt-
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Datei hoch. Von denAnwält:innenwerden sowohl die PDF-Datei als auch die Basis-
dokument.txt-Datei an das Gericht übermittelt. Die einzelnen Funktionen des Ba-
sisdokumentprototyps sind im Wiki auf der Projekthomepage erklärt.47

Der Basisdokumentprototyp wird im vorhandenen Rechtsrahmen erprobt. Im
Projekt liegt keine Experimentierklausel vor, die Ausnahmen von geltendem Recht
erlaubt. Streng genommen ist das vorliegende Reallabor damit nur durch zwei der
drei Elemente eines Reallabors nach der Definition des BMWi (2019) gekennzeich-
net. Die Kommunikation zwischen Gericht und Parteien erfolgt daher über den Do-
kumentenaustausch im elektronischen Rechtsverkehr, einschließlich der Vorgaben
der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung48 (ERVV).Das rechtlicheGehör49 und
der Grundsatz des fairen Verfahrens50 müssen gewahrt bleiben.
Durch das Fehlen einer Experimentierklausel können sowohl Richter:innen, als

auchAnwält:innennicht zur Teilnahme ander Erprobungverpflichtetwerden. Rich-
ter:innen, sowie Anwält:innen und Mandant:innen beider (bzw. aller beteiligten)
Parteien müssen also der Nutzung des Basisdokumentprototyps in einem Verfah-
ren zustimmen und können ihre Zustimmung zu jedem Zeitpunkt im Verfahren
widerrufen. Die Planung der Projektgruppe sieht vor, dass erprobungswillige Rich-
ter:innen gewonnen werden, die dann nach Einreichung der Klage (in Form eines
traditionellen Schriftsatzes) den Parteien die Nutzung des Basisdokumentproto-
typs für das weitere Verfahren vorschlagen, wenn sie das Verfahren für die Erpro-
bung geeignet finden. In einzelnen Fällen haben aber auch Anwält:innen die Klage
direkt als Basisdokument-Datei eingereicht.
Die aktive Nutzung des Basisdokumentprototyps erfolgt für die Beteiligten dann

unregelmäßig: Anwält:innen reagieren jeweils innerhalb gesetzter Fristen auf geg-
nerischen Vortrag, Richter:innen können zu verschiedenen Zeitpunkten Hinweise
erteilen oder Prozessstoff aufbereiten.

47Wiki zum Basisdokumentprototyp: https://www.uni-regensburg.de/forschung/
reallabor-informationen/wiki/index.html, abgerufen am 22.12.2023

48Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung: https://www.gesetze-im-internet.de/ervv/
BJNR380300017.html, abgerufen am 26.10.2023

49Rechtliches Gehör, Grundgesetz Art. 103 Abs. 1: https://www.gesetze-im-internet.de/
gg/art_103.html, abgerufen am 26.10.2023

50Rechtsstaatsgebot, Grundgesetz Art. 20 Abs. 3: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
art_20.html, abgerufen am 26.10.2023
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Durch die Eingliederung des Basisdokuments in reguläre Arbeitsabläufe kom-
men neben Anwält:innen und Richter:innen auch weitere Angestellte der Kanzlei-
en und Gerichte in Berührung mit dem Basisdokumentprototyp oder den Basis-
dokument-Dateien. Das betrifft nicht ausschließlich die Arbeit mit dem Prototyp,
sondern ist teils auch durch den Datenaustausch und die damit verbundene Arbeit
in Postfach und Aktenportalen bedingt.
Das Projekt wird in juristischen Kreisen mit Interesse verfolgt und kommentiert

(siehe z.B. Pressemitteilungen51, Zeitschriftenbeiträge z.B. Bert (2022a); Zwickel
(2023) oder Posts auf LinkedIn52). Dieser Diskurs der juristischen Fachwelt wird
in Kapitel 4 dargestellt.

Das Reallabor Strukturvorgaben erfüllt streng genommen nur zwei der drei Kri-
terien für Reallabore in Deutschland: Es ist ein zeitlich und räumlich begrenzter
Testraum, in dem eine innovative Technologie unter realen Bedingungen erprobt
wird (Kriterium 1) und mit einem regulatorischen Erkenntnisinteresse verbunden
(Kriterium 3). Allerdings nutzt das Reallabor Strukturvorgaben keine rechtlichen
Spielräume (Kriterium 2). Die Nutzung des Basisdokuments ist im allgemein gül-
tigen rechtlichen Rahmen noch nicht vorgesehen, für die Erprobung wird aber der
Basisdokumentprototyp diesen Vorgaben angepasst – nicht der rechtliche Rahmen
an die zu erprobende Technologie.

51Zum Start des Reallabors: https://www.justiz.bayern.de/presse-und-medien/
pressemitteilungen/archiv/2023/52.php, abgerufen am 27.10.2023

52Einträge mit #basisdokument auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/hashtag/
?keywords=basisdokument, abgerufen am 29.11.2023
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4. Wahrnehmung des Projekts Basisdokument

Im Folgenden ist dargestellt, wie die juristische Fachwelt auf die Idee des Basisdo-
kuments und die Erprobung im Reallabor reagiert und wie der im Reallabor einge-
setzte Prototyp wahrgenommen wird. Für die Recherche habe ich mit einer gängi-
gen Suchmaschine (DuckDuckGo) und innerhalb des Anwaltsblatts nach Beiträgen
zum „Basisdokument“ gesucht und die Ergebnisse gesichtet. Pressemitteilungen
und private Blogs habe ich hier nicht berücksichtigt, sonst aber alle Publikationen
über das Basisdokument bzw. die Erprobung im Reallabor, die ich gefunden habe.
Diese Einordnung dient dem Verständnis der Frage, wie die Richter:innen und

Anwält:innen über den Vorschlag eines Basisdokuments denken bzw. wie der Dis-
kurs geführt wird – in Klammern ist jeweils auch der Beruf der Autor:innen festge-
halten. Es wird vor allem auch deutlich, dass der Diskurs – trotz der Bemühung der
Projektgruppe einen konkreten Vorschlag für eine Implementierung des digitalen
Basisdokuments zu liefern – sich häufig auf die abstrakte Idee „Basisdokument“
bezieht, mit der sehr unterschiedliche Vorstellungen verbunden sind.

4.1. Wahrnehmung des Basisdokuments in der juristischen Fachwelt

Der Fokus dieser Beiträge zum Vorschlag des Basisdokuments liegt hier auf Beiträ-
gen im deutschsprachigen Anwaltsblatt. Ausgangspunkt der vorgestellten Beiträge
bildet das Diskussionspapier der Arbeitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozes-
ses“ (2021).
Horn (2020) (Rechtsreferendar am Kammergericht, in der Anwaltsstation) kom-

mentiert den Vorschlag des Basisdokuments – „wenn so umgesetzt“ – als revolu-
tionär. Er bewertet einzelne Aspekte der Idee als positiv (z.B. die Darstellung nach
Art einer Relationstabelle und die gesteigerte Übersichtlichkeit). Hornmerkt jedoch
auch an, dass eine technische Umsetzung Zeit für flächendeckende Akzeptanz be-
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nötige – Gewöhnung und Kennenlernen bräuchten Zeit und Energie, vor allem da
im vorliegenden Fall Beteiligte mit entgegengesetzten Interessen ein gemeinsames
Arbeitsprodukt schaffenmüssten. Die Vorstellung schließtmit der Vermutung, dass
das Basisdokument nach einer Zeit der Etablierung und Übung dabei helfen wird,
„Prozesse schneller und günstiger abzuwickeln“.
Witte (2020) (Rechtsanwältin) kommentiert den Vorschlag der Arbeitsgruppe

zur Strukturierung ebenfalls als besonders spannend. Es stelle sich dabei aber die
Frage, „welche Auswirkungen eine solche Pflicht auf die Arbeitsweise der Anwalt-
schaft“ habe und ob es Nachteile für die Anwält:innen gäbe (S. 4). Witte beleuchtet
die Frage aus rechtlicher Sicht, nach der Anwält:innen ein unabhängiges Organ der
Rechtspflege (§ 1 BRAO) und zur Beratung und Vertretung in allen Rechtsange-
legenheiten befugt sind (§ 3 BRAO). Sie stellt die Frage in den Raum, ob gesetz-
liche Vorgaben zur Strukturierung Anwält:innen darin beschneiden würden oder
vorteilhaft wären. Für den Beibringungsgrundsatz53 erscheint es Witte bedenklich,
Vorgaben zum Vortrag zu machen. Als potenzielle Vorteile auch für Anwält:innen
siehtWitte dieMöglichkeit „konkret nachzuvollziehen, zuwelchen Tatbestandsvor-
aussetzungen vorgetragen wurde“ und „an welchen Stellen Nachbesserungsbedarf
[...] besteht“ (S. 4).
R. Köbler (2021) (Präsident des Landgerichts) bezeichnet den Vorschlag des Ba-

sisdokuments nach Vorstellung der Arbeitsgruppe als „radikal“; völlig neu dabei
sei, dass „erstmals ein ganzheitlicher Vortrag entstünde“, der dem Redundanzef-
fekt entgegenwirke. Der Vorwurf, das Basisdokument sei insbesondere auf die Er-
leichterung der richterlichen Arbeit ausgerichtet, wird auch hier erwähnt – scheint
jedoch hauptsächlich eine Motivation zur weiteren Diskussion zu sein.
Diesen positiven Kommentaren zum Trotz berichtet Albrecht (2021) (wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Telekommunikations-, Informations- und
Medienrecht) vom Zivilrichtertag 2021, dass der Vorschlag des Basisdokuments
nach Vorstellung und Diskussion mit 51 % Zustimmung nur eine knappe Mehrheit
erhielt undmit 30%Ablehnung auch entschiedeneGegner habe. Dieses Ergebnis ist

53Beibringungsgrundsatz: „da mihi factum, dabo tibi ius – die Parteien liefern den Sachverhalt, das
Gericht zieht daraus die rechtlichen Schlüsse“
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nicht repräsentativ für die Justiz in Deutschland (nur etwa 80 Richter:innen betei-
ligten sich an der Abstimmung), soll hier aber als Stimmungsbild erwähnt werden.
Liero (2021) (Rechtsreferendarin, im DAV) berichtet von der Online-Konferenz

des Forschungsinstituts für Anwaltsrecht 2021, für die juristische Fachwelt gehe es
nicht mehr um das „Ob“ der Digitalisierung, sondern das „Wie“. Vorteile des Ba-
sisdokuments bestünden für das Gericht in der Ersparung der mühevollen Struk-
turierung und des Abfassens eines Tatbestands im Urteil. Bedenken äußerten Teil-
nehmer:innen bezüglich komplex aufgeladener Sachverhalte und der Frage, ob die-
se sich tatsächlich durch ein gemeinsames Basisdokument in den Griff bekommen
ließen, sowie dem Vorgehen im Falle unstrukturierten Vorbringens innerhalb des
Basisdokuments.
Bert & Windau (2021) (Rechtsanwalt und Richter) führten im ZPO-Blog (Zivil-

prozessordnung) eine Umfrage zu aktuell diskutierten Reformvorschlägen zum Zi-
vilprozess durch. Die Leser:innen des Blogs sollten bewerten, welche der Themen
sie am wichtigsten finden. Das Basisdokument konnte dabei nur 15,97 % der Stim-
men gewinnen. Die Autoren interpretieren dieses Ergebnis dahingehend, dass das
Basisdokument den 407 Teilnehmer:innen nicht als eines der „großen, das System
des Zivilprozess ändernden Vorschläge“ erscheint.
Zwickel (2023) (Akademischer Oberrat an der FAU) bezeichnet das Basisdoku-

ment ganz aktuell als „wohl streitigste[n] Punkt in den Bemühungen um eine Digi-
talisierung des Zivilprozesses“ (S. 91). Grund hierfür sei die Befürchtung, es kön-
ne zu einer Verlagerung rechtlicher Aufgaben auf die Parteien kommen. Eine pro-
zessuale Revolution sei es in seiner gegenwärtigen Gestalt jedoch nicht und blei-
be hinter den Möglichkeiten moderner Digitaltechnik zurück. Als positive Effekte
des Basisdokuments zählt Zwickel die Erleichterung der Erarbeitung des Urteils-
bestands, sowie der einvernehmlichen Streitbeilegung durch kooperatives Formu-
lieren und Verfahrensbeschleunigung durch Konzentration auf wesentlichen Streit-
stoff auf. Nachbesserungsbedarf sieht Zwickel bei der tatsächlichen Gewinnung di-
gitalerDaten (imGegensatz zur StrukturierungdurchVerwendungdigitaler Tools),
bei der Reichweite der Strukturierung (Ausweitung auf Rechtsvortrag und Verfah-
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ren) und bei den Strukturierungskriterien (im Basisdokument chronologisch vor-
gesehen).
Auch Kilian (2023) (Direktor des Soldan Instituts und des Instituts für Anwalts-

recht der Universität Köln) stellt in seinem Beitrag die Idee des Basisdokuments
nach Vorstellung der Arbeitsgruppe vor. Im Rahmen des Berufsrechtsbarometers
2021 wurden 2.070 Rechtsanwält:innen zu ihrer Meinung zum Vorschlag befragt.
Auch hier zeigt sich die ablehnende Haltung der Anwaltschaft (67 % Ablehnung,
33 % Zustimmung). Die ablehnende Haltung scheint sich mit den Faktoren höhe-
res Alter, kleinere Kanzlei, rein nationale Tätigkeit zu verstärken (jedoch nicht un-
gewöhnlich stark). Es sei nicht ausgeschlossen, dass „ein konkreter ausgearbeiteter
modifizierter Vorschlag, der Vorbehalte der Anwaltschaft adressieren würde, po-
sitiver aufgenommen wird“. Die starke Ablehnung aller Teilgruppen der Anwalt-
schaft spräche allerdings eher für ein grundlegendes Störgefühl gegenüber dieses
Vorschlags.

Diese Beiträge zeigen, dass der Vorschlag derArbeitsgruppe sowohl in der Litera-
tur, als auch auf Tagungen seit 2021 kontrovers diskutiert wird. Das Basisdokument
findet also durchaus Beachtung, wird jedoch auch von Richter:innen nicht nur als
positiv oder gar wichtig wahrgenommen. Die Einwände gegen das Basisdokument
sind vor allem aus der Anwaltschaft sehr stark und meist die gleichen.
Beteiligte der Projektgruppe haben in einer ersten Studie die Technikakzeptanz

von Anwält:innen gegenüber dem Basisdokument untersucht (Böhm et al. (2023),
kurz erwähnt auch schon inKapitel 2).Das BasisdokumentwurdedenAnwält:innen
mithilfe des Projektvideos erläutert, das die ersten Prototypen zeigt (also die Vor-
gänger der imReallabor eingesetzten Software). Das Feedback zumBasisdokument
fiel dabei gemischt aus. Als positive Aspekte wurden auch hier die Arbeitserleich-
terung für die Richterschaft, die Vermeidung unnötig langer Schriftsätze, die Stei-
gerung der Effizienz durch Strukturierung und das Verhindern von sich wieder-
holendem Schriftverkehr in der Anwaltschaft genannt (Gebhard, 2022, S. 33). Be-
denken äußerten die Teilnehmer:innen in Bezug auf die Frage, was das Basisdoku-
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ment mehr könne als die genutzte Anwaltssoftware, in Bezug auf die Akzeptanz
des Vorschlags bei älteren Anwält:innen, hinsichtlich der Realitätsnähe und Pra-
xistauglichkeit der vorgeschlagenen Strukturierung, sowie der Verhinderung einer
anwaltlichen Taktik (S. 34). Als Faktoren, die die Akzeptanz in der Anwaltschaft
beeinflussen, sahen die Teilnehmer:innen vor allem das Alter der Nutzer:innen, die
Verpflichtung zur Nutzung und die Furcht vor Einschränkung der anwaltlichen
Freiheit und taktischer Mittel (S. 35ff). Die gezeigten Prototypen wurden jedoch
überwiegend als einfach zu bedienen und auch für die Anwaltschaft nützlich wahr-
genommen (S. 38f). Insgesamt empfiehlt Gebhard, die Anwält:innen stärker in die
Entwicklung des Basisdokuments einzubeziehen – dies sei auch von essenzieller
Bedeutung für den Erfolg der Umsetzung in der Praxis (S. 45). Gleichzeitig sieht
er die geringe Bereitschaft der Anwält:innen an der Teilnahme solcher Projekte als
eine Hürde bei der Modernisierung des Zivilrechts (S. 46).

4.2. Wahrnehmung der Erprobung im Reallabor Strukturvorgaben

Neben dem Vorschlag des Basisdokuments hat auch die Erprobung im Reallabor
Strukturvorgaben Aufmerksamkeit erfahren. Es wurden noch nicht viele Beiträge
veröffentlicht, im Folgenden sollen drei davon knapp umrissen werden.
Bert (2022a) (Rechtsanwalt) stellt fest, dass es bei der Diskussion um die Moder-

nisierung des Zivilprozess „an allen Ecken und Enden“ anDaten und Empirie fehlt.
Deshalb sei es gut, wenn die Justiz experimentiere, ausprobiere und teste – wissen-
schaftlich begleitet und reflektiert. Die vielen verschiedenen Ideen seien zu einem
kohärenten Ganzen zusammenzuführen: „Zu einem modernen Zivilprozess, der
Technik intelligent nutzt, der aber nicht nur auf Beschleunigung zielt, sondern qua-
litativ hochwertige Prozesse in denMittelpunkt stellt und Richterinnen und Richter
in die Lage versetzt, richtige Entscheidungen zu treffen.“
In einem weiteren Beitrag kommentiert Bert (2022b) (Rechtsanwalt) die Erpro-

bung des Basisdokuments im Reallabor detaillierter. Die allgemeine Skepsis gegen-
über dem Vorschlag sieht er als kritischen Punkt bei der Gewinnung von Testwilli-
gen und damit in der Problematik, „den Prototypen an den Testgerichten oft genug
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zu erproben, um valide Aussagen ableiten zu können“ (Abschnitt „Reallabor“). Er
selbst teile die Skepsis gegenüber der Ersetzung des Tatbestands durch das Basis-
dokument und zweifle an der Sinnhaftigkeit der Strukturierung mittels des Basis-
dokuments in allen Verfahren. Er betont jedoch erneut, dass es der ZPO-Reform
an Empirie fehle – das Reallabor biete eine Chance, das für das Basisdokument zu
ändern.
Zwickel (2023) (Akademischer Oberrat an der FAU) schätzt, dass sich das Ba-

sisdokument im Reallabor (mit Ausnahme des Verbindlichwerdens des Urteilsbe-
stands) „problemlos in das Spannungsfeld von Parteiherrschaft und Richtermacht“
einfüge (S. 91). Inhalt und Form des Vortrags blieben erhalten, nur der Modus sei
verändert. Eine frühzeitige Erprobung des Basisdokuments hält Zwickel für uner-
lässlich.

4.3. Wahrnehmung des Basisdokumentprototyps

Zum Prototypen selbst scheint es in der juristischen Fachliteratur bisher keine Bei-
träge zu geben. Ich möchte jedoch an drei verschiedenen Beispielen zeigen, wie
die Projektgruppe auch jetzt schon Rückmeldungen zum Prototyp erreichen. Da-
bei möchte ich berichten von (a) Rückmeldungen aus einem Workshop mit Rich-
ter:innen und einem Workshop mit Anwält:innen, (b) einem LinkedIn-Post eines
Anwalts, der den Prototyp aus Interesse ausprobiert hat und (c) meinem Besuch
bei der Geschäftsstelle einer Zivilkammer in Regensburg zur Demonstration von
eIP (elektronisches Integrationsportal) am 16.03.2023.
In den Workshops der Projektgruppe im November 2022 wurden den teilneh-

menden Richter:innen und Anwält:innen das Forschungsprojekt und der Prototyp
vorgestellt und darüber diskutiert. In beiden Workshops wurde ein Protokoll er-
stellt, das mir als Grundlage für die Auswertung dient. Am Workshop für die An-
wält:innen nahmen 18 Rechtsanwält:innen teil (5 weiblich, 13männlich). AmWork-
shop für die Richter:innen nahmen 29 Richter:innen teil (12 weiblich, 17 männ-
lich). Die Projektgruppe war (zusätzlich) mit 13 bzw. 14 Teilnehmenden vertreten.
Von den anwesenden Rechtsanwält:innen wurden sowohl der Prototyp als auch
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der Vorschlag des Basisdokuments sehr kritisch kommentiert, ebenso wurden ei-
nige weitere Anforderungen an den Prototypen kommuniziert. Im Workshop der
Richter:innen dagegen wurden Basisdokument und Prototyp kaum kommentiert,
es ging stärker um weitere Anforderungen an den Prototypen.
Neben der allgemeinen Kritik am Vorschlag des Basisdokuments, wurden von

Anwält:innen auch konkrete Kritikpunkte am Prototypen genannt: Etwa, dass der
Prototyp sehr „mauslastig“ und damit nicht auf den Arbeitsablauf in den Kanzlei-
en zugeschnitten sei und dass im Prototyp der Vortrag auf reinen Text reduziert
werde. Weiterhin wurden sowohl von Anwält:innen, als von Richter:innen weitere
Anforderungen an das digitale Basisdokument kommuniziert.
Einweiteres spannendes Beispiel für Feedback zumPrototyp bildet ein LinkedIn-

Post von Rechtsanwalt Dr. Matthias Friemelt.54 Friemelt probierte den frei zugäng-
lichen Prototypen aus, indem er einen fiktiven Fall konstruierte und einpflegte. Die
Ergebnisse dieses Tests und seine Eindrücke vom Prototypen hat er auf LinkedIn
gepostet. Er finde den Prototypen insgesamt gut nutzbar und glaube, dass das Pro-
jekt viel Potenzial habe. Einige Verbesserungsvorschläge bringt Friemelt auch direkt
an: beispielsweise wünscht er sich mindestens zwei Gliederungsebenen mehr, hät-
te das Rubrum55 lieber als Formular mit Eingabebeschränkungen und eine eigene
Funktion für Beweisantritte.
Zuletzt möchte ich von meinem Besuch bei der Geschäftsstelle einer Zivilkam-

mer in Regensburg zur Demonstration von eIP (elektronisches Integrationsportal)
am 16.03.2023 berichten. Dabei stütze ich mich auf meine Feldnotizen, die im di-
gitalen Anhang (Ordner /5_Feldnotizen) hinterlegt sind. Ausgehend vom Eingang
eines Schriftsatzes beim Gericht erklärte die Mitarbeiterin die Arbeitsabläufe der
Geschäftsstelle bzw. in eIP. Dabei wurde zum einen deutlich, dass der aktuelle Ar-
beitsablauf sich auf die Basisdokument-Dateien übertragen lässt, zum anderen aber
auch, dass das Basisdokument-PDF wesentlich wichtiger ist als das Softwareent-

54LinkedIn-Post zum Basisdokument, Matthias Friemelt: https://www.linkedin.com/feed/
update/urn:li:activity:7082614221124816896/, abgerufen am 10.08.2023

55Rubrum: Kurze, vorangestellte Zusammenfassung des Inhalts eines Schriftstücks. Im Prozessrecht
sind im Rubrum formelle Inhalte (z.B. Anschriften der Prozessbeteiligten, Aktenzeichen u.ä.) des
folgenden Schriftsatzes zusammengefasst.
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wicklungsteambisher angenommenhatte.DieMitarbeiterin derGeschäftsstelle prüft
z.B. bei jedem Schriftsatz, worum es geht und möchte deswegen auch im Basis-
dokument-PDF direkt erkennen können, welche Inhalte neu sind.
Diese drei Schilderungen sollen exemplarisch aufzeigen, auf wie unterschiedli-

che Arten die Projektgruppe (innerhalb und außerhalb der Erprobung im Realla-
bor Strukturvorgaben) Rückmeldungen zum Basisdokument(prototyp) bekommt.
Diese Rückmeldungen fließen in die Arbeit der Projektgruppe und die Weiterent-
wicklung des Prototyps ein. NeueAnforderungenwerden in der Projektgruppe dis-
kutiert und für die Softwareentwicklung festgehalten. 56

56Anforderungen werden als Issues im Repository gesammelt und abgearbeitet. Basisdokument-
Repository: https://github.com/UniRegensburg/basisdokument, abgerufen am
29.11.2023
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5. Projektstand im August 2023

Im Folgenden wird der Stand des Forschungsprojekts zu Beginn meiner Arbeit im
August 2023 geschildert. Methodisch habe ich mithilfe einer formativen Evaluati-
on des Forschungsprojekts nach den Richtlinien von Bergmann et al. (2005) einen
Leitfaden für eine Fokusgruppe erstellt, die ich mit Projektbeteiligten aller Institu-
tionen (Justizministerien und Lehrstühle für Verfahrensrecht und Medieninforma-
tik) durchgeführt habe. So konnte ich weitere Einsicht in den aktuellen Stand des
Projekts, die Projektziele und die Probleme im Reallabor Strukturvorgaben gewin-
nen und die Erwartungen der Projektbeteiligten an die Evaluation erfragen. Vor al-
lem die Probleme, die im Reallabor bestehen, scheinen mir für die Eignungsanalyse
einer Evaluationsmethode für die Erprobung wichtig: Sie bilden womöglich Ein-
schränkungen und Rahmenbedingungen, die die Bewertung der Methode betref-
fen. Die folgenden Unterkapitel sind in diesem Sinne nicht nur als Projektbericht zu
verstehen, sondern als tieferer Einblick in die Situation im Reallabor Strukturvorga-
ben, die es bei der Planung der Evaluation zu berücksichtigen gilt.
Zuletzt schildere ich einige neuere Entwicklungen im Projekt (Dezember 2023),

die deutlich machen, wie die Projektgruppe auf Probleme reagiert hat und wie sich
die Planung für das Projekt (auch ausblicksweise) weiterentwickelt hat.

5.1. Methode: Fokusgruppe mit Projektbeteiligten

Grundlage für die Planungder Fokusgruppendiskussion bildete eine formative Eva-
luation des Forschungsprojekts nach den Guidelines von Bergmann et al. (2005).
Die Fragen aus dem Leitfaden habe ich mithilfe zur Verfügung stehender Infor-
mationen (Projekthomepage und Forschungsvertrag) und einer Besprechung mit
Projektmitarbeitenden der Lehrstühle Medieninformatik und Verfahrensrecht am
18.07.2023 beantwortet. Diese Projektevaluation nach Bergmann et al. (2005) ist im

41



5. Projektstand im August 2023

digitalen Anhang (Ordner /3_Fokusgruppe Projektstand) hinterlegt. Auf Basis die-
ser Vorarbeit habe ich den Leitfaden für eine Fokusgruppe am 04.08.2023 entworfen.
Das Gespräch habe ich als Fokusgruppendiskussion durchgeführt, um auf einfache
Weise ein breites Spektrum an Meinungen einzuholen (Lazar et al., 2017, S. 204).
An der Fokusgruppe nahmen acht Mitglieder der Projektgruppe teil (drei weib-
lich, fünf männlich): zwei Beteiligte des Justizministeriums Bayern, eine Beteiligte
des Justizministeriums Niedersachsen, zwei Beteiligte des Lehrstuhls für deutsches
Verfahrensrecht und drei Beteiligte des Lehrstuhls für Medieninformatik. Mit Blick
auf den zeitlichen Rahmen (eine Stunde) konnte ich nicht alle 56 Leitfragen der
Guidelines mit den acht Teilnehmer:innen diskutieren. Der Fokus lag daher auf der
Frage nach (a) dem konkreten Projektziel und seinen Erfolgskriterien, (b) den ak-
tuellen Problemenmit Prototyp und Reallabor, (c) der geplanten Ergebnisoffenheit,
(d) der gewählten Art der Praxiseinbindung (das Basisdokument an Gerichten in
realen Verfahren einzusetzen) und ihrer Eignung zum Erreichen der Projektziele,
(e) dem Verhältnis von Ergebnisumsetzung im konkreten Kontext zur Übertrag-
barkeit der Ergebnisse (Können mit dem konkreten Prototyp auch allgemein Ein-
sichten zur digitalenMöglichkeit einer formellen Strukturierung des Parteivortrags
gewonnen werden?) und (f) der Evaluation und den Erwartungen an sie.
Zur Auswertung der Gruppendiskussion wurde mithilfe der Aufnahme ein Pro-

tokoll erstellt, das den Teilnehmer:innen zur Kontrolle mit Möglichkeit zu Anmer-
kungen und Überarbeitungen zugesandt wurde.
Der Leitfaden für die Gruppendiskussion, das anonymisierte Protokoll und die

Auswertungder Fokusgruppe sind imdigitalenAnhanghinterlegt (Ordner /3_Fokusgruppe
Projektstand).

5.2. Ergebnisse der Fokusgruppe

Dem Ansatz von Lazar et al. (2017, S. 311) folgend, habe ich die Inhalte des Proto-
kolls in zwei Iterationen induktiv kodiert (Mayring, 2010). Da es mir darum geht,
das Projekt inhaltlich zu verstehen, habe ich keine Quantifizierung der Nennun-
gen und Kategorien angestrebt und vorgenommen. Die Ergebnisse der Auswer-
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tung sind tabellarisch festgehalten und im digitalen Anhang hinterlegt (Ordner
/3_Fokusgruppe Projektstand).
Die zentralen Einsichten zu Projektzielen, aktuellen Problemen und Evaluation

werden im Folgenden zusammengefasst.

5.2.1. Projektziele

Zentrales Projektziel ist die Beantwortung der Frage, ob die Einführung des Ba-
sisdokuments als Werkzeug zur Strukturierung des Zivilprozesses lohnenswert ist
oder nicht. Die Projektbeteiligten erhoffen sich ein tatsächliches Ergebnis in der Dis-
kussion um die Strukturierung des Parteivortrags. In Bezug auf das Basisdokument
möchte man Erkenntnisse darüber gewinnen, ob dieseMethode der Strukturierung
funktioniert (und ob die Anwält:innen das Angebot zur Strukturierung nutzen), ob
das den Verfahrensbeteiligten tatsächlich einen Vorteil brächte und ob man durch
den Praxistest Bedenken der Anwält:innen beseitigen könnte. Daneben sollen auch
Erkenntnisse zur Nutzbarkeit des eingesetzten Basisdokumentprototyps gewonnen
werden.

5.2.2. Aktuelle Probleme im Reallabor

Die aktuellen Probleme im Forschungsprojekt verteilen sich auf sechs Kategorien,
die zum Teil nicht ganz trennscharf sind und im Folgenden anhand der Aussagen
der Beteiligten dargelegt werden. Ein großes Problem im Reallabor Strukturvor-
gaben ist der rechtliche Rahmen bzw. die Regelungen des elektronischen Parteiver-
kehrs: Das Reallabor Strukturvorgaben ist an diese Regelungen gebunden, sodass
die Basisdokument-Dateien kompliziert ausgetauschtwerdenmuss – außerhalb des
Prototyps. Dadurch müssen die unterschiedlichen Versionen der Basisdokument-
Dateien händisch verwaltet werden. Durch diese Rahmenbedingungen kam es bis-
her auch zu den meisten Problemen der Nutzer:innen. Viele Nutzer:innen sind am
Anfang überfordert von dem Prozess, zum Teil fehlt auch einfach das Wissen, wie
das Basisdokument innerhalb der eigenen Systeme genutztwerden kann odermuss.
Das bedingt dann auch einige Probleme in der Kommunikation: Der Verfahrensab-
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lauf für den Austausch der Basisdokument-Dateien entspricht nicht den Vorstel-
lungen der Projektbeteiligten für eine spätere Umsetzung – im aktuellen Reallabor
Strukturvorgaben ist eine andere Umsetzung wegen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen aber nicht möglich. Trotz dieser Probleme wird das umfangreiche Support-
angebot von den Teilnehmer:innen nicht sehr häufig genutzt. Gründe, warum sich
jemand gegen die Nutzung des Basisdokumentprototyps entschieden hat, werden
kaum kommuniziert. Problematisch sehen die Teilnehmer:innen auch die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen: sowohl zeitlich (es schien zu langwierig, eine Experi-
mentierklausel für das Projekt zu bekommen), als auch personell (Personal für In-
formationsmanagement und Kommunikation ist knapp). Zusätzlich bremsen Per-
sonalwechsel bei den Gerichten den Projektverlauf. Auch bei den Tester:innen im
Reallabor Strukturvorgaben sind die Ressourcen knapp – alle haben so viel zu tun,
dass sie einfach keine Kapazitäten mehr haben, sich auch noch mit dem Basisdoku-
ment und dem Prototyp zu beschäftigen. Hätte man mehr Zeit und Möglichkeiten,
mit den Testwilligen zu sprechen und das Projekt zu erklären, könnten viele Pro-
bleme vermieden und mehr Begeisterung für das Projekt geweckt werden. Weitere
Testwillige zu gewinnen stellt ein weiteres Problem für das Reallabor Strukturvorga-
ben dar. Für die Anwerbung sei der aktuell komplizierte Arbeitsprozess mit den
Basisdokument-Dateien ein Nachteil, ebenso bestehen weiterhin Bedenken der An-
waltschaft bezüglich potenzieller Einschränkungen des Vortrags und Verlagerung
von Aufgaben des Gerichts auf die Anwält:innen. Auch für die Weiterentwicklung

der Software bedeutet die Erprobung im Reallabor Strukturvorgaben aktuell einige
Herausforderungen. Für die Entwicklung sei es schwierig, sich auf die Aussagen
einzelner Personen verlassen zu müssen. Denn so sei unklar, ob eine Anforderung
eine Einzelmeinung ist oder ob sie für alle Nutzer:innen relevant ist. Auch die Prio-
risierung einzelner Funktionen ist durch diesen Umstand erschwert.

5.2.3. Erwartungen an die Evaluation

Das zivilprozessuale Erkenntnisinteresse als Projektziel spiegelt sich erwartungsge-
mäß auch in den Erwartungen an die Evaluation und den Abschlussbericht wider.
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Man wolle Rückmeldungen, Erkenntnisse und Interessen aller betroffenen Berufs-
gruppen einfangen. Es sei ein breiter Ansatz für die Evaluation notwendig (so soll
z.B. auch das Strukturierungsgespräch Teil der Evaluation sein) und die angestreb-
te Ergebnisoffenheit solle auch imAbschlussbericht reflektiert werden. Bezogen auf
das Basisdokument erhofft man sich Einsichten dazu, ob der Prozess für alle Betei-
ligten übersichtlicher, transparenter und damit effizienter wird. Ebenso soll evalu-
iert werden, was am Basisdokument gut bzw. schlecht umgesetzt ist. Dabei müs-
se klar sein, dass man nur den eingesetzten Prototypen evaluieren kann – anhand
dessen soll auch identifiziert werden, was technisch gut funktioniert, sodass ent-
sprechende Empfehlungen gegeben werden können. Außerdem soll die Evaluation
auch darstellen, wie sich die Software weiterentwickelt hat und welche Faktoren zu
dieser Weiterentwicklung geführt haben.

5.3. Neuere Entwicklungen im Projekt (Dezember 2023)

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung bei der Rechtsanwaltskammer (RAK)
München am 05.12.202357 konnte ich beobachten, wie die Projektgruppe auf Teile
der oben geschilderten Probleme reagiert hat und wie das Projekt inzwischen von
Anwält:innen wahrgenommen wird. 58 Meine Feldnotizen sind im digitalen An-
hang hinterlegt (Ordner /5_Feldnotizen).
Vor allem fällt auf, dass das Projekt inzwischen unter dem Titel „Reallabor Basis-

dokument“ läuft – ichwerde in dieser Arbeit aus Konsistenzgründen aberweiterhin
den Begriff „Reallabor Strukturvorgaben“ nutzen. Die Kommunikation der Projekt-
gruppe hat sich stark von dem Begriff der „Strukturvorgabe“ gelöst – und räumt
damit einige Bedenken der Anwält:innen direkt aus. Auch in der Demonstration
eines Musterprozesses (mit mehreren Wechseln zwischen Anwalt der Klagepartei,
Richter amGericht undAnwältin der Beklagtenpartei)weisen die Projektmitglieder
mehrfach darauf hin, dass keine Strukturierung vorgegeben wird – weder vom Ge-
57RAK München, „Infoveranstaltung zum Reallabor Basisdokument“: https://seminare.rak

-muenchen.de/64008-14-infoveranstaltung-zum-reallabor-basisdokument
-2207974/, abgerufen am 11.12.2023

58LinkedIn-Post der RAK zur gelungenen Veranstaltung: https://de.linkedin.com/posts/
rak-munich_rakm%C3%BCnchen-activity-7141411279507767297-mCwf, abgerufen am
18.12.2023
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richt noch von der Klagepartei, die den ersten Schriftsatz in Form von Beiträgen im
Basisdokument verfasst. Der Parteivortrag im Basisdokument(-prototyp) bildet ei-
ne gemeinsame Sammlung von Prozessstoff und bietet für alle Beteiligten jederzeit
präsent eine Gesamtübersicht. Die Projektgruppe demonstriert und kommentiert
das ausführlich. Die anwesenden Anwält:innen äußern diesbezüglich in der Frage-
und Diskussionsrunde keine Bedenken, die Strategie der Projektgruppe scheint al-
so erfolgreich zu sein. Ein neues Framing des Projekts führt in der Kommunikati-
on potenziell wohl zu anderen Problemen (z.B. begriffliche Verwirrung), aber die
Entscheidung der Projektgruppe, die Änderung vorzunehmen, um die Sorgen der
Anwält:innen abzuschwächen, scheint nachvollziehbar. Ob das aber auch zu einer
höheren Beteiligung an der Erprobung führt, bleibt abzuwarten. Die Anzahl der
testwilligen Anwält:innen ist weiterhin eher gering: von Richter:innen wurden bis
Dezember 2023 etwa 50 Verfahren gemeldet (teils bei vielversprechenden Verfah-
ren oder bei Anregung der Nutzung des Basisdokuments, teils erst bei Vorliegen
der Klage im Basisdokument), Matches (beide Parteien sind zur Teilnahme bereit)
sind aber deutlich weniger zustande gekommen (niedriger einstelliger Bereich).
AufNachfrage geben die Projektmitglieder auch einenAusblick zurweiteren Pro-

jektperspektive: Für ein anderesModernisierungsprojekt (formularbasierte Prozes-
se) ist gerade ein Antrag mit Experimentierklausel in Arbeit, der eine Justizplatt-
form erwähnt. Diese Plattform ist dem ähnlich, was für den Dateiaustausch des
Basisdokuments auch sinnvoll scheint. Die Hoffnung der Projektgruppe ist, dass
man darauf aufbauen oder sich für das Basisdokument auf ein bewährtes System
(Justizplattform) stützen kann. Perspektivisch wünscht sich die Projektgruppe ei-
ne weitere Erprobung des Basisdokuments im Zivilprozess mit Experimentierklau-
sel (also ohne Bindung an die ERVV). Der Basisdokumentprototyp soll dafür noch
weiterentwickelt werden, um z.B. den Dateiaustausch zu integrieren.
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Im Folgenden werden der Ansatz des User Centered Design und die gängigen For-
schungsmethoden der Mensch-Maschine-Interaktion nach Lazar et al. (2017) vor-
gestellt. Diese Vorstellung soll die Basis für die Analyse und Bewertung von Evalua-
tionsmethoden der Mensch-Maschine-Interaktion zur Anwendung in Reallaboren
bilden. Ein Grundverständnis der Methodik ist zentral, um die Eignung einer Eva-
luationsmethode für das Reallabor Strukturvorgaben beurteilen zu können.
Methodisch soll der Ansatz des User Centered Design-Prozesses (UCD) den Rah-

men des Forschungsprojekts bilden (Forschungsvertrag, 2022, S. 2). Im Folgenden
wird dieser Ansatz in Absatz 6.1 vorgestellt. Das User Centered Design beschreibt
einen Prozess, macht selbst jedoch keine Aussagen zu konkreter Methodik. Die Ka-
pitel 6.2 bis 6.8 sollen, der Taxonomie von Lazar et al. (2017) folgend, einen Über-
blick über die gängigen Forschungsmethoden der HCI geben. Ich habe mich für die
Taxonomie von Lazar et al. (2017) entschieden, weil sie eine recht offene zu sein
scheint: Einzelne Methoden werden vorgestellt, ihre Vor- und Nachteile und ihre
Einsatzmöglichkeiten benannt. Andere Autor:innen (z.B. Butz & Krüger (2017))
klassifizieren die einzelnen Methoden stärker nach ihrem Einsatzgebiet und unter-
scheiden dabei z.B. Anforderungserhebung und Evaluation. Diese Festlegung der
Methoden auf einzelne Einsatzmöglichkeiten scheint mir dabei nicht sinnvoll um-
setzbar, denn die meisten der vorgestellten Methoden lassen sich zu verschiedenen
Zeitpunkten im UCD-Prozess und für verschiedene Ziele einsetzen. In der HCI ist
es außerdem üblich, Methoden im Laufe einer Systementwicklung oder -evaluation
sinnvoll zu kombinieren (Lazar et al., 2017, S. 130, S. 150, S. 183, S. 224).
Nach dem Ansatz des User Centered Design werden im Folgenden die einzelnen

Methoden vorgestellt.
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6.1. User Centered Design

User Centered Design ist ein Ansatz für einen Prozess zum Entwurf von Nutzenden-
schnittstellen (Butz & Krüger, 2017, S. 111). Dieser Entwicklungsansatz „integriert
die Benutzbarkeit als gleichwertiges, wenn nicht sogar als entscheidendes Element
in den Design- und Entwicklungsprozess“ (S. 111). Die Benutzbarkeit (Usability)
wird definiert als „Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleis-
tung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt
werden kann, um festgelegte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu er-
reichen“ (DIN EN ISO 9241-210, 2011, S. 7). Oberstes Ziel des UCD-Prozesses ist
die frühe und umfassende Einbindung der zukünftigen Nutzer:innen (Butz & Krü-
ger, 2017, S. 112). Die vier Hauptelemente des UCD nach Butz & Krüger (2017,
S. 112) sind das Verstehen der technischen und menschlichen Beschränkungen und
Anforderungen, dasDesignen eines abstrakten, konzeptuellen und eines konkreten,
physischen Vorschlags, das Vergegenwärtigen von Zwischenlösungen oder Design-
alternativen und das Evaluieren all dieser Schritte. Der ganze Prozess ist iterativ
angelegt: Die Überarbeitung des Designs findet kleinteilig und jeweils gefolgt von
einemEvaluationsschritt statt (S. 115). AmEnde des Designprozesses steht die Um-
setzung des Designvorschlags aus der letzten Iteration (S. 115).
Dieser Ansatz der mensch-zentrierten Gestaltung ist in der Norm DIN EN ISO

9241-210 (2011) standardisiert. In Abbildung 5 ist der Prozess dargestellt.
Methoden zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit wurden in den 1990er Jah-

ren aktiv entwickelt und sind der Standardansatz für User Centered Design (Salo-
vaara et al., 2017, S. 4).
Wie in Kapitel 2 beschrieben, folgt die Entwicklung der Basisdokumentprototy-

pen am Lehrstuhl Medieninformatik seit 2021 diesem Ansatz.

6.2. Kontrollierte Experimente

Experimente werden in der HCI häufig eingesetzt, um Benutzermodelle oder Auf-
gabenmodelle zu entwickeln und zu ändern, verschiedene Designlösungen zu be-
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Abbildung 5: Wechselseitige Abhängigkeit menschenzentrierter Gestaltungsaktivi-
täten im User Centered Design-Prozess (DIN EN ISO 9241-210, 2011, S. 15).

werten und verschiedene andere kritische Fragen zu beantworten, z. B. zur Tech-
nologieakzeptanz (Lazar et al., 2017, S. 45). Die größte Stärke experimenteller For-
schung ist die Möglichkeit, kausale Beziehungen zu identifizieren (S. 41). Experi-
mente basieren auf einer oder mehreren testbaren Forschungshypothesen und zie-
len darauf ab, sie zu validieren (S. 45). Typischerweise werdenmindestens zwei Be-
dingungen oder Gruppen getestet, abhängige Variablen werden quantitativ gemes-
sen und die Ergebnisse werden durch statistische Signifikanztests analysiert (S. 45).
„Kontrolliert“ bezieht sich dabei auf die Rahmenbedingungen des Experiments: Al-
le Variablenwerdenüberwacht, das Experimentmeist in einemLabor durchgeführt.

6.3. Umfragen

Eine Umfrage (engl. survey) ist ein klar definierter und gut formulierter Satz von
Fragen, auf die eine Person antworten soll (Lazar et al., 2017, S. 105). Typischerweise
füllt die Person die Umfrage (auf Papier oder online) aus, ohne dass die Anwesen-
heit eines Forschenden notwendig ist – die erhobenenDaten sind deswegen nicht so
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tiefgehend wie bei anderen Methoden (S. 105). Die Stärke der Methode liegt darin,
eine große Anzahl an Antworten schnell von einer (womöglich geografisch verteil-
ten) Gruppe von Personen zu bekommen (S. 105). Umfragen können genutzt wer-
den, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie Personen mit einer Technologie
interagieren, welche Probleme auftauchen und welche Aktionen sie durchführen
(S. 105). Sie sind gut geeignet, um Daten zu Einstellungen, Bekanntheitsgrad, Zie-
le, Rückmeldungen über Nutzungserfahrungen, Merkmale der Nutzer:innen und
Vergleiche im Zeitverlauf zu erheben (S. 105). Man kann Umfragen so aufbauen,
dass die Ergebnisse statistisch verwertbar sind (S. 105). Die einzelnen Fragen müs-
sen klar, eindeutig und unvoreingenommen sein (S. 130).

6.4. Tagebuchstudien

Ein Tagebuch (engl. diary) ist ein Dokument, das von einer Person erstellt wird,
die regelmäßig Aufzeichnungen über Ereignisse in ihrem Leben macht, und zwar
zu dem Zeitpunkt, an dem diese Ereignisse eintreten (Lazar et al., 2017, S. 135). In
der HCI werden Tagebücher als Forschungsinstrument genutzt, um z.B. Nutzungs-
muster neuer Technologien zu verstehen (S. 150). Tagebuchstudien sind nützlich,
wenn Technologie unterwegs genutzt wird (S. 150) und für Informationen, die sich
verändern (wie z.B. die Stimmung) oder Ereignisse, die mehrfach oder regelmäßig
auftreten (S. 135). Tagebuchstudien sind sinnvoll einsetzbar, um über einen länge-
ren Zeitraum Daten zu sammeln.

6.5. Fallstudien

Eine Fallstudie (engl. case study) ist eine eingehende Untersuchung eines bestimm-
ten Falles (oder einer kleinen Anzahl von Fällen) in einem bestimmten realen Kon-
text (Lazar et al., 2017, S. 153). Sie kann eine nützliche Methode sein, um Anforde-
rungen zu sammeln oder Interfaces zu evaluieren – besonders, wenn es schwierig
oder unmöglich ist, eine größere Stichprobe zu akquirieren (S. 153). Die vier Ker-
naspekte sind (a) die eingehende Untersuchung einer kleinen Anzahl von Fällen,
(b) die Untersuchung im realen Kontext, (c) die Nutzung mehrerer Datenquellen
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und (d) der Schwerpunkt auf qualitativen Daten und deren Analyse (S. 156). Die
Ziele von Fallstudien fallen meist in die Kategorien Untersuchung (engl. explorati-
on: neuartige Probleme oder Situationen verstehen), Erklärung (engl. explanation:
Modelle zum Verstehen eines Kontexts von Technologienutzung entwickeln), Be-
schreibung (engl. description: ein System, einen Kontext von Technologienutzung
oder einen Designprozess dokumentieren) und Demonstration (engl. demonstrati-

on: zeigen, wie ein neu eingesetztes Tool erfolgreich genutzt wird) (S. 159). Die klei-
ne Stichprobe einer Fallstudie ist ein Nachteil für ihre Validität und Reliabilität, Er-
gebnisse sollten also entsprechend interpretiert und kommuniziert werden (S. 183).
Dennoch können Fallstudien unser Verständnis komplexer Phänomene vertiefen –
sie können dabei helfen, Designdetails zu identifizieren und konkrete Darstellun-
gen von Bedürfnissen, Motivationen, Erfolgen undMisserfolgen zu liefern (S. 183).

6.6. Interviews und Fokusgruppen

Ein ebenfalls schmalerer Ansatz, der zu tiefergehenden Ergebnissen führt (vergli-
chen mit Umfragen), sind Befragungen (S. 187). Direkte Diskussionen mit betrof-
fenen Teilnehmer:innen werden entweder als Interviews mit einzelnen Personen
oder FokusgruppenmitmehrerenNutzer:innen gleichzeitig durchgeführt (S. 187) –
die Entscheidung wird von Kompromissen hinsichtlich Zeit, Zweckmäßigkeit, Tie-
fe und Schwierigkeit beeinflusst (S. 224). Bei diesen Befragungen kann es sich um
ausführliche Gespräche handeln, die darauf abzielen, Modelle zu erstellen, um zu
erklären, wie Systeme verwendet werden und warum, sie können dazu beitragen,
ein Verständnis für Bedürfnisse und Reaktionen auf Schnittstellen zu entwickeln
oder Erkenntnisse darüber zu gewinnen, warum der letzte Entwurf gescheitert ist
(S. 224). Die Befragungen können unterschiedlich stark strukturiert sein (S. 198)
und können bei Bedarf in einem spezifischen Kontext stattfinden, sodass Teilneh-
mer:innen Dinge auch demonstrieren können, statt nur zu erklären (S. 200) – bis
hin zur Contextual Inquiry (S. 201) oder der Nutzung von (Technology) Probes, um
Feedback oder Reaktionen hervorzurufen (S. 203).
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6.7. Ethnographie

Die Ethnographie basiert auf der Vorstellung, dass ein wirkliches Verständnis kom-
plexer menschlicher Praktiken und Kontexte ein tiefgreifendes, engagiertes Studi-
um und somit zumindest ein gewisses Maß an Beobachtung und Beteiligung erfor-
dert (Lazar et al., 2017, S. 231). Als beschreibende Technik arbeitet die Ethnographie
meist induktiv und bewegt sich von Rohdaten zur Identifizierung vonMustern, die
regelmäßig in denDaten auftreten, und zu allgemeinen Theorien, die dieMuster er-
klären (S. 231f). In der HCI wird Ethnographie oft als erster Schritt verwendet, um
eine Gruppe von Nutzer:innen, ihre Probleme, Herausforderungen, Normen und
Prozesse zu verstehen, mit dem Ziel, eine Technologie für sie oder mit ihnen zu ent-
wickeln (S. 256).Wie Fallstudien setzen auch ethnographische Studien auf mehrere
Datenerfassungstechniken, um eine umfassende Perspektive zu gewinnen (S. 243).
Der Unterschied zu Fallstudien liegt in der Nutzung von Theorien: bei Fallstudien
leiten häufig (Hypo)-Thesen die zentrale Fragestellung, während die Ethnographie
induktive Strategien nutzt (S. 232). Außerdem setzt die Ethnographie auf einen län-
geren Zeitraum der Beobachtung als bei anderen Methoden üblich (S. 232).

6.8. Usability Testing

Das grundlegende Ziel von Usability Testing ist es, die Qualität eines Interfaces zu
verbessern, indem durch den Test problematische Bereiche oder Mängel im Inter-
face gefunden werden (Lazar et al., 2017, S. 264). Auch was im Interface gut funk-
tioniert, ist ein interessantes Ergebnis – denn das soll beibehalten werden (S. 264).
Methodisch nutzt Usability Testing fast immer eine Kombination der bereits vorge-
stellten Methoden der HCI (S. 265), am häufigsten Methoden des Exeprimental De-

sign und der Ethnographie (S. 266). So werden z.B. beim Participatory Design ethno-
graphische Methoden als Teil einer Systementwicklungsmethode genutzt (S. 266).
Die Details des Usability-Tests (wie das Entwicklungsstadium des Prototyps, Ort
der Testung, Grad der Formalität, Aufgabenliste, Anzahl der Teilnehmer und ver-
wendete Metriken) werden durch Budget, Zeitplan und Organisation des Projekts
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bestimmt (S. 295).
Usability-Tests lassen sich in drei Kategorien unterscheiden: expertenbasiertes

Testen, automatisiertes Testen und nutzerbasiertes Testen (S. 267). In der Praxis
wird häufig eine Kombination verschiedener Methoden genutzt.

6.8.1. Methoden des expert:innenbasierten Testens

Diese Testart besteht aus strukturierten Inspektionen des zu untersuchenden Inter-
faces, auch bezeichnet als Expert Review (Lazar et al., 2017, S. 268). Diese analytische
Methodewird typischerweise vor Tests mit Nutzer:innen angewandt, um einige der
offensichtlichsten Schnittstellenmängel aufzudecken (z. B. verwirrende Formulie-
rungen, inkonsistentes oder fehlendes Layout und Farbinkonsistenz), sodass diese
Art vonMängeln dieNutzer:innen imTest nicht ablenkt (S. 268). Die gebräuchlichs-
ten Expert Reviews sind heuristische Bewertungen, Konsistenzprüfung und cognitive

walkthrough (S. 268).
Heuristische Bewertung. Ein:e Expert:in analysiert das Interface anhand einer

Reihe von Heuristiken (S. 268). Es gibt viele verschiedene Heuristiken für diese
Art von Usability Testing, die bekanntesten sind vermutlich die acht goldenen Re-
geln von Shneiderman et al. (2017) (S. 269). Ebenfalls häufig genutzt sind die zehn
Heuristiken von Nielsen (1994) (Butz & Krüger, 2017, S. 140ff).
Konsistenzprüfung. Ein:e oder mehrere Expert:innen überprüfen eine Reihe von

Screens oder Webseiten auf Konsistenz in Bezug auf Layout, Farbe, Terminologie
oder Sprache – zum Teil anhand spezifischer Styleguides (z.B. Corporate Design)
(Lazar et al., 2017, S. 269).
Cognitive Walkthrough. Expert:innen simulieren, wie Nutzer:innen eine Reihe

von Aufgaben „durchgehen“ (Lazar et al., 2017, S. 269). Diese Methode ist eher
explorativ und nicht regelbasiert (S. 269).
Weniger verbreitet ist die Durchführung von Guidelines Reviews, in denen Ex-

pert:innen Interfacesmit einemgroßen Set (10-200) vonvorher festgelegten Interface-
Guidelines abgleichen (S. 269). Beispiele für solche Guidelines sind dieWeb Content
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Accessibility Guidelines (WCAG) desW3C59 oder Richtlinien für Interfacegestaltung
von z.B. Microsoft60, Apple61, KDE62 oder GNOME63.

6.8.2. Automatisiertes Testen

Beim automatisierten Testen analysiert eine Software anhand festgelegter Guideli-
nes das Interface (Lazar et al., 2017, S. 270). Diese Guidelines können z.B. die glei-
chen sein, die für Guideline Reviews von Expert:innen genutzt werden. Es steht eine
große Menge an Tools für automatisiertes Testen zur Verfügung – für Aspekte der
Accessibility z.B. Anwendungen wie Deque WorldSpace64 oder web-basierte Tools
wie A-Checker65, WAVE66, Functional Accessibility Evaluator67 (S. 271). Andere
Aspekte können z.B. Performanz, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Sicherheit,
Usability, Struktur oder Experience sein (Namoun et al., 2021).

6.8.3. Methoden des nutzer:innenbasierten Testens

Bei dieser Art des Testens führen repräsentative Nutzer:innen meist repräsentative
Aufgaben im Interface aus (Lazar et al., 2017, S. 271). Nutzer:innenbasierte Tests
bilden den Schwerpunkt der Usability-Evaluation (S. 268), sie werden in formative
(während desDesignprozesses), summative (wenn die großenDesignentscheidun-
gen schon getroffen wurden) und Validationstests (kurz vor Release wird das neue
Interfacemit Benchmarks für andere Interfaces verglichen) unterschieden (S. 271f).
Verschiedene Autor:innen nutzen verschiedene Definitionen der Begrifflichkeiten,
der gemeinsame Kern ist aber, dass frühere, formative Usability-Tests sich mehr auf
qualitatives Feedback, Beobachtung durch Moderator:innen und Problemfindung
59WCAG des W3C: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/, abgerufen

am 28.08.2023
60Interfacerichtlinien von Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/

win32/appuistart/-user-interface-principles, abgerufen am 28.08.2023
61Interfacerichtlinien von Apple: https://developer.apple.com/design/human

-interface-guidelines/, abgerufen am 28.08.2023
62Interfacerichtlinien von KDE: https://develop.kde.org/hig/, abgerufen am 28.08.2023
63Interfacerichtlinien von GNOME: https://developer.gnome.org/hig/, abgerufen am

28.08.2023
64Deque WorldSpace: https://www.deque.com/, abgerufen am 25.08.2023
65A-Checker: https://achecks.org/achecker/, abgerufen am 25.08.2023
66WAVE: https://wave.webaim.org/, abgerufen am 25.08.2023
67Functional Accessibility Evaluator: https://fae.disability.illinois.edu/, abgerufen

am 25.08.2023
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konzentrieren, während summative Usability-Tests sich mehr auf aufgabenbezoge-
ne Messungen, Metriken und quantitative Messmethoden fokussieren (S. 273).
Die gebräuchlichsten quantitativen Messungen sind Aufgabenperformanz, Zeit-

performanz und Zufriedenheit der Nutzer:innen (S. 288). Weitere Metriken sind
meist auf den Kontext der Aufgabe abgestimmt, z.B. die Anzahl der Fehler, die
durchschnittliche Zeit einen Fehler zu korrigieren, wie oft die Suche verwendet
wurde oder wie oft geklickt wurde (S. 288). Quantitative Daten werden häufig sta-
tistisch ausgewertet, um z.B. Nutzendengruppen oder Interfaceversionen zu ver-
gleichen. Als qualitative Methode wird oft Thinking Aloud eingesetzt: dabei wer-
den Teilnehmer:innen dazu ermuntert, beim Lösen der Aufgaben „laut mitzuden-
ken“ (S. 288). Zur Messung der Zufriedenheit und anderer Metriken werden häu-
fig standardisierte Fragebögen genutzt (S. 288). Eine Sammlung solcher Fragebö-
gen ist im Anhang in Kapitel A.1 als Tabelle zusammengestellt. Quellen für diese
Sammlung sind sowohl Lehrbücher (Chesnut &Nichols (2014); Lazar et al. (2017);
Shneiderman et al. (2017); Butz & Krüger (2017), als auch Sammlungen von UX-
Methodensammlungen68. In der Tabelle sind für jeden Fragebogen auch die Origi-
nalpublikationen hinterlegt. Diese Sammlung ist auf keinen Fall vollständig, kann
aber einen Eindruck davon vermitteln, wie verschieden die Metriken sind, die ope-
rationalisiert werden. Die aufgeführten Fragebögen haben unterschiedliche Mes-
sungen zum Ziel, z.B. die Zufriedenheit (ASQ, QUIS), Erfahrung (UEQ, IMI) oder
Akzeptanz (TAM) der Nutzer:innen, die Qualität (AttrakDiff, HED/UT), Konsis-
tenz (ICTQ) oder Ästhetik (Aesthetics scale) der Anwendung, Aufgabenlast (NT-
LX), Affekt (PANAS, Affect Grid), Emotion (GAQ, SAM) oder Usability (CSUQ,
ISOMetrics, PUTQ, SUMI, SUS, USE, WAMMI). Einen bibliografischen Überblick
über 32 gängige Fragebögen im Bereich Usability und User Experience gibt die Ar-
beit von Apraiz Iriarte & Lasa Erle (2020). Manche dieser Fragebögen werden in
Usability-Evaluationen im Anschluss an die Aufgabe ausgefüllt, manche im An-
schluss an die Studie, manche eignen sich z.B. auch für die allgemeine Bewertung

68UX-Methodensammlungen finden sich z.B. auf https://experienceresearchsociety
.org/ux/evaluation-methods/ oder https://www.uxmethods.guru/catalog, aufge-
rufen am 16.11.2023
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nach Nutzung einer Website oder Anwendung (außerhalb einer Studie, im regu-
lären Betrieb). Manche dieser Fragebögen werden immer wieder weiterentwickelt,
manche auch angepasst an bestimmte Kontexte – wie z.B. der AttrakWork als Ab-
wandlungdesAttrakDiff für die EvaluierungderNutzendenerfahrung vonmobilen
Systemen im Kontext des mobilen Nachrichtenjournalismus (Väätäjä et al., 2009).
Mit der Entwicklung neuer Arten von Interfaces, Datenerhebung und Interaktions-
möglichkeitwie z.B. Computerspiele,Eyetracking oderVirtual Reality entstehen auch
neue Methoden und Fragebögen (z.B. der Game Experience Questionnaire (IJsselstei-
jn et al., 2013)).

Die methodische Vielfalt der HCI-Forschung macht die Auswahl einer geeigne-
ten Methode potenziell schwierig – bietet aber auch die Möglichkeit, Methoden
passgenau zu wählen. Es gibt sehr viele (teils validierte) Fragebögen, viele selbst-
entwickelteMetrikenwerden genutzt (Vermeeren et al., 2010; Pettersson et al., 2018)
und ein weites Angebot sich überschneidender Theorien und Methoden ist verfüg-
bar. Die klassischen Usability-Studien haben für die Evaluation häufig mit kontrol-
lierten Bedingungen gearbeitet – im Feld wurde eher beobachtet und Anforderun-
gen erhoben. Das hat sich in den letzten Jahren allerdings verändert, sodass ich im
folgenden Kapitel auf die Evaluation im Feld eingehe.
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7. Evaluation im Feld

Im Folgenden wird die Evaluation im Feld in der Mensch-Maschine-Interaktion
dargestellt. Nach einigen begrifflichen Einordnungen schildere ich die Rolle von
Feldversuchen in der HCI, um dann auf die Evaluationsmethodik in der Feldfor-
schung einzugehen. Ein Kernelement von Reallaboren ist der Einsatz einer innova-
tiven Technologie im realen Kontext. Für die Planung der Evaluationsmethodik ist
ein Blick in die Feldforschung also naheliegend.
Wenn man sich mit Evaluation im Feld (im Gegensatz zum Labor) beschäftigt,

stößt man schnell auf eine Vielzahl von Begrifflichkeiten. Außer „im Feld“ (engl.
„in the field“) sind auch die Begriffe „in situ“ und „in the wild“ oder Ausdrücke
wie „situated interaction“ verbreitet.
Auch für den „Versuch“, die „Erprobung“, die „Studie“ sind verschiedene Be-

zeichnungen in Gebrauch – z.B. „trial“ oder „field experiments, deployments, eva-
luations, field studies, technical probes“ (Brown et al., 2011, S. 1658). Brown et al.
(2011) definieren aber eine Reihe gemeinsamer Funktionen dieser Experimente:

„Ein neues, in der Regel von den Forschenden entwickeltes Systemwird
einer Reihe von Nutzenden zur Verfügung gestellt, die (oft implizit)
aufgefordert werden, das System ,natürlich’ außerhalb des Labors zu
nutzen, in dem es entwickelt wurde. Sie verwenden das System dann
einige Stunden bis zu einem Jahr lang, häufig als Teil ihres täglichen
Lebens, oder das System wird bei ihnen zu Hause oder an ihrem Ar-
beitsplatz eingesetzt. In eher experimentellen Versuchen kann das Ver-
halten der Nutzenden durch Aufgaben eingeschränkt werden, während
andere Versuche auf solche Kontrollen verzichten und versuchen, eine
,natürliche’ Nutzung zu fördern. In einigen Fällen werden die Studien
als Erweiterung von Experimenten durchgeführt, während in anderen
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Fällen ein eher ethnographischer Analysemodus gewählt wird. Bei al-
len Versuchen werden Daten über die Nutzung des Systems erhoben“
(S. 1658)

Auch bei den Räumen der Erprobung herrscht große begriffliche Vielfalt, z.B.
ebenReallabore, Living Labs, Innovationslabore, Sandboxes, Experimentierräume, Real-
experimente, Pilotprojekte, ... – diese Räume bzw. Begrifflichkeiten werden natür-
lich nicht nur in derHCI genutzt, sondern lassen sich für verschiedene Fachbereiche
sinnvoll einsetzen.
Das Ziel dieser Ansätze ist herauszufinden, „was passiert“ und Gestaltungsprin-

zipien oder Empfehlungen zu den Reaktionen der Nutzer:innen abzuleiten – meist
durch eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Aspekten (Brown et al.,
2011, S. 1657).

7.1. Feldversuche in der HCI

Die ersten Feldversuche mit Technologien lassen sich Anfang der 1990er Jahre ver-
orten, als man neben der Technologieerprobung im Labor auch eine breitere Un-
tersuchung der Interaktion mit diesen Technologien anstrebte (Barkhuus & Rode,
2007; Brown et al., 2011; Rogers &Marshall, 2017). Diese frühen Feldversuche führ-
ten Forschende in ihrem eigenen (Arbeits)-Umfeld aus, z.B. Portholes im EuroPARC
(Dourish et al., 1996), das Active Badge-System (R. Harper et al., 1992) oder ver-
schiedene Medienraumsysteme in den Bell Labs (Root, 1988).
Im Anschluss an diese ersten Versuche hat sich der Ansatz mehr und mehr zu ei-

ner zentralenMethode für die Untersuchung vonNutzenden-System-Interaktionen
entwickelt (vgl. z.B. Benford et al. (1998); Smith et al. (2005); Chamberlain & Crab-
tree (2020)). Einen Schub hat das Feld auch durch die Forschung im BereichUbiqui-

tous Computing und des Internet of Things erhalten (Chamberlain & Crabtree, 2020).
Durch die enge Beziehung zur Umgebung bzw. dem Nutzungskontext und das In-
teresse an Systemen, dieNutzer:innen imAlltag unterstützen oder in denAlltag ein-
greifen, scheint es sinnvoll auf Feldversuche zu setzen, sodass sie sich inzwischen
zu einer Standardmethode der HCI entwickelt haben (vgl. Brown et al. (2011, S.
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1658) oder z.B. Bell et al. (2006); Benford et al. (2004); Rogers et al. (2007); Rogers
&Marshall (2017); Chamberlain & Crabtree (2020)). Dabei wird auch verstärkt auf
längere Erprobungszeiträume (mehrereWochen oderMonate) gesetzt, da die tech-
nologischen Hürden für die Erprobung und das Deployment neuer Anwendungen
und Hardware im Lauf der Zeit immer weiter sinken (Brown et al., 2011, S. 1658).
Eineweitere Entwicklung gab es durchdie inhärenten Schwierigkeiten dieserMe-

thode bzw. deren Einsatz – sowurdenAspekte z.B. desHeims undderHeimtechno-
logie wieder in das Labor zurückgebracht, in Form von LivingLabswie dem PlaceLab

des MIT (Intille et al. (2005), siehe auch Kapitel 3). Solche Räume ermöglichen es
Forschenden, Unsicherheiten zu minimieren und dennoch viele Aspekte von Feld-
versuchen beizubehalten.
Der Feldversuch als Methode zur Untersuchung von Nutzendeninteraktionen

wurde undwird durchaus kontrovers gesehen und diskutiert. Ein prominenter Vor-
wurf ist, dass Feldversuche bzw. die neue Technologie existierende Praktiken stören
und Forschende stattdessen Praktiken unterstützen, die sich noch nicht herausge-
bildet haben (Crabtree, 2004) – so würde z.B. die Einführung von Technologie in
den Haushalt das „alltägliche“ häusliche Leben unterbrechen und damit die Mög-
lichkeit einschränken, das Ziel zu erreichen, das „Alltägliche“ zu verstehen (Tolmie
& Crabtree, 2008). In einigen Diskussionen wurde der Nutzen der Praxis selbst und
ihr Beitrag zur Forschung infrage gestellt. Davies (2005) argumentiert, dass Feld-
forschung nicht nur zeitaufwendig, sondern oft auch das falsche Werkzeug ist:

„Das Problem ist oft, dass es kein eigentliches Konzept gibt, das be-
wiesen werden muss. Entweder wurde das Konzept bereits als prakti-
kabel erwiesen (es muss wirklich nicht noch einmal bewiesen werden,
dass wir einen kontextabhängigen Reiseführer bauen können), es wird
nie angezweifelt (wir wissen, dass wir standortbezogene Dienste bau-
en können) oder es wird vom Demonstrator nicht wirklich bewiesen.“
(Davies, 2005, S. 2)

Feldforschung ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch arbeitsintensiv (für For-
schende immer, für Beforschte teils auch) und dadurch teuer und mit der Investiti-
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on von Ressourcen (finanziell und personell) verbunden (Chamberlain & Crabtree,
2020, S. 3). Weitere Einwände beziehen sich darauf, dass Feldversuche nur einen
geringen Mehrwert für Studien mit Nutzer:innen bieten und vieles, was herausge-
funden wird, einfacher in einer Laborstudie entdeckt würde (z.B. Kjeldskov et al.
(2004)).
Dem entgegen zeigten Rogers et al. (2007), dass viele Probleme mit der Benut-

zerfreundlichkeit im Labor nicht auftreten, wenn man sie mit der Verwendung vor
Ort vergleicht, und dass Feldversuche einen „kontextuellen Hintergrund“ bieten,
„vor dem wir über die Gestaltung der Benutzererfahrung und des [Systems] nach-
denken [können], und [... der] uns dafür [sensibilisiert], wie [unser System] in der
Praxis genutzt werden würde (und nicht sollte).“ (S. 351).
Auch weiterhin wird dieser Diskurs in der Fachgemeinschaft geführt, z.B. bei ei-

nem Panel der Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) 2019 (C. Liu
et al., 2019).
Besonders die Etablierung von LivingLabsund ähnlichenEinrichtungen führte au-

ßerdem zur Entwicklung von Begleitforschung (z.B. Schäpke et al. (2018); Wanner
et al. (2018); Alavi et al. (2020); Tag et al. (2022); Anduschus et al. (2023)).
Feldversuche werden in der HCI inzwischen in vielen verschiedenen Bereichen

eingesetzt, beispielhaft mit ebenso beispielhaften Nachweisen sind zu nennen: Ge-
sundheit (Osman Andersen et al., 2021; Dürr et al., 2020; K. Koch et al., 2021), In-
formationspraktiken (Innocenti et al., 2022), kulturelles Erbe und Museumswesen
(Galani&Kidd, 2019), Spiele (Benford et al., 2004; Bell et al., 2006), SmartHome (Tol-
mie &Crabtree, 2008), Nachhaltigkeit (Sjöman&Hesselgren, 2020), Robotik (Saba-
novic et al., 2014) oder Usability-Evaluation von Software (Geszten et al., 2019). Seit
einigen Jahren wird auch in der Feldforschung zum Teil auf künstliche Intelligenz
gesetzt (z.B. bei Osman Andersen et al. (2021); Y. Liu et al. (2022)) und verschiede-
ne Frameworks und Modelle wurden entwickelt (z.B. bei Ranasinghe et al. (2019);
Youoku et al. (2020).
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7.2. Evaluationsmethodik in der Feldforschung

Im Rahmen der Feldforschung werden in der Regel verschiedene Methoden ange-
wandt, darunter beispielsweise Beobachtung, Umfragen, Aufzeichnung der Nut-
zungsdatenunddie EinbeziehungvonBeteiligten in verschiedenenKontextendurch
Fokusgruppen, Co-Design-Sitzungen und Gruppensitzungen, um ihre Meinungen
zu hören und sie ihre Bedenken äußern zu lassen (Rogers & Marshall, 2017, S. 7).
Die meisten Feldstudien wenden qualitative und ethnografische Methoden an,

um die Nutzung neuer Technologien vor Ort zu untersuchen; die Stärke dieser Me-
thoden liegt darin, dass sie es den Forschenden ermöglichen, die Auswirkungen der
eingesetzten Technologien im Detail zu untersuchen und unerwartete Phänomene
zu dokumentieren und zu erklären (Rogers &Marshall, 2017, S. 29). Der Ansatz der
Evaluation im Feld strebt – als Gegensatz zu den HCI-typischen, kontrollierten La-
borstudien – besonders auch nach höherer ökologischer Validität (siehe dazu z.B.
Rogers & Marshall (2017, S. 79) oder Chamberlain & Crabtree (2020, S. 2)). Dies
scheint vor allem auch mit Blick auf die Replikationskrise wichtig, die ausgehend
von der Psychologie auch die HCI ergriffen hat und zu weiteren Diskussionen über
die Validität von Forschungsergebnissen führt. Die Replikationskrise (replication cri-
sis) bezieht sich auf die Unfähigkeit, wissenschaftliche Experimente bzw. deren Er-
gebnisse zu reproduzieren, und ist eine große Herausforderung für viele Bereiche
der Wissenschaft. Eine ausführlichere Darstellung der Rolle der HCI in der Repli-
kationskrise geben z.B. Echtler & Häußler (2018); Feger et al. (2019); Cockburn et
al. (2020).
Bei der Evaluation geht es in der Forschung der letzten Jahre auch verstärkt um

großflächigen Einsatz (large scale deployment, z.B. bei Babahmetović & Manresa-Yee
(2019); Mamykina et al. (2021)) oder (semi)-automatische Evaluationsmethoden
(z.B. bei Generosi et al. (2020); M. Koch et al. (2023)), die verstärkt auch auf quan-
titative Methoden setzen.
Die Empfehlungen für die Evaluation im Feld bleiben notwendigerweise eher ab-

strakt – zu vielfältig sind die Projekte, ihre Forschungsgebiete und die zu untersu-
chenden Technologien.
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8. Evaluation im Reallabor Strukturvorgaben: Planung der

Projektgruppe

Im Folgenden wird die bisherige Planung der Projektgruppe für die Evaluation des
Reallabors Strukturvorgaben dargestellt.
Die Festlegung einer Evaluationsmethodik muss in deutschen Reallaboren nur

für Projekte erfolgen, die eine Experimentierklausel nutzen. Im vorliegenden Re-
allabor Strukturvorgaben ist das nicht der Fall, sodass der geplante Testbetrieb un-
ter den Regelbedingungen des Zivilprozesses (Althammer et al., 2023, S. 2) und die
Ausgestaltung der Evaluierung innerhalb des Projekts erfolgen.
Erste Vorschläge und Ideen für die Evaluation aus der Projektgruppe wurden

mit BeginndesReallabors Strukturvorgaben veröffentlicht (Althammer et al., 2023).
Hier wird auch verdeutlicht, dass die Evaluation zwei Perspektiven zum Ziel haben
muss: zum einen wird es um die Evaluation der prototypischen Implementierung
des digitalen Basisdokuments gehen, zum anderen um das übergeordnete regula-
torische Erkenntnisinteresse mit Blick auf die Weiterentwicklung der Zivilprozess-
ordnung in Hinblick auf Strukturvorgaben im Parteivortrag. Aus Sicht des software
bzw. usability engineering ergäben sich dabei u.a. folgende Forschungsfragen (S. 3):

• „Wie benutzerfreundlich ist die vorliegende Software für die unterschiedli-
chen Zielgruppen hinsichtlich Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit?“

• „Wie hoch ist die Akzeptanz des Basisdokuments für die unterschiedlichen
Zielgruppen?“

• „Wird dieAkzeptanz der verschiedenenZielgruppendurch die Erfahrungmit
dem vorliegenden elektronischen Basisdokument gesteigert?“

Als Schwierigkeit bei der Auswahl geeigneter Methoden zur Beantwortung die-
ser Fragen wird die schlechte zeitliche Planbarkeit des Projektverlaufs genannt: die
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Beteiligung von Richter:innen und Anwält:innen ist freiwillig und das Basisdoku-
ment wird ergänzend zum Normalbetrieb im Zivilprozess getestet (S. 4). Auch ei-
nige Erhebungsmethodenmüssen für das Reallabor Strukturvorgaben ausgeschlos-
sen werden: Feldbeobachtung und Beobachtung in kontrolliertem Umfeld etwa fal-
len durch mangelnde Ressourcen und Datenschutzprobleme aus dem möglichen
Methodenkanon (S. 5). Für geeignet dagegenhaltendie Projektmitglieder semistruk-
turierte Interviews, Fokusgruppen und Fragebögen (S. 6 ff.). In einemmixedmethods

approach könnten dabei quantitative und qualitative Methoden und Auswertungen
kombiniert werden (S. 7).

Im Hinblick auf das regulatorische Erkenntnisinteresse muss klar sein, „dass es
bei Reallaboren um mehr geht als um die bloße Ermittlung der Gebrauchstaug-
lichkeit bestimmter Anwendungsprogramme“ (S. 8). Ziel ist dabei die Formulie-
rung von konkreten Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber – die sich nicht
unbedingt nur konkret auf diese Implementierung des Basisdokuments beschrän-
kenmüssen, sondern eben auch eine grundsätzliche Betrachtung des strukturierten
Parteivortrags als abstrakter Idee vornehmen (S. 8). Auch in Bezug auf bisher vor-
gebrachte Bedenken soll die Evaluation mit tatsächlichen Nutzer:innen Antworten
bringen (S. 9). Der Fokus der Evaluation soll „jedoch nicht auf einer detailreichen
Austarierung und Weiterentwicklung der Software des genutzten Prototyps liegen
– es handelt sich insofern nicht um eine typische Software-Evaluation –, sondern
auf der Erlangung regulatorischer Aufschlüsse für die Zukunft“ (S. 9).

Zu Beginn der Erprobungsphase wurden vom ProjektteamUmfragen erstellt, die
bei Meldung eines Verfahrens an die beteiligten Anwält:innen und Richter:innen
versandt werden. Die Umfrage enthält standardisierte Fragebögen zu technischem
Interesse (affinitiy for technology interaction, ATI) und Technologieakzeptanz (techno-
logy acceptance model, TAM) und Fragen zum Verfahren, zur Arbeitsweise, zur Ein-
stellung gegenüber dem Vorschlag eines Basisdokuments, zur Motivation für die
Teilnahme, zu Erwartungen und Befürchtungen hinsichtlich der Erprobung und zu
Wünschen für zusätzliche Prototypfunktionen. Außerdem will die Projektgruppe
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Interviews mit teilnehmenden Richter:innen und Anwält:innen führen.
Zu den beiden Forschungsfragen zur Akzeptanz werden mit den Umfragen Da-

ten erhoben (vor allem quantitativ durch den TAM). Zur Bewertung der Nutzungs-
freundlichkeit können die Interviews qualitative Eindrücke liefern.
Bis Dezember 2023 wurden der Projektgruppe etwa 50 Verfahren gemeldet, die

Zahl der Matches liegt im niedrigen einstelligen Bereich. Interviews wurden bisher
mit Richter:innen geführt, die aus der Erprobung ausgeschieden sind (z.B. weil sie
von einemTestgericht an ein anderes gewechselt sind), und einem erprobendenAn-
walt.

Diese Planungen bzw. Veröffentlichungen der Projektgruppe und ihre Überle-
gungen zu den Rahmenbedingungen des Reallabors sollen hier erwähnt werden,
die Bewertung der Eignung der HCI-Evaluationsmethoden nehme ich im Folgen-
den aber grundsätzlich unabhängig von dieser Einschätzung vor.
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9. Anwendung von Evaluationsmethoden auf das Reallabor

Strukturvorgaben

Im Folgenden schildere ich mein Vorgehen bei der Analyse der Anwendung von
Evaluationsmethoden auf das Reallabor Strukturvorgaben und die Ergebnisse die-
serAnalyse. ImRahmenderAnalysewurde zur BewertungderMethoden einKriterien-
und Fragenkatalog entwickelt, der inKapitel 9.1 vorgestelltwird.Die Ergebnisse der
Analyse sind in Kapitel 9.2 dargestellt und in Kapitel 9.3 ausführlich diskutiert. Auf
Basis dieser Diskussion gebe ich abschließend eine Empfehlung für eineMethoden-
kombination zur Evaluation im Rahmen des Reallabors Strukturvorgaben.
Zunächst sollen noch einige Begrifflichkeiten eingeordnet werden: Neben dem

Begriff Usability ist inzwischen auch der Begriff der User Experience (UX) in der
HCI weit verbreitet. Die beiden Konzepte sind nicht ganz trennscharf und werden
in Studien auch häufig nicht explizit getrennt betrachtet. Allgemein lässt sich jedoch
sagen, dassUsability ein Qualitätsmerkmal eines UI ist, währendUX einen breiteren
Ansatz abdeckt (Chesnut & Nichols, 2014; Norman & Nielsen, o. J.). Es geht bei
UX nicht nur darum, wie einfach oder intuitiv ein UI zu nutzen ist, sondern um
umfassendere Ziele wie Nützlichkeit und allgemeines Engagement. Zum Teil wird
UX auch als Designpraxis verstanden (Chesnut & Nichols, 2014, S. 8), die sich auf
die Schaffung von Erfahrungen konzentriert, die einfach zu benutzen und für die
Nutzer:innen zufriedenstellend sind (Vermeeren et al., 2010, S. 521) –Usability stellt
dabei eine Komponente von UX dar.
In derHCIwerden sowohl für dieUsability als auch für dieUser ExperienceEvalua-

tionen durchgeführt. Für die folgende Betrachtung von Evaluationsmethoden wer-
den deshalb beide Bereiche herangezogen. Dieser ganzheitlichere Ansatz scheint
auch mit Blick auf die Projektziele und Erwartungen an die Evaluation im Realla-
bor sinnvoll (siehe Kapitel 5.2).
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Zur Bewertung der Eignung einzelner Methoden für die Evaluation im Reallabor
Strukturvorgaben habe ich eine Sammlung von Evaluationsmethoden erstellt und
Aspekte bzw. Kriterien gesammelt, die für die Bewertung der Methode in Bezug
auf deren Eignung für die Evaluation im Reallabor Strukturvorgaben wichtig sind.
Diese Kriterien betreffen die Rahmenbedingungen im Reallabor Strukturvorgaben,
menschliche und organisatorische Aspekte, UX-Metriken, die Projektziele und die
Nutzung des Basisdokuments in zivilrechtlichen Verfahren. Die Kriterien sind in
Kapitel 9.1 genauer beschrieben.
In Methodensteckbriefen habe ich für jede Methode beurteilt, wie gut sie für

die Bewertung der einzelnen Aspekte geeignet ist. Die Methodensteckbriefe sind
im digitalen Anhang hinterlegt (Ordner /4_Methodenanalyse) und online abruf-
bar69, beispielhaft sind zweiMethodensteckbriefe (Heuristische Bewertung und In-
terview) im Anhang in Kapitel A.4 abgedruckt. Zur besseren Übersicht sind die Er-
gebnisse der Bewertung in einer Ergebnismatrix dargestellt (siehe Abbildung 6 in
Kapitel 9.2).
Die Sammlung von Evaluationsmethoden basiert auf verschiedenen Quellen aus

Literatursuche (z.B. Nielsen & Mack (1994); Vermeeren et al. (2010); Maia & Fur-
tado (2016); Lazar et al. (2017); Shneiderman et al. (2017); Pettersson et al. (2018);
Inan Nur et al. (2021)) und Internetrecherche70. Methoden, die für die Evaluati-
on einer Web- oder Desktop-Anwendung nicht geeignet sind, habe ich nicht in die
Liste aufgenommen. Ebenso habe ich Methoden ausgeschlossen, die nicht für die
Evaluation eines quasi voll-funktionalen Prototyps geeignet sind (z.B. Technology
Probes71).
Die Bindung andie ERVV(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) bildet grund-

sätzlich die einzige Einschränkung für den Basisdokumentprototyp – bei der Datei-

69Link zu den Methodensteckbriefen: https://drive.google.com/file/d/1GIGNktE
_OOJV8rGsgea6j-0nrb3POGGi/view?usp=sharing

70UX-Methodensammlungen finden sich z.B. auf https://experienceresearchsociety
.org/ux/evaluation-methods/ oder https://www.uxmethods.guru/catalog, aufge-
rufen am 16.11.2023

71Technology Probes: https://www.interaction-design.org/literature/topics/
technology-probes, abgerufen am 16.11.2023
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übermittlung ist für die Erprobung nicht die bestvorstellbare Lösung umsetzbar.
Dieser Tatsache sollte in der Evaluation grundsätzlich Rechnung getragen werden
können.
Im Folgenden wird zunächst der Kriterien- und Fragenkatalog vorgestellt, der

die Rahmenbedingungen für die Evaluation im Reallabor Strukturvorgaben bildet.
Anschließend sind die Ergebnisse der Analyse dargestellt und werden diskutiert.

9.1. Kriterien- und Fragenkatalog

Ob eine Methode für den Einsatz in der Evaluation des vorliegenden Reallabors
Strukturvorgaben geeignet ist, möchte ich anhand verschiedener Kriterien bewer-
ten. Nicht alle dieser Kriterien sind spezifisch für das vorliegende Reallabor, man-
che lassen sich insgesamt für das Reallabor alsMethode anwenden (z.B. der Einsatz
unter realen Bedingungen). Für diese Sammlung kann kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhoben werden, die zentralen Aspekte sind aber festgehalten. Die gesam-
melten Kriterien lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen, die im Folgenden
beschrieben werden.

Rahmenbedingungen imReallaborwie in Kapitel 3.4 und Kapitel 5.2 beschrieben.

• langer Erprobungszeitraum: Die Erprobungsphase ist auf 18Monate angelegt
– ist die Methode geeignet diesen Zeitraum zu evaluieren?

• lange Verfahren: Zivilrechtliche Verfahren können mehrere Jahre dauern – ist
die Methode geeignet diesen langen Zeitraum zu evaluieren bzw. kann sie
beliebig während des Verfahrens genutzt werden?

• unregelmäßige Nutzung des Prototyps: Im Verfahren nutzen Anwält:innen
und Richter:innen den Prototyp nach Bedarf – leiden die Methode bzw. die
Ergebnisse darunter, wenn Teilnehmer:innen den Prototyp nicht regelmäßig
nutzen?

• verschiedeneNutzendengruppen:Anwält:innenundRichter:innen, sowiewei-
tere Angestellte arbeitenmit dem Basisdokument (zum Teil im Prototyp, zum
Teilmit denBasisdokumentdateien in anderer Justiz-Software) – kanndieMe-
thode die verschiedenen Gruppen einbeziehen?

• Freiwilligkeit der Teilnahme (Motivation): Teilnehmende Anwält:innen und
Richter:innen sind vermutlich am Projekt interessiert und motiviert, es sind
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bisher aber nicht sehr viele – kann die Methode auch mit wenigen Teilneh-
mer:innen genutzt werden?

• sensible Daten / Datenschutz: Das Basisdokument enthält persönliche Daten
der Parteien, die dem Datenschutz unterliegen – ist der einzuhaltende Daten-
schutz ein Problem für die Nutzung der Methode?

• iterative Entwicklungen amPrototyp: Auchwährend der Erprobung und Eva-
luation wird der Prototyp weiterentwickelt – kann die Methode mit diesen
Veränderungen am Prototyp umgehen?

• Einsatz im Realbetrieb: Das Basisdokument wird im Realbetrieb erprobt –
kann die Methode den Einsatz im Realbetrieb evaluieren?

Menschliche und organisatorische Aspekte, ausgewählt nach Rupp et al. (2009, S.
97).

• geringe Motivation der Teilnehmer:innen: Leiden die Methode bzw. die Er-
gebnisse darunter, wenn Teilnehmer:innen wenig motiviert sind?

• schlechte kommunikative Fähigkeiten der Teilnehmer:innen: Leiden die Me-
thode bzw. die Ergebnisse darunter, wenn Teilnehmer:innen ihre Probleme,
Wünsche, Bedenken, etc. nicht gut ausdrücken können?

• implizitesWissen der Teilnehmer:innen: Ist dieMethode geeignet, auch impli-
zitesWissen („können, ohne sagen zu können, wie“) der Teilnehmer:innen zu
erfassen?

• geringes Abstraktionsvermögen der Teilnehmer:innen: Verstehen die Teilneh-
mer:innen, dass die Anwendung ein Prototyp ist und können sie Probleme,
Wünsche, Bedenken, etc. sinnvoll einordnen? Können Teilnehmer:innen vom
Prototyp auf die Idee des Basisdokuments abstrahieren?

• divergierende Stakeholder-Meinungen: Kann die Methode die unterschied-
lichen Meinungen von Richter:innen, Anwält:innen, deren Angestellten und
Mandant:innen abbilden?

• problematische Gruppendynamik: Leiden die Methode bzw. die Ergebnis-
se unter einer womöglich problematischen Gruppendynamik (Machtgefälle
zwischen Angestellten, Gegenüberstehen in Streitfall, ...)?

• hohe Verteilung der Stakeholder: Ist die Methode geeignet, Ergebnisse von
räumlich verteilten Teilnehmer:innen zu erheben?

• hohe Komplexität der Systemabläufe: Kann die Methode die komplexen Ab-
läufe in Gerichtsverfahren angemessen berücksichtigen/betrachten/evaluie-
ren?

• Erfahrung von Analytiker:innen mit der entsprechenden Ermittlungstechnik:
Kann die Methode sauber angewandt werden? (immer subjektiv zu bewer-
ten)
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Diese Aspekte sind nicht spezifisch für das vorliegende Reallabor, sie lassen sich
auf andere Projekte und Reallabore übertragen.

UX-Metriken, die in der Evaluation gängig sind (siehe z.B. Chesnut & Nichols
(2014); Shneiderman et al. (2017) u.a.).

• Aufgabenperformanz der Teilnehmer:innen
• Zeitperformanz der Teilnehmer:innen
• Zufriedenheit der Teilnehmer:innen
• Konsistenz der Anwendung
• Ästhetik der Anwendung
• Aufgabenlast
• Technologieakzeptanz
• Erwartungen der Teilnehmer:innen
• Navigation in der Anwendung
• Benennungen / Nutzung von Fachbegriffen in der Anwendung
• Einfachheit der Nutzung
• Sichtbarkeit von Kernfunktionen
• Technologieperformanz
• Klarheit der Inhalte
• Identifikation der Fehler der Teilnehmer:innen
• Behandlung der Fehler der Teilnehmer:innen
• Zeit zum Erlernen der Handhabung
• Beibehalten des Gelernten im Laufe der Zeit

Auch diese Aspekte sind nicht spezifisch für das vorliegende Reallabor, sie lassen
sich auf andere Projekte und Reallabore übertragen.

Neben diesen Kriterien, die die Methodenwahl beeinflussen, kann eine Methode
auch besser oder schlechter geeignet sein, die Fragen zu beantworten, die für die
Evaluation wichtig sind. Ich habe also auch einen Fragenkatalog erstellt, der im
Rahmen der Evaluation genutzt werden kann bzw. soll. Quellen für diese Fragen
sind meine Fokusgruppe zu Projektstand, Projektzielen und Erwartungen an die
Evaluation und ein Planungsdokument der Projektgruppe für das Evaluationskon-
zept. Einzelne Fragen habe ich auf (quantifizierbare) Kriterien heruntergebrochen,
für andere scheint das nicht sinnvoll möglich. Die Fragen betreffen verschiedene
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Themenblöcke (Projektziel, Nutzung des Basisdokuments, Umsetzung des Basis-
dokuments, Bedenken bei der Nutzung des Basisdokuments, Arbeitsprozesse der
Anwält:innen und Richter:innen) und sind spezifisch für das vorliegende Reallabor,
womöglich sind einzelne Fragen aber auch für andere Projekte spannend. Der Fra-
genkatalog ist im Anhang hinterlegt (Kapitel A.2). Für die 27 einzelnen Methoden
habe ich jeweils bewertet, ob sie insgesamt zur Beantwortung dieser Fragen geeignet
sind.

9.2. Ergebnisse der Analyse

InAbbildung 6 sind die Ergebnisse der Analyse von 27Methoden in Form einerMa-
trix dargestellt.72 Die Eignung einer Methode für ein Kriterium ist jeweils auf einer
fünfstufigen Skala von −− bis ++ bewertet, die Felder der Tabelle sind entspre-
chend eingefärbt. Die Begründung für die Bewertung ist den 27 Methodensteck-
briefen im digitalen Anhang (Ordner /4_Methodenanalyse) zu entnehmen (auch
online hinterlegt73). Die Matrix dient der besseren Übersichtlichkeit, exemplarisch
sind aber auch zwei Steckbriefe im Anhang in Kapitel A.4 abgedruckt.
Mittelt man die Bewertungen pro Methode, ergibt sich ein Indikator für die Eig-

nung der Anwendung im Reallabor Strukturvorgaben. Insgesamt positiv bewertet
sind neun Methoden: Contextual Inquiry (CI, +), Umfrage (+), Experience Sampling

Method (ESM, +), UX Curve (++), Tagebuchstudie (++), Private Camera Conversa-

tion (PCC, ++), Fokusgruppe (+), Interview (++) und User Data Logging (UDL,
++). Diese Methoden sind in Abbildung 6 hervorgehoben (fett).

DieMethoden, die in Kapitel 6 nicht vorgestellt sind, werden imAnhang (Kapitel
A.3) beschrieben (CI, ESM, UX Curve, PCC, UDL).

72Link zur Methoden-Matrix: https://drive.google.com/file/d/
1Ol01Xr7OyQyMa3v49PDo6jtOc1SKmJLg/view?usp=sharing

73Link zu den Methodensteckbriefen: https://drive.google.com/file/d/1GIGNktE
_OOJV8rGsgea6j-0nrb3POGGi/view?usp=sharing
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Abbildung 6: Ergebnisse der Analyse der Eignung von UX-Methoden für bestimm-
te Kriterien (hier abgekürzt). Die Eignung einer Methode für ein Kriterium ist auf
einer fünfstufigen Skala (−− bis++) bewertet, die Felder sind entsprechend einge-
färbt. Methoden, deren Bewertung insgesamt positiv ist, sind hervorgehoben (fett).
Eigene Abbildung.

9.3. Diskussion der Analyseergebnisse

Im Folgenden wird die Anwendung der neun positiv bewerteten Methoden im Re-
allabor Strukturvorgaben diskutiert und eine Empfehlung für eine Methodenkom-
bination zur Evaluation gegeben. Als Beispiel einer negativen Bewertung möchte
ich außerdem darstellen, warum die heuristische Bewertung nach meiner Analyse
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so schlecht für das Reallabor Strukturvorhaben geeignet ist. Zum einen liegt das
daran, dass die heuristische Bewertung losgelöst vom Reallabor (also eben nicht im
echten Nutzungskontext) stattfindet, zum anderen daran, dass die gängigen Heu-
ristiken (z.B. Nielsen (1994)) häufig nur die Usability eines Systems bewerten. So
kann mit dieser Methode die Situation im realen Kontext nicht evaluiert werden,
dadurch haben die Rahmenbedingungen des Reallabors teils auch keinen Einfluss
auf die Anwendung der Methode. Es werden keine echten Nutzer:innen verschie-
dener Gruppen einbezogen, wodurch menschliche oder organisatorische Aspekte
ebenfalls keinen Einfluss auf die Anwendung der Methode haben (weder negativ
noch positiv). Weil der Fokus häufig auf der Usability liegt, werden andere UX-
Metriken von den meisten Heuristiken nicht bewertet. So können auch nur die Eva-
luationsfragen beantwortet werden, die die Usability betreffen. Die meisten Fragen
zur Nutzung des Basisdokuments können von Expert:innen in einer heuristischen
Evaluation jedoch nicht bewertet werden. Insgesamt ist die heuristische Evaluation
für den Einsatz im Rahmen der Evaluation eines Reallabors also wenig geeignet.
Der Methodensteckbrief zur heuristischen Evaluation ist in Kapitel A.4 angehängt.
Nach dieser Einordnung eines Negativbeispiels möchte ich nun näher auf die

neun positiv bewerteten Methoden eingehen und ihre Eignung jeweils detaillierter
kommentieren.
Tagebuchstudie undPCCwerden ohne Eingriffe einer:eines Forschenden vonden

Teilnehmer:innen durchgeführt. Beide Methoden erfordern regelmäßige Einträge
bzw. Aufnahmen und sind für die Teilnehmer:innen grundsätzlich – aber eben auch
nach eigenem Ermessen – zeitintensiv. Sie bieten das Potenzial, Daten über einen
längeren Zeitraum zu sammeln und einen Eindruck davon zu bekommen, wie die
Anwendung im realen Kontext tatsächlich genutzt wird. Die Qualität und Quan-
tität der Ergebnisse hängt stark von der Motivation der Teilnehmer:innen ab und
lässt sich von den Forschenden nicht kontrollieren. Im Reallabor Strukturvorgaben
scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Teilnehmer:innen für diese Art der Evalua-
tion gewonnen werden können – schon ohne weiteren Arbeitsaufwand durch eine
Evaluation ist die Zahl der Testwilligen gering.
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AuchdasAusfüllen vonUmfragen (in Formvon selbsterstellten Fragebögen, ESM
oder UX Curve) erfolgt unmoderiert. Es lassen sich dafür aber womöglich leichter
bzw. mehr Teilnehmer:innen gewinnen, da die Umfrage einfach versandt werden
kann. Für ESMmüssen Teilnehmer:innen allerdings nach jeder Nutzung des Basis-
dokuments einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Es scheint fraglich, ob die Rücklauf-
quote für Umfragen besonders hochwäre. Auchwie ordentlich bzw. ausführlich die
Umfrage ausgefüllt wird, hängt stark von der Motivation der Teilnehmer:innen ab.
Die Quantität und Qualität der Ergebnisse kann also auchmit dieser Methode stark
variieren.
Bei CI, Fokusgruppe und Interview treten Forschende direkt in Kontakt mit Teil-

nehmer:innen und können bei Unklarheiten oder Problemen nachfragen. Die Sit-
zungen können mehr oder weniger stark strukturiert bzw. moderiert werden, zen-
trale Themen können auf jeden Fall angesprochen, kommentiert oder diskutiert
werden. Eine Fokusgruppe scheint im Reallabor Strukturvorgaben schwierig zu
realisieren, da alle Gruppen von Nutzer:innen beteiligt werden sollten – neben zeit-
lichem bedeutet das auch organisatorischen Aufwand für die Teilnehmer:innen:
Anwält:innen und Richter:innen, im Optimalfall auch weitere Angestellte des Ge-
richts oder der Kanzlei und eventuell Mandant:innen, müssen zu einer (mehrstün-
digen) Sitzung versammelt werden. Eine problematische Gruppendynamik kann
dazu führen, dass die Ergebnisse knapp ausfallen oder einzelne Gruppen von Nut-
zer:innen nicht adäquat abgebildet sind. Um gezielt Rückmeldung zu einzelnen
Features oder verschiedenen Designvorschlägen zu bekommen, scheint eine Fokus-
gruppe geeignet – für die ausführliche Evaluation des Basisdokuments imReallabor
Strukturvorgaben aber eher nicht. Allein der Umfang des Fragenkatalogs lässt sich
in einer Gruppendiskussion kaum abdecken und müsste stark reduziert werden.
Feedback von einzelnen Personen zu ihren Erfahrungen mit dem Basisdokument

zu sammeln, scheint mir vielversprechender. Die Wahl zwischen Contextual Inquiry

und leitfadengestütztem Interview fällt aber weniger eindeutig aus. Gerade im Re-
allabor spielt der Kontext der Nutzung eine zentrale Rolle. Problematisch können
vor allem Datenschutzfragen sein und ob sich Teilnehmer:innen dabei wohlfühlen,

73



9. Anwendung von Evaluationsmethoden auf das Reallabor Strukturvorgaben

eine:n fremde:n Forschende:n in ihr Arbeitsumfeld zu lassen und die eigene Arbeit
zu zeigen. Die CI muss außerdem erfolgen, während der Prototyp genutzt wird,
was Schwierigkeiten für die Organisation der Sitzung bedeutet. Ich halte Interviews
nach meiner Analyse für sehr gut geeignet, um das Reallabor Strukturvorgaben
bzw. den Einsatz des Basisdokuments zu evaluieren und möchte für eine flexible
Lösung plädieren: wenn die Teilnehmer:innen einverstanden sind, sollte das Inter-
view am Arbeitsplatz stattfinden. So können Probleme, Arbeitsabläufe, etc. direkt
anhand des Basisdokuments (Prototyp oder Dateien) von Teilnehmer:innen illus-
triert und kommentiert werden. Gerade für Aspekte der Usability scheint mir das
wichtig und sinnvoll zu sein. Gleichzeitig sollen die Fragen der Evaluation (siehe
Fragenkatalog im Anhang, Kapitel A.2) gestellt werden können, sodass der Fokus
nicht nur auf der Beobachtung der Nutzung des Basisdokuments liegt. 74

WieUser Data Logging im Reallabor Strukturvorgaben eingesetzt werden könnte,
möchte ich an dieser Stelle ebenfalls etwas ausführlicher darstellen und diskutie-
ren, weil der Modus der Datengewinnung sich sehr von den anderen vorgestell-
ten Methoden unterscheidet. Im Basisdokumentprototyp könnte es mit Blick auf
die Evaluationsfragen sinnvoll sein, folgende Daten zu loggen: (a) Zeitpunkt der
Prototypnutzung (um Informationen zur Verfahrensdauer bzw. der Dauer bis zur
mündlichen Verhandlung zu gewinnen), (b) bei Erstellung einer neuen Version
des Basisdokuments (als Indikator für die Anzahl der Schriftsatzwechsel) und (c)
Länge der Schriftsätze/Beiträge der Parteien oder des Basisdokuments zu diesem
Zeitpunkt (als Indikator dafür, ob die Strukturierung auch für kürzere Schriftsätze
sorgt), (d) wenn die angebotenen Strukturierungsmöglichkeiten (v.a. Bezugnah-
me, Anlegung einer eigenen Sortierung) genutzt werden (als Indikator dafür, ob
das Basisdokument so eingesetzt wird wie geplant), (e) wenn Vortrag als streitig
oder unstreitig markiert wird (als Indikator dafür, ob diese Funktion genutzt wird,
ob es weniger streitige Punkte gibt und ob Richter:innen auf das Anlegen einer ei-
genen Relationstabelle verzichten) und (f) wenn (zu definierende) Kernfunktionen

74Auch bei einem Contextual Interview liegt der Fokus auf der Beobachtung von Nutzer:innen und
ihren Interaktionen, sodass diese Methode in meiner Bewertung schlechter abschneidet als ein
leitfadengestütztes Interview.
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(z.B. Suchfunktion, Hilfefunktion, ...) genutzt werden (als Indikator dafür, ob der
angebotene Funktionsumfang genutzt wird bzw. sinnvoll ist). Diese Listung ist mei-
ne persönliche Einschätzung dazu, welche Daten für die Beantwortung der Evalua-
tionsdaten hilfreich sein könnten. Welche Daten wirklich geloggt werden dürfen,
müsste innerhalb der Projektgruppe (v.a. auch mit Beteiligung der juristischen Ex-
pert:innen) genauer geprüft und besprochen werden. In der aktuellen Version des
Basisdokumentprototyps wird keinerlei Logging der Nutzungsdaten betrieben. Es
besteht überhaupt kein Datentransfer vom Prototyp zu den Forschenden. Für For-
schende ist grundsätzlich jede Interaktion der Nutzer:innen spannend, mir scheint
ein umfassendes Logging durch den Einsatz im Reallabor (im Gegensatz zu einer
Laborstudie) wegen der geschilderten Datenschutzproblematik und der Frage der
Arbeitsüberwachung am Arbeitsplatz aber kaum vertretbar – auf jeden Fall müss-
te die explizite Zustimmung der Teilnehmer:innen eingeholt werden und die Teil-
nehmer:innen über das Logging aufgeklärt werden. Trotzdem können Interaktions-
daten sicher Einblicke dazu geben, wie der Basisdokumentprototyp genutzt wird.
Mir scheint der Einsatz von UDL auch deswegen sinnvoll und wichtig, weil die Be-
wertung einer momentanen Nutzungserfahrung häufig nicht sehr zuverlässig ist,
um die Erfahrung der Nutzer:innen imwirklichen Leben oder den Erfolg eines Pro-
dukts zu bewerten (Kujala et al., 2011;Maia& Furtado, 2016). Auch ein Interview ist
eine Momentaufnahme und die Aussagen der Interviewten beruhen auf retrospek-
tiven Bewertungen des Langzeitexperiments (Kujala et al., 2011). Geloggt werden
Daten dagegenwährend des gesamten Erprobungszeitraums, sodass sieAufschluss
über die tatsächliche Nutzung geben.

Wie in jedem Projekt spielt auch im Reallabor Strukturvorgaben die Frage der
Ressourcen eine Rolle bei der Planung der Evaluation. Deswegen möchte ich auch
diesen Aspekt in meine Bewertung einbeziehen bzw. kommentieren.
Letztlich möchte ich auf Grundlage meiner Bewertung und Argumentation – wie

in der HCI-Forschung üblich – im Sinne einer Triangulation (Pettersson et al., 2018)
eine Kombination verschiedener Methoden vorschlagen: zum einen User Data Log-
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ging einzusetzen, um über den gesamten Zeitraum Daten zur Interaktion mit dem
Basisdokumentprototyp zu sammeln, zum anderen zu einem späten Zeitpunkt im
Erprobungszeitraum Interviewsmit beteiligtenNutzer:innen zu führenund sie zum
Einstieg in das Interview ihre Erfahrungenmit demBasisdokument in derUXCurve

bewerten zu lassen. Sowohl die UX Curve als auch eine Auswertung der Logging-
Daten (wenn der:die Befragte zur Gruppe der Prototypnutzenden gehört) kann im
Interview als Grundlage für vertiefende Fragen und Auskünfte genutzt werden. In
Ergänzung zu den Fragen des Fragenkatalogs kann meiner Meinung nach so ein
umfängliches Bild der Erprobung des Basisdokumentprototyps gewonnen werden.
Auch die Tatsache, dass der Dateiaustausch durch die Bindung an die ERVV die
größte Abweichung des Prototyps von einer Ideallösung ist, kann durch Interviews
hoffentlich adäquat abgebildet werden. Für die Projektgruppe ist klar, dass der Da-
tenaustausch so nicht optimal ist und in einem finalen System anders umgesetzt
werden müsste. In Interviews könnten die Teilnehmer:innen auch darauf Bezug
nehmen und Rückmeldung zur zukünftigen Gestaltung geben.
Auch in Hinblick auf den Aspekt der im Projekt vorhandenen Ressourcen scheint

mir diese Methodenkombination sinnvoll: Das Logging muss geplant und imple-
mentiert werden, läuft während der Erprobung dann aber im Hintergrund. Für die
UXCurve sindVorlagen vorhanden, der Einsatz bedeutet also kaumZeitaufwand in
der Planung. Planung, Durchführung und Auswertung der Interviews sind dage-
gen wesentlich zeitaufwendiger. Vor diesem Hintergrund sollte eine Reduzierung
des Fragenkatalogs in der Projektgruppe diskutiert werden – so lässt sich die zeit-
liche Belastung sowohl für die Interviewten als auch die Interviewenden und die
anschließende Auswertung reduzieren. Auch mit den Überlegungen der Projekt-
gruppe Althammer et al. (2023) scheint mir die vorgeschlagene Methodik kompa-
tibel.
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10. Diskussion und Fazit

Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert und ein Fazit gezogen
werden.
Dass ich nach Monaten der Erprobung eine Methodenkombination zur Evaluati-

on vorschlage, dieman vor Beginn der Erprobung hätte implementierenmüssen, ist
offensichtlich nicht optimal. Die Publikation der Projektgruppen mit Ideen für die
Evaluationsmethodik erfolgte im März mit Beginn der Erprobung (Althammer et
al., 2023), die Planung fand also schon vor Beginn der Erprobung statt. Allerdings
gab es zu diesem Zeitpunkt wohl noch keine konkrete Implementierung der Eva-
luationsmethoden, die wurde dann projektbegleitend entwickelt – für Interview-
leitfäden, die erst nach einer Zeit der Erprobung genutzt werden, funktioniert das
gut. Für die Gewinnung von Interaktionsdaten innerhalb des Prototyps allerdings
kaum, sodass die konkrete Planung der Evaluation in der Vorbereitungsphase da-
für notwendig ist. Durch die iterative Weiterentwicklung am Prototyp hätten sich
sogar später noch Zeitpunkte zur Implementierung ergeben – auch in diesem Sinne
zeigt sich eine Weiterentwicklung während der Erprobung als sinnvoll.
Insgesamt scheint mir ein iteratives Vorgehen (wie es im Ansatz des User Cen-

tered Design beschrieben ist) nicht nur für die Systementwicklung, sondern auch
für solche längerfristigen Projekte sinnvoll: zu Beginn des Projekts können Leitfä-
den wie der von Bergmann et al. (2005) als Stütze für die Planung der Projektarbeit
dienen (umZiele, Strukturen, Kommunikation, Aufgaben oder Rollen festzuschrei-
ben), im Laufe des Projekts kann diese Planung dann reflektiert und eventuell an-
gepasst werden. Die Zwischenevaluation in Form der Gruppendiskussion wurde
von den Beteiligten sehr positiv kommentiert und als hilfreich wahrgenommen, um
sich den aktuellen Standmit seinen Problemen und die Ziele des Projekts erneut zu
verdeutlichen. Letztlich verstehe ich diese Art von Reflexion als Teil des Projektma-
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nagements – das natürlich Ressourcen benötigt, aber meinerMeinung nach Vorteile
für alle Beteiligten bringt.
Gerade umgrundlegende Probleme aufzudecken (hier z.B. die Bedenken derAn-

wält:innen, dass ihnen eine Struktur für den Parteivortrag vorgegeben wird) und
ihnen sinnvoll zu begegnen, scheint mir ein solch reflektierendes Vorgehen sinn-
voll. In der Literatur wird deutlich, dass die Idee des Basisdokuments sehr kon-
trovers diskutiert und kritisch gesehen wird – dass diese Kritik sich häufig aber
nicht auf die konkrete Implementierung im Prototyp beziehen, sondern eben auf
die abstraktere Idee bzw. die verschiedenen Vorschläge. Das deutet für mich dar-
auf hin, dass es eine gute Entscheidung war, das Wording bzw. Framing des Realla-
bors auch im Projektverlauf noch zu ändern. Der Projekttitel „Strukturvorgaben für
den Parteivortrag“ verstärkt das bekannte Vorurteil der Anwält:innen und scheint
daher vorbelastet und eher unglücklich gewählt. Eine strukturierte Auseinander-
setzung mit den Vorbehalten potenzieller Nutzer:innen und die Erarbeitung einer
Kommunikationsstrategie helfen womöglich dabei, Projekte zu Beginn einer Erpro-
bung positiver erscheinen lassen – denn eine Art Pilotprojekt, wie es ein Reallabor
ist, ist wohl immer mit erhöhtem Arbeitsaufwand für die Beteiligten verbunden,
die mit einer neuen Technologie konfrontiert sind und trifft deswegen häufig auf
Ablehnung. Ob frühere Maßnahmen einen positiven Effekt auf die Teilnahmezah-
len von Anwält:innen im Reallabor Strukturvorgaben gehabt hätten, lässt sich nicht
abschätzen.
Das in der Fokusgruppe kommunizierte Ziel des Projekts, zu einem tatsächli-

chen Ergebnis in der Diskussion umdie Strukturierung des Parteivortrags zu gelan-
gen, ist im Rahmen der aktuellen Erprobungmangels Teilnehmer:innenwomöglich
nicht zu erreichen. Voraussichtlich bleibt die Stichprobe bis Ende der Projektlaufzeit
sehr klein, sodass Rückmeldungen eher Einzelmeinungen bleiben und es schwierig
ist, ein umfängliches Bild zu erhalten. Trotzdem können durch die Rückmeldun-
gen (auf verschiedenen Wegen) sicher viele Einsichten für das Projekt und für die
Implementierung des Basisdokuments gewonnen werden. Sowohl die Erfahrungen
im Reallabor, als auch die Erkenntnisse zum Basisdokumentprototyp sind für die
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Weiterführung des Projekts hilfreich.
Ich möchte auch kurz mein persönliches Fazit zur Arbeit im Projekt mit anbrin-

gen: Ich habe es sehr genossen, Einblicke in diese transdisziplinäre Forschung zu
bekommen – beide Seiten haben viel voneinander und von den Praktiker:innen ge-
lernt. Ich bin insgesamt sehr viel Offenheit begegnet, sowohl bei den Interviews mit
Richter:innen im Praxisseminar 2021, als auch beim Besuch einer Geschäftsstelle
2023. Die Arbeit mit der Projektgruppe habe ich als stets konstruktiv und problem-
orientiert erlebt. Besonders positiv war für mich, wie begeistert die Jurist:innen von
unserer Herangehensweise mit HCI-Methodik bzw. deren Ergebnissen waren und
sind: wie wir strukturiert Anforderungen erheben und daraus Designvorschläge
ableiten oder wie wir formale Richtlinien zur Reflexion nutzen.
Meine Arbeit soll zur Reflexion des Projekts beitragen und einen Leitfaden für

die Analyse und Bewertung der Eignung vonHCI-Methoden darstellen – auch über
den Kontext des Reallabors Strukturvorgaben hinaus für andere transdisziplinäre
Projekte. DerKriterienkatalog kann für andere Projekte genutzt oder angepasstwer-
den, viele der Aspekte treffen so oder ähnlich auch auf andere Projekte zu (z.B. lan-
ge Zeiträume, unregelmäßige Nutzung der neuen Technologie, verschiedene Nut-
zendengruppen, Datenschutz, der Einsatz im Realbetrieb oder menschliche Aspek-
te wie geringe Motivation, schlechte kommunikative Fähigkeiten und problemati-
scheGruppendynamik). In anderen Projektenmacht eswomöglich Sinn, dieAspek-
te anders zu gewichten, zu ergänzen oder zu reduzieren. Meine Sammlung von
Aspekten und Evaluationsmethoden kann jedoch als Ausgangspunkt dienen. Die
Methodenmatrix (Abbildung 6) bietet dabei eine Übersicht der Bewertungen. So
kann sie als Orientierungshilfe dienen und genutzt werden, um geeignete Metho-
den für die Evaluation von Reallaboren und anderen Projekten zu ermitteln.
Für den Abschlussbericht der Projektgruppe kann neben meinen Empfehlungen

zur Evaluation auch meine Arbeit zur Erhebung des Projektstands und zentraler
Probleme genutzt werden. Ich habe zu verschiedenen Themen Wissen gesammelt
und kondensiert, – zum Projektverlauf, zur Methode Reallabor, zur Wahrnehmung
des Projekts Basisdokument, zum Projektstand im Reallabor Strukturvorgaben, zu
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Forschungsmethoden der Mensch-Maschine-Interaktion, zur Evaluation im Feld –
um darauf meine Analyse der Evaluationsmethoden zu stützen. Auch dieses kon-
densierte Wissen kann für andere Projekte nützlich sein, besonders womöglich für
andere Reallabore, an denen keine Forschenden der HCI beteiligt sind, die aber
ebenfalls innovative Technologien erproben und evaluieren. Die Methodenmatrix
soll dabei auch für Fachfremde eine Orientierungshilfe bieten.
Zuletzt möchte ich hier noch kurz die Rolle und Möglichkeiten von Prototypen

reflektieren. Chesnut & Nichols (2014, S. 221) beschreiben Prototypen als Reprä-
sentation der finalen Nutzungserfahrung. Im Reallabor Strukturvorgaben ist das
für den Basisdokumentprototyp allerdings nur eingeschränkt der Fall. Durch die
Bindung an den Datenaustausch im elektronischen Rechtsverkehr ist für diese Nut-
zung die Repräsentation des Prototyps nicht final – es ist allen Beteiligten klar, dass
der Datenaustausch so nicht optimal ist und in einem finalen System anders umge-
setzt werden müsste.
Einen anderen blinden Punkt der HCI-Evaluationsmethodik zeigen Salovaara et

al. (2017) auf: Die Tatsache, dass ein Prototyp in einer Studie nie vollständig bewer-
tet werden kann, wird selten berücksichtigt – der untersuchte Prototyp existiert in
der gegenwärtigenWelt, unter den in der Studie geschaffenenUmständen, aber sein
tatsächlicher Nutzungskontext ist ein teilweise unbekannter zukünftiger Zustand.
Prototypen seien per definitionem Technologien, die dazu dienen, die Zukunft zu
gestalten und zu erfahren, wie sie mithilfe der Technologie verändert werden könn-
te. Die empirische Bewertung füge jedoch noch etwas hinzu: „die Möglichkeit, et-
was über die Fähigkeit zu lernen, die Welt zu verändern“ – bei der Evaluation geht
es also auch darum, was aus dem Prototyp werden könnte (S. 2064). Im Reallabor
bewegt man sich möglichst nahe an der realen Nutzung und kann „possible futu-
res“ recht gut abbilden, aber eben nicht in allen Bereichen der Anwendung (bzw.
des Basisdokumentprototyps).
Um die Frage der Zukunftsgestaltung geht es auch in der Gestaltung von Politik.

Nach Sanchez & Epp (2023) „setzt [HCI] Zukunftsvisionen in der Gegenwart um“
(S. 1). Sie plädieren dafür, dass HCI und Politik voneinander lernen und profitieren
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können: HCI könne eine partizipative, nachhaltige und wertorientierte Perspekti-
ve bieten, solle aber, um die Auswirkungen der Technologie in einer langfristigen
und unsicheren Zukunft besser zu verstehen, neben der Technologie auch ande-
re treibende Kräfte der Gesellschaft berücksichtigen. Die Politikgestaltung könnte
von einem flexibleren und reaktionsfähigeren Evaluierungsumfeld profitieren und
HCI-Studien könnten die Wirkung ihrer Ergebnisse über ihre eigene Disziplin hin-
aus verbessern.
Genau dies könnte auch die Chance für Reallabore sein, für die die Frage der

Regulierung eine zentrale Rolle spielt.
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Ein juristischer Ansatz, auf den ich währendmeiner Arbeit gestoßen bin, ist die Ge-
setzesfolgenabschätzung (GFA). Nach § 43 Absatz 1 Nr. 5 und § 44 Absatz 1 der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien75 (GGO) sind die Ressorts
seit 2000 verpflichtet, die voraussichtlichen Gesetzesfolgen einer Regelung darzu-
stellen. Analog dazu gibt es für Technologien die Technikfolgenabschätzung (TFA),
die in den 1960/70er Jahren ebenfalls vonder Politik ins Leben gerufenwurde (Grun-
wald, 2022, S. 17f). Methodisch führt beides zu weit, passt nicht exakt zur Aufga-
benstellung und sprengt den Rahmen dieser Arbeit – aber dass es in den beiden
Fächern, die gemeinsam am Projekt Basisdokument bzw. Strukturvorgaben arbei-
ten, Methoden zur Folgenabschätzung gibt, möchte ich hier zumindest ausblicks-
weise kommentieren. Die Gesetzesfolgenabschätzung umfasst „beabsichtigte Wir-
kungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen“, stellt dar, „ob die Wirkungen des
Vorhabens einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen“ und insbesondere auch,
„welche langfristigen Wirkungen das Vorhaben hat“ (BMI, 2009, S. 3). Sie ist ein
wichtiger Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung und Rechtsoptimierung (trägt
zur Verminderung der Regelungsmenge, zum sparsamen Umgang mit knappen
Ressourcen und zur Vermeidung von Akzeptanzverlusten bei) (Böhret & Konzen-
dorf, 2000, S. 6). Dazu scheint mir das Reallabor als Instrument besonders gut zu
passen, da es eine Erprobung von Regulierung im realen Kontext vorsieht. Konkret
kann das Reallabor Strukturvorgaben durch die Erprobung womöglich auch wich-
tige Einsichten für eine Gesetzesfolgenabschätzung eines digitalen Basisdokuments
liefern. Analog zur GFA ist der Anspruch der TFA „Orientierungs- und Prognose-
wissen“ zu liefern, „indem sie Einschätzungen von Experten ebensowie von betrof-
75Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien: Informationen und Down-

load unter https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/
verwaltungsmodernisierung/geschaeftsordnung-bundesministerien/
geschaeftsordnung-bundesministerien-node.html, abgerufen am 19.12.2023
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fenenAnspruchsgruppen, Trendprognosen,Machbarkeitsstudien undWechselwir-
kungsanalysen einholt sowie konkrete Szenarien auf ihre Folgen hin durchspielt“
(Häußling, 2019, S. 361). Auch hier klingt für mich eine Nähe zum Reallabor an,
sodass im weiteren Projektverlauf für das digitale Basisdokument neben der GFA
eben auch die TFA spannende Einblicke liefern könnte.
Neben meiner hier vorliegenden haben sich auch andere Abschlussarbeiten am

LehrstuhlMedieninformatikmit demProjekt Strukturvorgaben/Basisdokument be-
schäftigt.76 Zum Beispiel wurden in einer Arbeit die Prozesse in Anwaltskanzleien
erhoben und in die Entwicklung eines weiteren Basisdokumentprototyps einbezo-
gen, in anderen Arbeiten wurde bzw. wird die Integration von Word, Latex und
künstlicher Intelligenz in das Basisdokument untersucht bzw. ermöglicht. Für die
Weiterentwicklung bzw. die Erkenntnisse zum Prototyp sind diese Arbeiten sicher
hilfreich. Außerdem zeigen sie auf, wie komplex das Thema ist und dass es noch so
viel mehr Möglichkeiten in der Umsetzung gibt. Das hat eventuell Auswirkungen
auf die Evaluation, für die kann meine Arbeit bei der Neubewertung eine Orientie-
rungshilfe bieten.

Wird für das Projekt tatsächlich eine Experimentierklausel beantragt und eine
Erprobung kann im Rahmen der Justizplattform umgesetzt werden, hätte das nicht
nur Auswirkungen auf den einzusetzenden Basisdokumentprototyp, sondern auch
auf die Evaluation. Zum einen müsste ein Evaluationskonzept vorgelegt werden,
zum anderen müssen veränderte Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Für
beides kann meine Arbeit eine Basis bilden: Die Bewertung der Methoden und die
Empfehlung der Methodenkombination (User Data Logging, UX Curve und Inter-
views) kann für die Erarbeitung des Evaluationskonzepts genutzt werden, die ver-
änderten Rahmenbedingungen können analog zu meinen erarbeitet und bewertet
werden. Für die Bewertung der Evaluationsmethoden bedeutet meiner Meinung
nach eine Experimentierklausel womöglich aber gar keine große Veränderung der
Rahmenbedingungen – denn auchwenn die Teilnahme an der Erprobung nicht frei-

76Abschlussarbeiten am Lehrstuhl Medieninformatik im Rahmen des Projekts Strukturvorgaben/Ba-
sisdokument: https://wiki.mi.ur.de/arbeiten/inbearbeitung?dataflt%5B0%5D=
stichworte_%3DBasisdokument, abgerufen am 19.12.2023
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willig ist, wird es die Teilnahme an der Evaluation vermutlich sein. Trotzdem ist
womöglich nicht zu unterschätzen, dass durch den Zwang zur Nutzung auch mehr
Teilnehmer:innen ihre Meinung, Probleme oder Eindrücke kommunizieren möch-
ten. Das würde für die Evaluation womöglich bedeuten, dass ein niederschwelliges
Angebot zur Rückmeldung (vielleicht sogar innerhalb der Basisdokumentsoftwa-
re) sinnvoll zu integrieren wäre. Durch den Zwang zur Nutzung ist die Frage des
Einsatzes von User Data Logging vermutlich noch kritischer zu beleuchten, sodass
die Integration von Feedback direkt in der Software diese Methode ersetzen könn-
te. Der Basisdokumentprototypmüsste insgesamt an die neuen Bedingungen ange-
passt werden: der Versand der Dateien wäre wohl nicht mehr beschränkt durch die
ERVV, stattdessen (im Optimalfall) die Integration der Basisdokumentsoftware in
die Justizplattform umgesetzt – sodass gar keine Dateien mehr versendet werden
müssten, sondern eine abwechselnd cloud-basierte Bearbeitung möglich ist. So ist
der Ablauf insgesamt vereinfacht (bzw. konzentriert auf die Erstellung, Ergänzung,
Strukturierung des Parteivortrags) und das Basisdokument ist besser in bekannte
Systeme eingebunden.
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A.1. Beispiele für standardisierte Fragebögen

Fragebogen Beschreibung Quelle

Aesthetics scale Messung der wahrgenommenen Äs-
thetik einer Website; fünfstufige Items
(Dimensionen: „klassische Ästhetik“
und „expressive Ästhetik“)

Lavie & Trac-
tinsky (2004)

Affect Grid Messung des Affekts; Ein-Punkt-Skala
(Dimensionen: Freude – Unlust, Erre-
gung – Müdigkeit)

Russell et al.
(1989)

After Scenario Ques-
tionnaire (ASQ)

Messung der Nutzungszufriedenheit
bei der Teilnahme an szenariobasier-
ten Usability-Studien; drei siebenstufi-
ge Items (z.B.Overall, I am satisfied with
the ease of completing the tasks in this sce-
nario)

Lewis (1991,
1995)

AttrakDiff Messung wahrgenommener hedoni-
scher und pragmatischer Qualität; 28
Adjektivgegensatzpaare, die auf einer
siebenstufigen Skala bewertet werden
(z.B. verwirrend – übersichtlich, au-
ßergewöhnlich – üblich)

Hassenzahl
et al. (2003),
https://

www

.attrakdiff

.de

Computer Interface
Consistency Ques-
tionnaire (ICTQ)

Messung der Auswirkungen der
sprachlichen Inkonsistenz des Schnitt-
stellendesigns auf die Nutzendenper-
formanz; 94 neunstufige Items

Ozok & Sal-
vendy (2001)
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Computer System
Usability Ques-
tionnaire (CSUQ)
[allgemeinere Ver-
sion des Post-Study
System Usabili-
ty Questionnaire
(PSSUQ)]

Messung wahrgenommener Usability
und Zufriedenheit; 19 siebenstufige
Items (z.B. I can effectively complete my
work using this system, The interface of
this system is pleasant)

Lewis (1995)

Geneva Apprai-
sal Questionnaire
(GAQ)

Messung der Ergebnisse des Beurtei-
lungsprozesses einer Person, der dem
emotionalen Erleben vorausging

Scherer (2001)

Hedonic Utility sca-
le (HED/UT)

Messung hedonischer und utilitaristi-
scher Dimensionen der Verbraucher-
einstellung; zehn Adjektivgegensatz-
paare (z.B. helpful – unhelpful, dull – ex-
citing)

Voss et al.
(2003)

Intrinsic Motivation
Inventory (IMI)

Messung der subjektiven Erfahrung
der Versuchsteilnehmenden; 45 sie-
benstufige Items, die je nach Fra-
gestellung unterschiedlich kombiniert
werden können (Kategorien: Inter-
esse/Freude, wahrgenommene Kom-
petenz, Anstrengung, Wert/Nutzen,
empfundenerDruck, Spannung,wahr-
genommene Wahlmöglichkeiten)

Ryan (1982);
Ryan et al.
(1983)

ISOMetrics Messung der Nutzungszufriedenheit
nach ISO 9241-11; Kurzversion für
summative Evaluation mit acht fünf-
stufigen Items (Kategorien: Eignung
für die Aufgabe, Selbstbeschreibungs-
fähigkeit, Kontrollierbarkeit, Konfor-
mität mit den Nutzererwartungen,
Fehlertoleranz, Eignung zur Indivi-
dualisierung, Eignung zum Lernen)
und Langversion für formative Eva-
luation, in der zusätzlich zu jedem
Item die Wichtigkeit bewertet wird
und Freitext-Feedback möglich ist

Willumeit et
al. (1996);
Gediga et
al. (1999),
https://

www

.isometrics

.uni

-osnabrueck

.de/
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NASA Task Load In-
dex (Nasa-TLX)

Messung der wahrgenommenen Ar-
beitslast; sechs 21-stufige Items (Men-
tale Anforderung, physische Anforde-
rung, zeitliche Anforderung, Leistung,
Anstrengung, Frustration)

Hart & Stave-
land (1988),
https://

humansystems

.arc.nasa

.gov/

groups/

TLX/

Positive and Nega-
tive Affect Schedule
(PANAS)

Messung des positiven und negativen
Affekts; 20 fünfstufige Items (z.B. At-
tentive, Irritable, Nervous); inzwischen
auch als Kurzversion, übersetzt oder
für Kinder verfügbar

Watson et
al. (1988);
Thompson
(2007)

Purdue Usability
Testing Ques-
tionnaire (PUTQ)

Vergleich der relativen Benutzer-
freundlichkeit und Nutzendenperfor-
manz verschiedener Softwaresysteme;
100 siebenstufige Items (Katego-
rien: Kompatibilität, Konsistenz,
Flexibilität, Erlernbarkeit, minimale
Aktion, minimale Gedächtnisbelas-
tung, Wahrnehmungsbegrenzung,
Benutzerführung; z.B. Can users as-
sign command names?, Is the wording
consistent with user guidance?)

Lin et al.
(1997)

Questionnaire for
User Interaction
Satisfaction (QUIS)

Messung subjektiver Zufriedenheit
der Systemnutzenden; 90 Adjektivge-
gensatzpaare, die auf einer neunstufi-
gen Skala bewertet werden (bewertete
Faktoren in Version 7.0 sind Anzeige,
Terminologie und Systemfeedback,
Lernen, Systemfunktionen, techni-
sche Anleitungen, Online-Tutorials,
Multimedia, Telekonferenzen und
Softwareinstallation)

Chin et al.
(1988);
B. D. Har-
per & Norman
(1993)

Self Assessment Ma-
nikin (SAM)

Instrument zur Bewertung von Emo-
tionen; grafische Skalen mit drei Ge-
fühlselementen (Kategorien: Vergnü-
gen, Erregung und Dominanz)

Bradley &
Lang (1994)
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Software Usabili-
ty Measurement
Inventory (SUMI)

Messung der Nutzungsqualität; 50
dreistufige Items (Kategorien: Effizi-
enz, Affekt, Hilfe und Unterstützung,
Kontrollierbarkeit und Erlernbarkeit;
z.B. This software responds too slowly
to inputs, I feel safer if I use only a few
familiar functions)

Kirakowski
& Corbett
(1993),
https://

sumi.uxp

.ie

System Usability
Scale (SUS)

Messung der Nutzungsfreundlichkeit;
zehn fünfstufige Items (z.B. I found the
system unnecessarily complex, I felt very
confident using the system)

Brooke (1996)

Technology Ac-
ceptance Model
(TAM)

Messung der Technologieakzeptanz;
neun siebenstufige Items (Kategorien:
wahrgenommene Nützlichkeit, wahr-
genommene Benutzerfreundlichkeit,
Verhaltensabsicht zur Nutzung)

Davis et al.
(1989); Ven-
katesh & Bala
(2008)

Usefulness, Satis-
faction, and Ease of
use Questionnaire
(USE)

Messung der Nutzungsfreundlichkeit;
30 siebenstufige Items (Kategorien:
Nützlichkeit, Benutzerfreundlichkeit,
Leichtigkeit des Lernens, Zufrieden-
heit; z.B. I would recommend it to a friend,
Using it is effortless)

Lund (2001)

User Experience
Questionnaire
(UEQ)

Messung der Nutzendenerfahrung; 26
Adjektivgegensatzpaare, die auf ei-
ner siebenstufigen Skala bewertet wer-
den (Kategorien: Attraktivität, Durch-
schaubarkeit, Effizienz, Vorhersagbar-
keit, Stimulation, Originalität; z.B. crea-
tive – dull, usual – leading edge)

Laugwitz et
al. (2006);
Schrepp et al.
(2017)

Website Analysis
and Measurement
Inventory (WAM-
MI)

Messung der Attraktivität und Nut-
zungsfreundlichkeit; 20 fünfstufige
Items (Kategorien: Attraktivität, Kon-
trollierbarkeit, Effizienz, Nützlichkeit
und Erlernbarkeit; z.B. This website
helps me find what I am looking for, This
website is too slow)

Kirakowski &
Cierlik (1998),
http://

www.wammi

.com/,
https://

wammi.uxp

.ie/

Tabelle 1.: Sammlung von Fragebögen, die im UX undUsability Testing genutzt wer-
den (alphabetisch sortiert).
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A.2. Fragenkatalog für die Evaluation

Im Folgenden ist der Fragenkatalog zu finden, der im Rahmen der Evaluation ge-
nutzt werden kann bzw. soll. Quellen für diese Fragen sind meine Fokusgruppe zu
Projektstand, Projektzielen und Erwartungen an die Evaluation und ein Planungs-
dokument der Projektgruppe für das Evaluationskonzept. Einzelne Fragen habe ich
auf (quantifizierbare) Kriterien heruntergebrochen, für andere scheint das nicht
sinnvoll möglich.

Projektziel: Lohnt sich die Einführung des Basisdokuments?

• Personalumschulung notwendig
• kürzere Verfahrensdauer
• kürzere Zeit bis zur mündlichen Verhandlung
• weniger Schriftsatzwechsel
• reduzierte Aufbereitungszeit für Richter:innen vor der Verhandlung
• reduzierter Arbeitsaufwand für Anwält:innen durch Strukturierung
• Einbindung des Basisdokuments in die mündliche Verhandlung
• Einfluss der aktuellen digitalen Ausstattung (Hard- und Software)

Nutzung des Basisdokuments

• Ist das Basisdokument als Werkzeug zur Strukturierung geeignet bzw. wird
es so genutzt wie vorgesehen?

– Nutzung der Bezugnahme
– Erstellung einer eigenen Relationstabelle nicht nötig
– reduzierter Umfang des Sachvortrags
– keine/wenige Redundanzen im Schriftsatz
– weniger streitige Punkte

• Wie gut oder schlecht ist der Prototyp nutzbar?77
• Eignet sich das Basisdokument für bestimmte Verfahren besser als für andere

(z.B. komplex/einfach oder Baukammer/Arzthaftungskammer/...)?
• In welchem Stadium empfiehlt es sich, die Arbeit mit dem Basisdokument zu

beginnen (Klageeinreichung/Übergang nach Schriftsatzaustausch)?

Umsetzung des Basisdokuments

• Was ist am Basisdokument gut umgesetzt?
– Schulungen
– Support

77Meiner Einschätzung nach könnte es sinnvoll sein, diese Frage nach der Usability des Prototyps in
mehrere typische Teilfragen aufzuteilen, z.B. „Was hat für Sie gut funktioniert?“, „Wo sind Sie auf
Probleme gestoßen?“ oder „Wie ließ sich der Prototyp in Ihre Arbeitsabläufe integrieren?“

102



A. Anhang

– Onlinehilfe
– Strukturierungsmöglichkeiten
– Funktionsumfang
– Interfacegestaltung

• Was ist am Basisdokument schlecht umgesetzt?
• Was funktioniert am Prototyp technisch gut?
• Was funktioniert am Prototyp technisch schlecht?
• Wie hat sich die Software weiterentwickelt und warum?

Auswirkungen auf das Verfahren

• Wird der Prozess mit Basisdokument für alle Beteiligten übersichtlicher und
transparenter?

• Hatte die Arbeit mit dem Basisdokument Auswirkungen auf die Einigungs-
quote?

• Haben sich durch das optisch dargestellte Gegeneinander im Basisdokument
(Relationsaufbau) die Fronten zwischen den Parteien verhärtet?

• Hatte die „gemeinsame“ Arbeit an einem Dokument einen positiven Effekt
auf Einigungen untereinander?

• Konnten Rechtsstreitigkeiten frühzeitig in einem Strukturierungstermin ge-
klärt werden? Welchen Einfluss hat das case management und die aktive Ver-
fahrensleitung?

• Wie funktioniert die Abschichtung von Parteivortrag?78
• Was sind die Auswirkungen der aktiveren Rolle der Richter:innen?
• Erleichtert es das Basisdokument, die Gesamtheit des Vortrags im Blick zu

behalten?
• War festzustellen, dass Befangenheitsanträge bei der Arbeit mit dem Basisdo-

kument zunahmen?
• Erleichtert das Basisdokument Sachverständigen die Einarbeitung in den Fall?
• Ändert sich der Gegenstand der mündlichen Verhandlung bei der Arbeit mit

dem Basisdokument?
• Ergänzt ein Strukturierungstermin die Arbeit mit dem Basisdokument sinn-

voll?
• Eignet sich das Basisdokument als verbindliche Grundlage des Tatbestandes?
• Wäre eine „Verbindlichstellung“ des Sachverhalts nach Bearbeitung des Ba-

sisdokuments zu begrüßen?
• Empfiehlt sich für Schriftsätze, die prozessuale Fragen betreffen (z.B. Fristver-

längerungen), auch eine Integration in das Basisdokument oder sollten diese
weiterhin in herkömmlicher Form erfolgen?

78Abschichtung von Parteivortrag bedeutet, dass man den Parteivortrag zeitlich strukturiert, indem
man z.B. gestaffelt vorträgt (bzw. vortragen lässt); bspw. tragen die Parteien zuerst zu einem Bau-
mangel A vor, der wird vollumfänglich behandelt, dann zu Mangel B, dann Mangel C, usw.
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• Sollten den Parteien innerhalb des Basisdokuments Vorgaben zur Ordnung
ihres Vorbringens erteilt werden?

• Wäre eine Präklusion späteren/unstrukturierten Parteivorbringens sinnvoll?

Bedenken bei der Nutzung des Basisdokuments

• Entstanden bei derArbeit imBasisdokument viele Streitigkeiten über die Struk-
tur an sich?

• Hat sich der/die Beklagte durch Strukturvorgaben seitens der Klägerin/des
Klägers erheblich benachteiligt gefühlt?

• Bestehen Schwierigkeiten hinsichtlich der Wahrung richterlicher Neutralität?
• Konnte festgestelltwerden, dassAnwält:innen durch dieArbeit imBasisdoku-

ment eher geneigt sind, Vorbringen aus prozesstaktischen Gründen zurück-
zuhalten?

• Wird generell die gestalterische Freiheit der Anwält:innen negativ beeinträch-
tigt?

• Befürchten Richter:innen Angriffe in einem etwaigen Rechtsmittelverfahren,
die mit dem Basisdokument oder Strukturvorgaben zusammenhängen?

• Sind im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Basisdokuments Verfah-
rensfehler zu befürchten?

Arbeitsprozesse der Anwält:innen

• Wie verändert die Arbeit mit dem Basisdokument den anwaltlichen Work-
flow?

• Wiewirkt sich das Basisdokument auf dieKommunikation zwischenAnwält:innen
und Mandant:innen aus?

• Wird die Arbeit mit Textbausteinen beeinflusst?

Arbeitsprozesse der Richter:innen

• Haben Richter:innen durch die Arbeit mit dem Basisdokument vermehrt und
punktgenauer richterliche Hinweise erteilt?

• Wurde durch die Arbeit im Basisdokument seltener Vorbringen „übersehen“?
• Bringt das Basisdokument für die Richter:innen Erleichterungen, die über bis-

her da gewesene Erleichterungen hinaus gehen (z.B. codefy, JuTe)?

A.3. Methodenbeschreibungen

Die Methoden, die in Kapitel 9 diskutiert und in Kapitel 6 noch nicht vorgestellt
sind, werden im Folgenden knapp umrissen.

104



A. Anhang

A.3.1. Contextual Inquiry

Forschende führenVor-Ort-InterviewsmitNutzenden an ihrenArbeitsplätzendurch,
während sie arbeiten, um die Struktur der Arbeitspraxis zu beobachten und erfra-
gen. Der:die Forschende agiert als Lehrling, verfolgt, wie Teilnehmende das System
nutzen, und fragt, warum.Umdie Erfahrung zu untersuchen, achtetman besonders
darauf, was positive oder negative Emotionen auslöst, z. B. wie der soziale Kontext
die Erfahrung beeinflusst. Drei Aspekte sind zentral für die CI: (a) Die Datener-
hebung muss im Kontext der Arbeit Nutzender erfolgen, (b) Forschende und Nut-
zende bilden eine Partnerschaft, um gemeinsam Fragen zu untersuchen und (c) die
Untersuchung basiert auf einem Fokus, d.h. die Untersuchung baut auf einer klar
definierten Reihe von Anliegen auf und nicht auf einer Liste spezifischer Fragen.
Für weitere Informationen siehe z.B. Raven & Flanders (1996).

A.3.2. Experience Sampling Method

Methode zur Erfassung von Erfahrungen „in situ“ und unmittelbar, sodass es keine
Störungen durch Erinnerungseffekte gibt. Sie kann verwendet werden, um empiri-
sche Daten zu erhalten über (a) Häufigkeit und Muster von täglichen Aktivitäten,
sozialen InteraktionenundOrtswechseln, (b)Häufigkeit, Intensität undMuster von
psychologischen Zuständen (d.h. emotionale, kognitive und konative Dimensionen
des Erlebens), (c) Häufigkeit und Muster von Gedanken, einschließlich Qualität
und Intensität von Gedankenstörungen. Das Ziel besteht darin, zu ermitteln und
zu analysieren, wie die Muster im subjektiven Erleben der Menschen mit den all-
gemeinen Bedingungen ihres Lebens zusammenhängen. Teilnehmende werden zu
unerwarteten, zufälligen Zeiten amTag dazu aufgefordert, ihre Aktivitäten, Gedan-
ken und inneren Zustand in einem standardisierten Fragebogen festzuhalten.
Für weitere Informationen siehe z.B. Csikszentmihalyi & Larson (1987).

A.3.3. UX Curve

Diese Methode zielt darauf ab, Nutzenden dabei zu helfen, rückblickend zu berich-
ten, wie und warum sich ihre Erfahrungen mit einem Produkt im Laufe der Zeit
verändert haben. In der Methode wird eine Vorlage genutzt, mit der die Nutzenden
selbst eine Kurve zeichnen können, die beschreibt, wie sich ihre Erfahrungen im
Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Nutzenden werden dann gebeten, die Gründe
an ihren ungefähren Positionen auf der Kurve zu markieren. Die horizontale Achse
stellt die zeitliche Dimension vomBeginn derNutzung bis zum aktuellen Zeitpunkt
dar und die vertikale Achse die Intensität der Erfahrungen der Nutzenden. Es gibt
vier Kurvenvorlagen, die sich mit UX-spezifischen Gesichtspunkten befassen: der
wahrgenommenenAttraktivität, der Benutzerfreundlichkeit, demNutzen und dem
Grad der Nutzung des Produkts.
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Für weitere Informationen siehe Kujala et al. (2011).

A.3.4. Private Camera Conversation

Nach der Nutzung des Systems spricht der:die Teilnehmende mit der Kamera über
vorgegebene Themen. So wird Voreingenommenheit des Interviewenden vermie-
den.DieVideoaufzeichnungkannmehr hedonistischeAspekte zumVorschein brin-
gen als bei einem Interview, da Teilnehmende dem Interviewenden gegenüber ra-
tional handeln wollen. Im Reallabor Strukturvorgaben könnte man die Methode so
einsetzen, dass Teilnehmende einen Fragenkatalog bekommen und jeweils nach der
Nutzung des Prototyps eine Aufnahme machen.
Für weitere Informationen siehe z.B. Vries et al. (1995).

A.3.5. User Data Logging

In der Anwendung werden Eingaben und Nutzungsverhalten der Nutzenden ge-
loggt und dann ausgewertet. So können Metriken zur Nutzung erhoben werden
(StichwortUsabilityMetrics, siehe z.B. Nielsen (2001)). Im Reallabor Strukturvorga-
ben müsste dieses Logging innerhalb des Basisdokumentprototyps erfolgen – Nut-
zendengruppen, die nur mit den Basisdokumentparteien arbeiten, sind in diesen
Daten also nicht abgebildet. Bei der Frage, was überhaupt geloggt werden soll, sind
Persönlichkeitsrechte79 und geltende Datenschutzrichtlinien80 zu beachten. So soll
das Logging z.B. nicht dazu genutztwerden können,Mitarbeitende zu überwachen.
Auch die Schriftsätze unterliegen dem Datenschutz. Bei der Implementierung des
Loggings (auch bei der Frage, wie die Daten die Forschenden erreichen und wie sie
gespeichert werden dürfen) ist das in jedem Fall genau zu prüfen und transparent
zu gestalten.

A.4. Beispiele für Methodensteckbriefe

Diese Methodensteckbriefe sollen als Beispiel zur Veranschaulichung dienen, im
digitalen Anhang (Ordner /4_Methodenanalyse) und online81 sind die Steckbriefe
für alle untersuchten Methoden hinterlegt.

A.4.1. Methodensteckbrief: Heuristische Bewertung

Beschreibung: siehe Kapitel 6.8.1.

79Persönlichkeitsrecht, Grundgesetz Art. 2 Abs. 1: https://www.gesetze-im-internet.de/
gg/art_2.html, abgerufen am 01.12.2023

80Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): https://www.bmj.de/DE/themen/digitales/
DSGVO/DSGVO_node.html, abgerufen am 01.12.2023

81Link zu den Methodensteckbriefen: https://drive.google.com/file/d/1GIGNktE
_OOJV8rGsgea6j-0nrb3POGGi/view?usp=sharing
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Rahmenbedingungen Reallabor

• langer Erprobungszeitraum: die heuristische Bewertungwirdunabhängig von
der Erprobung durchgeführt, kein Einfluss (o)

• lange Verfahren: die heuristische Bewertung wird unabhängig von der Erpro-
bung durchgeführt, kein Einfluss (o)

• unregelmäßige Prototypnutzung: die heuristische Bewertung wird unabhän-
gig von der Erprobung durchgeführt, kein Einfluss (o)

• verschiedene Nutzendengruppen: die heuristische Bewertungwird unabhän-
gig von der Erprobung durchgeführt, kein Einfluss (o)

• Freiwilligkeit: die heuristische Bewertung wird unabhängig von der Erpro-
bung durchgeführt, kein Einfluss (o)

• sensible Daten / Datenschutz: die heuristische Bewertung kann mit Testdaten
arbeiten, es ergibt sich keine Problematik (++)

• iterative Entwicklungen am Prototyp: die heuristische Bewertung betrachtet
nur eine Version des Prototyps, die Entwicklung wird nicht berücksichtigt (-
-)

• im Realbetrieb einsetzbar: die heuristische Bewertung wird unabhängig von
der Erprobung durchgeführt und bewertet nicht die Nutzung im Realbetrieb
(- -)

Menschliche/organisatorische Aspekte

• geringeMotivation: die Bewertungwirdunabhängig vonder Erprobungdurch-
geführt (o)

• schlechte kommunikative Fähigkeiten: die Bewertung wird unabhängig von
der Erprobung durchgeführt (o)

• implizitesWissen: die Bewertungwird unabhängig vonder Erprobungdurch-
geführt (o)

• geringes Abstraktionsvermögen: die Bewertung wird unabhängig von der Er-
probung durchgeführt (o)

• divergierende Stakeholder-Meinungen: die Bewertung wird unabhängig von
der Erprobung durchgeführt (o)

• problematische Gruppendynamik: die Bewertung wird unabhängig von der
Erprobung durchgeführt (o)

• hohe Verteilung der Stakeholder: die Bewertung wird unabhängig von der
Erprobung durchgeführt (o)

• hohe Komplexität der Systemabläufe: die Bewertung wird unabhängig von
der Erprobung durchgeführt (o)

• Meine Erfahrung mit der Ermittlungstechnik: schon heuristische Bewertun-
gen durchgeführt (+)
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UX-Metriken

• Aufgabenperformanz: nicht bewertbar, da keine Nutzenden beteiligt sind (-
-)

• Zeitperformanz: nicht bewertbar, da keine Nutzenden beteiligt sind (- -)
• Zufriedenheit: nicht bewertbar, da keine Nutzenden beteiligt sind (- -)
• Konsistenz der Anwendung: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Ästhetik der Anwendung: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Aufgabenlast: nicht bewertbar, da keine Nutzenden beteiligt sind (- -)
• Technologieakzeptanz: nicht bewertbar, da keine Nutzenden beteiligt sind (-

-)
• Erwartungen der Teilnehmenden: nicht bewertbar, da keine Nutzenden betei-

ligt sind (- -)
• Navigation in der Anwendung: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Benennungen / Fachbegriffe: nicht bewertbar, da keine Nutzenden beteiligt

sind (- -)
• Einfachheit der Nutzung: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Sichtbarkeit von Kernfunktionen: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Technologieperformanz: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Klarheit der Inhalte: je nach Heuristik bewertbar (+)
• Fehleridentifikation: nicht anhand echter Nutzender bewertbar, aber womög-

lich zu
• identifizieren (-)
• Fehlerbehandlung: nicht anhand echter Nutzender bewertbar, aber womög-

lich zu identifizieren (-)
• Zeit zumLernen derHandhabung: nicht anhand echterNutzender bewertbar,

aber womöglich abschätzbar (-)
• Beibehaltung des Gelernten im Laufe der Zeit: nicht anhand echter Nutzender

bewertbar, aber womöglich abschätzbar (-)

Beantwortung der Evaluationsfragen
Die meisten Fragen zur Nutzung des Basisdokument-Prototyps in realen Verfah-

ren können in einer heuristischen Evaluation nicht beantwortet werden. Einzelne
Fragen zur Usability können beantwortet werden. (-)

A.4.2. Methodensteckbrief: Interview

Beschreibung: siehe Kapitel 6.6.

Rahmenbedingungen Reallabor

• langer Erprobungszeitraum: Interviews können zu verschiedenen Zeitpunk-
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ten und/odermehrfach imErprobungszeitraumgenutztwerden, Entwicklun-
gen können so erfasst werden (++)

• lange Verfahren: Interviews können zu verschiedenen Zeitpunkten und/o-
der mehrfach im Verfahren genutzt werden, Entwicklungen können so erfasst
werden (++)

• unregelmäßige Prototypnutzung: je nachZeitpunkt des Interviews ist der Pro-
totyp womöglich schon länger nicht mehr genutzt worden (-)

• verschiedeneNutzendengruppen: verschiedene Interviewleitfäden können für
verschiedeneGruppengenutztwerden, umdetaillierte Informationen zu sam-
meln (++)

• Freiwilligkeit: ein Interview bedeutet Zeitaufwand für Teilnehmende, die Ge-
winnung könnte sich schwierig gestalten (-)

• sensible Daten / Datenschutz: im Interview können Teilnehmende selbst be-
urteilen, welche Daten sie teilen, es ergibt sich also keine Problematik (++)

• iterative Entwicklungen am Prototyp: ein Interview ist jeweils nur eine Mo-
mentaufnahme, unterschiedliche Entwicklungsstadien können durch mehre-
re Interviews oder gezieltes Fragen evaluiert werden (+)

• im Realbetrieb einsetzbar: ein Interview kann den realen Kontext einfangen
und evaluieren (++)

Menschliche/organisatorische Aspekte

• geringe Motivation: durch die Moderation im Interview kann geringe Moti-
vation der Teilnehmenden halbwegs abgefangen werden, Ergebnisse leiden
weniger stark als bei unmoderierten Methoden (+)

• schlechte kommunikative Fähigkeiten:Nachfragen sindwährendder Sitzung(en)
möglich, Unklarheiten können also geklärt werden (++)

• implizites Wissen: implizites Wissen geht verloren, da Teilnehmende keine
Abläufe zeigen (- -)

• geringes Abstraktionsvermögen: Nachfragen und Erklärungen sind während
der Sitzung(en) möglich, das Problem kann also abgeschwächt werden (+)

• divergierende Stakeholder-Meinungen: im Interview kann jede:r die eigene
Meinung darstellen, es ergibt sich keine Problematik (++)

• problematische Gruppendynamik: Teilnehmende werden einzeln befragt, es
ergibt sich keine Problematik (++)

• hohe Verteilung der Stakeholder: Interviews können bei zu hohem organisa-
torischem Aufwand auch remote durchgeführt werden (++)

• hohe Komplexität der Systemabläufe: durch eingehende Befragung können
komplexe Abläufe erklärt werden (++)

• Meine Erfahrung mit der Ermittlungstechnik: schon mehrfach Interviews ge-
plant, durchgeführt und ausgewertet (++)
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UX-Metriken

• Aufgabenperformanz (- -)
• Zeitperformanz (- -)
• Zufriedenheit: erfragbar (++)
• Konsistenz der Anwendung: erfragbar (++)
• Ästhetik der Anwendung: erfragbar (++)
• Aufgabenlast: nicht messbar, womöglich erfragbar (+)
• Technologieakzeptanz: erfragbar (++)
• Erwartungen der Teilnehmenden: erfragbar (++)
• Navigation in der Anwendung: erfragbar (++)
• Benennungen / Fachbegriffe: erfragbar (++)
• Einfachheit der Nutzung: erfragbar (++)
• Sichtbarkeit von Kernfunktionen: erfragbar (++)
• Technologieperformanz: erfragbar (++)
• Klarheit der Inhalte: erfragbar (++)
• Fehleridentifikation: kann erfragt, aber vermutlich nicht vollständig erfasst

werden (+)
• Fehlerbehandlung: kann erfragt, aber vermutlich nicht vollständig erfasstwer-

den (+)
• Zeit zum Lernen der Handhabung: kann erfragt, aber vermutlich nicht voll-

ständig erfasst werden (+)
• Beibehaltung des Gelernten im Laufe der Zeit: kann erfragt, aber vermutlich

nicht vollständig erfasst werden (+)

Beantwortung der Evaluationsfragen
Die Fragen können in Interviews mit den verschiedenen Nutzendengruppen be-

antwortet werden. Einschränkungen bilden die konkreten Erfahrungen der Teilneh-
menden: eine kleine Stichprobe hat in den Verfahren womöglich nicht mit allen
Aspekten des Basisdokuments gearbeitet bzw. ist damit in Berührung gekommen.
(++)
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